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Vorwort 
Eine der Hauptforderungen der Eidg. Konrimission für Frauenfragen ist die gerechtere Ver-

teilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen den Geschlechtern. Damit Frauen und 
Männer im Erwerbslebén tatsächlich gleichgestellt und gleichberechtigt sind, müssen neue 
Arbeitsformen gefunden werden: Arbeitsfprmen, mit denen Frauen und Männer ihre Verant-
wortung sowohl für Betreuuhgs- und Hausarbeit wie für Erwerbsarbeit und Einkommen wahr-
nehmen können. -

Wie aber können diese neuen Arbeltsformen,aussehen? Welche Bedingungen müssen in 
bezug auf die Organisation des EnA/erbslebens geschaffen werden, damit beide Geschlechter 
tatsächlich gleiche Berufs- und Entwlcklùrigschancen haben? Welche Rahmenbedingungen 
braucht es? Wie kann eine gerechtere Verteilung auch der unbezahlten Arbeit bewirkt werden? 
Reicht es aus, bei Männern Sensibilisierungsarbeit zu leisten, um sie dazu zu bewegen, auch unbe-

- zahlte Betreuungs- und Hausarbeit zu übernehmen? Gibt es andere Möglichkeiten und Strate-
gien, und welche Schritte sind zuerst zu tun? Und: Welche Vorstellungen gibt es dazu bei den 
massgebenden politischen Akteurinnen in der Schweiz? Wie konkret sind ihre Ideen und Vor-
schläge? ' 

Der vorliegende Bericht «Weniger ist mehr Konzepte zur Umverteilung von Arbeit zwischen 
den Geschlechtern», den Frau Dr. Eva Nadai und Hèrr Peter Gerber im Auftrag der. Eidg. Kom-
mission für Frauenfragen.verfasst haben, gibt Antworten auf diese für die Umsetzung der Gleich-

' Stellungsanliegen zentralen Fragen. ^ 

Mittels eines offenen Fragenkatalogs wurden rund sechzig Organisationen in der Deutsch-
' uhd Westschweiz schriftlich zu ihren Vorstellungen und Konzepten zur Ärbeitsumverteilung 
befragt: Parteien, Frauenorganisationen, Gewerkschaften und Arbeitgeber, kirchliche Kreise 
sowie sozial- und familienpolitische Vereinigungen. Berücksichtigt wurden sowohl Dachverbände 
und Organisationen auf nationaler Ebene als auch kleiriere Organisationen, welche eigene Vor-
schläge zur Umverteilung von, Arbeit entwickelt haben. Ein gutes Drittel dieser Befragten hat aus-
wertbare Antworten geliefert. Die Umfrage erhebt damit zwar keinen.Anspruch auf Repi-äsenta-
tivität, gibt aber dennoch Aufschluss über die verschiedenen Vorstellungen. 

Der Bericht soll, den politischen Akteürinnen und allen interessierten als Grundlage für die. 
(Weiter)Arbeit an zentralen Fragestellungen zur Arbeitsumverteilung dienen. So bietet die Studie 
nicht nur eine Übersicht über die unterschiedlichen Vorstellungen, sondern entwickelt auch Kri-
terien, die für eine kritische Bearbeitung der Problematik unentbehrlich sind. Die Eidg. Kommis-
sion für Frauenfragen will damit einen konkreten Beitrag zur Diskussion leisten und Anregungen 
für weiterführende Ideen liefern. In ihrem Fazit am Schluss dieser Publikation weist sie denn auch 
auf eine Reihe von zentralen Themenbereichen hin, welche dringend konkretisiert werden 
müssen. , 

Der vorliegende Bericht ist Teil einei; umfassenden Beschäftigung der Kommission mit dem. 
' Thema «Frau und Arbeit». So publiziert die Kommission gleichzeitig mit diesem Bericht die Lite-
raturstudie «Auswirkuhgen von Deregulierungsmassnahnien auf Frauen». (Verfasserin: Frau 
Mascha Madörin). Obschon die gegenwärtig stattfindenden wirtschaftlichen Umstrukturierun-
gen die Arbeits- und Lebenssituation von Frauen und Männern stark verändern werden, sind 
deren Ausvyirkungen in der Schweiz noch kaum Thema politischer und wissenschaftlicher Fra-
gestellungen. Gerade auch die Gleichstellungspolitik wird sich künftig vermehrt mit der wirt-
schaftspolitischen Thematik auseinandersetzen müssen. 

BeiiJe Projekte wurden von einer Gruppe von Fachfrauen begleitet. Sie setzte sich zusam-
men aus: Frau Prof Margit Osterloh vom Institut für betriebswirtschaftliche Forschung der Uni-
versität Zürich, Frau Prof Renate Schubert von der Eidg. Technischen Hochschule Zürich und den 



Vorwort 

beiden Kommissionsmitgliedern Frau Regula Ernst-Schheebeli ünd Frau Rita Schmid Göldi. Wir 
danken Ihnen sowie Frau Dr. Eva Nadai und Herr Peter Gerber vom Büro für arbeits- und sozial-
politische Studien (BASS) in Berri, welche die Studie «Weniger ist mehr. Konzepte zur Urrivertei-
lung von Arbeit zwischen den Geschlechtern» verfasst haben, für ihre kompetente Arbeit.. Des 
weiteren geht unser Dank an Frau Verena Laedrach-Feller, Frau Elisabeth Keller und Frau Claudia 
Weilenmann vom Kommissipnssekretariat für die Betreuung des gesamten Projektes sowie an 
Frau' Manuéla Amadô für die Erstellung der Druckvorlage und die grafische Gestaltung des 
Umschlages. Für die Übersetzungen ins Französische danken wir Frau Eliane Vernay, für jene ins 
Italienische Frau Romana Camani-Pedrina. 

EIDG. KOMMISSION FÜR FRAUENFRAGEN . 
Die Präsidentin 

Chiara Simoneschi-Cortesi 

• 2 



Avant-propos 

L'une des revendications principales de la Cbmrinission fédérale pour les questions fémini-
nes a trait à une'plus juste répartition du travail rétribué et du travail non rétribué entre les sexes. 
Pour que femmes et hommes soient effectivement égaux et jouissent des mêmes droits dans la 
vie active, de nouvellès formes de travail doivent être imaginées, grâce auxquelles chacun des 
sexes pourrait assumer ses responsabilités, tant dans les tâches éducatives et domestiques que 
dans l'activité professionnelle.et lucrative. \, , . 

Mais à quoi cès nouvelles formes peuvent-elles bien ressembler? Quelles conditions faut-il 
créer dans l'organisation de la vie active pour que l'un et l'autre sexes bénéficient effectivement 
des mêmes chances professionnelles et de développement personnel? Quels principes faut-il édic-
ter? Et comment peut-on répartir plus équitablement le travail non rémunéré aussi? Un effort de 
sensibilisation auprès des hommes suffit-jl pour les motiver à assurrier des tâches familiales et mé-
nagères non rétribuées? Existe-t-il d'autres stratégies, et par quoi faut-il commencer? En outre; 
quelles représentations se font de tout cela les acteurs de la vie politique en Suisse? Dans quelle 
mesure leurs idées et leurs projets sont-ils concrets? 

Le rapport intitulé «Qui perd gagne. Réflexions sûr une redistribution du travail entre.les 
sexes», rédigé par Dr. Eva Nadai et Peter Gerber à la demande de la Commission fédérale pour 
les questions féminines, donne des réponses aux interrogations essentielles soulevées par la con-

.crétisation de l'égalité. 

Quelque soixante organisations de Suisse alémanique et de.Suisse romande ont été con-
sultées par écrit au moyen d'un questionnaire sur la façon dont elles se représentent et envisa-
gent la redistribütion.du travail:.partis, organisations féminines, syndicats et employeurs, cercles 
religieux; associations de politique sociale et familiale. Ont été prises.en considération aussi bien 
les associations faîtières et les organisations nationales que des organisations plus petites, qui ont 
développé leurs propres projets pour une nouvelle répartition des tâches. Un bon tiers d'entre el-
les a fourni des réponses que l'on peut exploiter avec profit. Ce sondage ne prétend pas à la re-
présentativité, mais.donne une information sur les différents points dé vue. 

Le rapport d'Eva Nadai et Péter Gerber doit servir de base aux réflexions que poursuivent 
les instances politiques et tous lés intéressés sur les questions décisives que pose une nouvelle 
répartition du travail. C'est ainsi qu'il n'offre pas seulement une vue d'enserhble des diverses po-
sitions, mais,qu'il développe également les critères indispensables à. un traitement critique de la 
problématique. La Commission fédérale pour les questions féminines veut par là contribuer con-
crètement à la discussion et encourager la production d'idées stimulantes. Dans le bilan qui clôt 
cette publication, elle attire aussi l'attention sur une série de thèmes fondamentaux qu'il est ur-
gent de concrétiser ' 

Ce rapport ne représente qu'une partie de l'activité de la Commission autour du thème 
«Fèmme et travail», En même temps qué ce dernier, elle rend publique l'étude intitulée «Consé-
quences pour les femmes des mesures de dérégulation» de Mascha Madörin. Bien que les re-
structurations économiques en cours soient de nature à modifier dans l'avenir les conditions de 
travail et de vie des femmes ét des hommes, les effets importants qu'elles ne manqueront pas 
d'avoir font encore, en Suisse, à peine l'objet de recherches politiques et scientifiques. Et c'est 
précisément la politique d'égalité qui devra alors.intégrer la thématique de la politique économi-
que. • • . 

Un groupe de femmes spécialistes a veillé au bon déroulement des deux projets, Il était com-
posé de: Prof. Margit Osterloh de l'Institut de recherche en économie d'entreprise de l'Université 
de Zurich, Prof. Renate Schubert de l'Ecole polytechnique.fédérale de Zurich, Mesdames Regula 



Avant-propos 

Ernst-Schneebeii et Rita Schmid Göldi, membres de la Commission. Nous les remercions, de mê-
me que Madame Dr Eva Nadai et Monsieur Peter Gerber, du Bureau d'étudés en politique sociale 
et du travail (Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS), auteurs de l'étude «Qui perd 
gagne. Réflexions sur une redistribution dû travail entre les sexes», pour la qualité de leur travail. 
En outre, nos remerciements vont à Mesdames Verena Laedrach-Feller, Elisabeth Keller et 
Claudia Weilénmann du Secrétariat de la Commission qui se sont chargées de l'ensemble du pro-
jet, à Madame Manuela Amadô pour la réalisation de la rnaquette et de la. couverture, èt à 
Mesdames Eliane Vernay et Romana Gamani-Pedrina pour leurs versions française et italienne. 

COMMISSION FEDERALE POUR LES QUESTIONS FEMININES 
La présidente 

LU ûUJji 

Chiara Simoneschi-Cortesi 

• 4 



Prefazione 

Tra le principali rivendicazioni espresse dalla Commissione fédérale per i problemi della don-' 
na vi è quella di una ripàrtizione più equa del lavoro retribuito e non retribuito tra i sessi. Affin-, 
ché le donne e gli uomini godano veramente di pari opportunité nella vita professionale è indi-
spensabile dare un nuovo assetto al lavoro: occorre insomma trovare soluzioni che consentano^ 
alle donrie e agli uomini di assumere le proprie responsabilité per quanto riguarda siâ il lavoro do-
mestico e di cura, sia il lavoro professionale e il conseguimento del reddito. 

Come potrebbero dunque.configurarsi le nuove soluzioni? Quali premesse organizzàtive bi-
sogna creare affinché entrambi i sessi beneficino effettivàmente di uguali opportunitâ,professio-
nal! e di sviluppo personale? Quali condizioni-quadro sono indispensabili? Come promuovere una 
distribuzione più equa del lavoro, segnatamente anche di quello non retribuito? E' sufficiente fa-
re opéra di sensibilizzazione affinché gli uomini accettino di assumere la loro parte di lavoro do-
mestico edi cura non retribuito? Esistono altre possibilità e stratégie, e quali sono i primi passi da 
compiere verso la meta? Inoltre, quali idée circolano nelle organizzazioni determinanti sulla sce-
na politica in Svizzera? E quanto concrète sono tali idée o proposte? 

Il présente rapporto «Meno è di più. Come ridistribuire il lavoro tra i sessi», redatto dalla 
dott. Eva Nadai e dai ricercatore Peter Gerber su mandato della Commissione fédérale per i pro-
blemi della donna, fornisce delle risposte a questi interrogativi fondanrientali per la realizzazione 
della parità. 

Con l'aiuto di un questionario aperto si sono interrogate una sessantina di organizzazioni 
attive nella Svizzera tedesca e romanda per.conoscerne le idée e i progetti di ridistribuzione del 
lavoro. Si trattava di partiti, organizzazioni delle donne, sindacati e datori di lavoro, arribienti eccle-
siali, associazioni sociali e organizzazioni interessate alla politica della fanniglia.. Si sono conside-
rate le associàzioni mantello e le organizzazioni-nazipnali, ma anche piccole organizzazioni che 
avevano elaborato proposte su come ridistribuire il lavoro. Un buon terzo di tutte le organi.zza-
zioni interpellate ha fornito risposte utilizzabili per l'ànalisi. L'indagine non prétende di essere rap-
presentativà, ma piuttosto di offrire uno spaccato delle idée e proposte avanzate sin qui. 

Aile organizzazioni attive sulla scena politica e a tutte le persone interessate il raiDporto vuo-
le fornire una base per l'ulteriore approfondimento delle questioni centrali inerenti alla ridistri-
buzione del lavoro. Esso non propone solo una panoramica delle diverse idée, bensl sviluppa an- • 
che criteri indispensabili per chi desidera affrontare con spirito critico la problematica. La 
Commissione fédérale per i problemi della donna spera con ciô di offrire un contributo concreto 
al dibattito e di lanciare stimoli che permettano di progredire. Nelle conclusioni, riportate alla fi-
ne di questa pubblicazione, essa attira infatti l'attenzione su una série di tematiche centrali, che 
richiedono di essere concretizzate con urgenza. 

Il présente rapporto è uno dei frutti dell'intenso approfondimento che la .Commissione ha 
dedicato al tema «dorina e lavoro». Nel contempo essa pubblica infatti anche la ricerca biblio-
grafica intitolata «Ripercussioni delle nriisure di deregolamentazione sûlle donne» (redatta dall' 
economjsta Mascha Madörin). Benché le ristrutturazioni economiche in atto modificheranno 
fortemente la situazione di vita e di lavoro delle donne é degli uomini, le loro ripercussioni non 
sono ancora diventate in Svizzera oggetto di indagine politica e sciëntifica; ma anche la politica 
delle pari opportunità dovrà in futuro considerare maggiormente gli aspétti legati alla politica eco-
nomica. . • 

Entrambi i progetti sono stati seguiti da un gruppo di spécialiste comprendente la prof Màr-
•git Osterloh dell'Istituto di ricerche in economia aziendale dell'Università di Zurigo, la prof. Re-
nate Schubert del Politecnico fédérale diZurigo come pure Regula Ernst-Schneebeli e Rita Schmid 

: - • ••5 a' 
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Göldi, membre della Commissione, che qui ringraziamo. Rihgraziamo pure per il loro compéten-
te operato la dott. Eva Nadai e il ricercatore Peter Gerber dell'Ufficio di studi in materia di politi-
ca sociale e del lavoro (Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS) di Berna, autori della 
ricerca «Meno è di più. Come ridistribuire il lavoro tra i sessi». Un pensiero di gratitudine va 
irioltre a Verena Laedrach-Feller, Elisabeth Keller e Claudia Weilenmann della segreteria della 
Commissione per aver curato lo svolginriénto del progetto, a Manuela Amadô per l'impaginazio-
ne dei testi e la concezione grafica della copertina, a Eliane Vernay per la traduzione francese e 
a Romana Camani-Pedrina per quella italiana. 

COMMISSIONE FEDERALE PER I PROBLEMI DELLA DONNA 
La présidente 

Chiara Simoneschi-Cortesi 
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1. Einleitung 
«Die Frauen in der Welt geben bekannt: Wir putzen eure Häuser und Fabriken. Wir 
ziehen die nächste Generation Arbeiter für euch auf. Wir versorgen unsere Män-
ner, damit sie imstande sind, für euch zu arbeiten. Was immer wir sonst noch tun 
mögen - wir'sind die Hausfrauen der Welt. Als Dank für unsere Arbeit habt ihr bis-
her immer nur yon uns verlangt noch rnehrzu arbeiten. Wir geben hiermit bekannt, 
däss vvir gedenken, für unsere Arbeit bezahlt zu werden. Wir wollen Lohn für jede 
schmutzige Toilette, für jede schmerzhafte Geburt, für jede freche Anrnacherei und 
Vergewaltigung, für jede Tasse Kaffee und für jedes Lächeln.» (Courage 1977/3, 17) 

Vor rund zwanzig Jahren éntdeckte die Frauenbewegung die Hausarbeit als sozusagen 
«grössten gemeinsamen Nenner» der Frauen und damit als potentiellen Ansatzpunkt für ihre poli-
tische Mobilisierung. Haus- und Betreuungsarbeit wurde von den Feministinnen in der Praxis und 
in der Wissenschaft überhaupt erist als Arbeit kenntlich gemacht und radikal neu definiert: aus 
der zum quasi natürlichen Wesen der Frau gehörenden «Arbeit aus Liebe» wurde «Liebe als 
Arbeit» (Bock/Duden 1977). Haus- und Familienarbeit wurde als erstes entnaturalisiert: Histori-
kerinnen wiesen-nach, dass Hausarbeit «nicht ein.zeitloses biologisches Schicksal der Frau (ist), 
sondern ein historisch bestimmtes und bestimmbares Phänomen, das einer ebenso historisch 
bestimmten Epoche der kapitalistischen Gesellschaft zuzuordnen ist» (Bock/Duden 1977, 122). 
Sie wurde zweitens in ein neues Verhältnis zur bezahlten Erwerbsarbeit gestellt: «//i der Hauswirt-
schaft findet die für die Existenz der Gesellschaft wichtigste Produktion statt: die Produktion der 
menschlichen Arbeitskraft - mit anderen Worten, das Aufziehen von Kindern, ohne die es über-
haupt keine menschliche Gesellschaft gäbe.» {Beiträge der 2. Berliner Sommeruni 1978, 108) 

Die Schlussfolgerung, die die Frauenbewegurig damals aus ihrer Neubewertung der pri-
vaten Reproduktionsarbeit zog, war die Forderung nach Lohn für Hausarbeit, die in gewissen Frak: 
tionen der Bewegung dezidiert als Forderung nach Lohn gegen Hausarbeit Verstanden wurde. In 
dieser radikalen und eindeutigen Form ist die Forderung aus der pölitischen Diskussion spätestens 
ih den frühen 80er Jahren verschwunden. Sie lebt fort in den moderateren Bemühungen, we-
nigstens die Gleichstellung und Anerkennung von Erziehungs- und Betreuungsarbeit im System 
der sozialen Sicherung zu erreichen. 

Vor allem aber hat die Forderung nach Anerkennung des gesellschaftlichen Wertes der pri-
vaten Reproduktionsarbeit eine neue Gestalt angenommen. Die Frauen fordern nicht mehr ein-
fach nur Geld von Männern, sondern Arbeit: die Männer sollen ihren Teil an der unbezahlten, 
gesellschaftlich riotwendigen Arbeit übernehmen. Umverteilung von Arbeit heisst diè aktuelle 
Formulierung der alten Forderung. Einer der Gründe für diese neue Gestalt eines alten Postula-
tes der Frauenbewegung dürite im Wandel der Lebenssituatiori vieler Frauen liegen: Frauen sind 
heute besser gebildet, stärker in den Arbeitsmarkt einbezogen und haben höhere Ansprüche an 
den Beruf. Der Arbeitsmarkt ist verstärktzu einer zentralen Arena des Kampfes um Gleichstellung 
geworden und damit sind auch die Widersprüche zwischen Beruf und privater. Reproduktionsar-
beit virulenter geworden. 

Auch die Erkenntnis, dass Frauen durch familiäre Verpflichtungen im beruflichen Konkur-
renzkampf benachteiligt sind, ist nicht neu, sondern wurde bereits ihder Hausarbeitsdebatte vor 
zwanzig: Jahren formuliert. Erstens tragen Frauen eine doppelte Arbeitslast, zweitens sind sie mit 
der widersprüchlichen Strukturlogik von Hausarbeit und Beruf konfrontiert (Beck-GernsheinVOst-
ner 1978). Die primäre Zuweisung von Hausarbeit und Kinderbetreuung an Frauen ist eine zen-
ti-ale Ursache für ihre benachteiligte Stellung auf dem Arbeitsmarkt. Die geschlechtshierarchische 
Arbeitsteilung ist übel-dies ein gewichtiger, wenn nicht der gewichtigste Faktor überhaupt für die 
Stabilisierung und Fortschreibung der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern (Chafetz 1990). 



Einleitung . • ' , . • ' 

Sie trägt gleichzeitig zur Gesch|echterung7e/chhe/f wie zur Geschlechterd/Werenz bei..(vgl. 
Kap. 5). , 

1.1. Z i e l d e r S t u d i e 
Vor dem geschilderten Hintergrund ist die gerechtere Verteilung der bezahlten und unbe-

zahlten Arbeit zwischen den Geschlechtern zu einer zentralen Forderung der Frauen- und Gleich-
stellungspolitik geworden. In ihrer Bestandesaufnahhrie zùr Situation der Frauen in der Schweiz 
formuliert die Eidgenössische Kommission für Frauenfi-agen (1995, 21): 

«Ziel der Frauen- und Gleichstellungspolitik ist ein gewaltfreies Geschlechterver-
hältnis, in dem die vorhandene gesellschaftliche (bezahlte und unbezahlte) Arbeit 

. zwischen Frau ünd Mann gerecht aufgeteilt ist. Dies, bedeutet eine Umverteilung 
des ökonomischen, sozialen und politischen Einflusses ünd von Positionen zwischen 
den Geschlechtern. (...) Es zeigt sich, dass die Frage, wer in einer Gesellschaft wel-
che Arbèitzu welchen Bedingungen verrichtet, eine der Schlüsselfragen ist.» 

Wie gehen politische Akteurinnen in, der Schweiz mit dieser Schlüsselfrage'um? Inwiefern 
wurde die alte Forderung nach gerechter. Umverteilung der Arbeit zwischen den Geschlechtern 
in der politischen Praxis aufgenommen und konkretisiert? Welche Ideen, Vorstellungen und Kon-
zepte zu diesem Thema haberi Fraiienorganisationen, Parteien, Gewerkschaften, Arbeitgeber, Kir-
chen und w.eitere interessierte Kreise entwickelt, und welche Schritte haben sie zur Realisierung 
ihrer Ziele unternommen? 

Ziel der vorliegenden Studie ist eine Bestandesaufnahme aktueller Konkretisierungen der 
•Forderung nach Umverteilung von Arbeit. Es wird hier nicht erhoben, welche Massnahmen die 
befragten Organisationen allenfalls befün^/orten oder ablehnen, sondern es soll abgeklärt wer-
den, welche Ideen diese von sich aus entwickelt haben. In erster Linie interessieren Konzepte zur 
Umverteilung von Arbeit zwischen den Geschlechtern. Es hat sich gezeigt, dass das Thema 
Arbeitsumverteilung aktuell aber vor allem auch im Kontext anhaltender EnA/erbslosigkeit zum 
Diskussionsgegenstand geworden ist. Dieser Diskussionsstrang wird hier.mitberücksichtigt und 
die entsprechenden Vorschläge werden auf ihre geschlechtsspezifischen Implikationen unter-
sucht. 

1.2. V e r g e l t e n 
Für die Erhebung wurden Ende 1996 rund 60 Organisationen in der Deutsch- und West-

schweiz schriftlich befragt: Frauenorganisationen, Parteien; Arbeitnehmer- und Arbeit-
geberorganisationen, kirchliche Kreise sowie sozial- und farnilienpolitisch orientierte Vereinigun-
gen. Ziel war die Erfassurig der wichtigeren kollektiven AkteurInneh, von denen angenommen 
werden kann, dass sie sich mit der Thematik Umverteilung von Arbeit beschäftigen. Ausgevväiilt 
wurde ein breites Spektrum von Dachyerbänden und Organisationen auf nationaler Ebene auf-
grund ihrer Mitgliederzahl bzw. ihrer politischen Bedeutung. Daneben wurden auch kleinere 
Organisationen berücksichtigt, die sich bekanntermassen rriit dem Thenia beschäftigen (z.B. die 
Gesellschaft für gerechte Arbeitsverteilung GeGAV). Die Studie erhebt, ih keiner Weise den 
Anspruch auf Repräsentativität. Es kann jedoch davon ausgegangen'werden, dass keine bedeu-
tenden politischen Beiträge zur interessierenden Problematik übergangen worden sind.' Zusätz-
lich wurden neuere schweizerische Publikationen (Bücher, Artikel ih Zeitschriften und Zeitungen) 
zum Thema miteinbezogen. 

1, Gewichtige Abwesende sind die Arbeitgeberorgariisationen, die es nicht für nötig befanden, auf die Umfrage zu 
, antworten. ' . • 



Einleitung 

Den ausgewählten Organisationen wurde ein bewusst offener Fragenkatalog vorgelegt, 
und sie wurden gebeten, allenfalls vorhandenes schriftliches Material (Broschüren, Diskussi-
onspapiere etc.) mitzuschicken. Sie wurden zudem aufgefördert, die Fragen auch an Sektionen 
oder angeschlossene Organisationen weiterzuleiten, falls diese eigene oder ergänzende Positio-
nen zum Thema Umverteilung von Arbeit vertreten. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die ange-
fragten Organisationen.^ . ' 

Tabelle 1: Befragte Organisationen 

Organisationstyp angeschrieben auswertbare Antwort* 
, Frauenorganisatipnen 11: 6 

Parteien (plus Frauengruppen der Parteien) 10 4 . , • ; 

Arbeitgeberofganisationen 5 . 0 

Arbeithehmerorganisationen 20 8 

kirchliche Organisationen 7 1 

soziale und diverse Organisationen 7 1 

Total ' . 60 22 

'Antworten kamen von 31 Organisationen, aber nur ein Teil davon war auswertbar. 

Das Echo auf die Umfrage muss als eher mässig bezeichnet wei'den. Die knappe und offe-
ne Frageformulierung hatte den angestrebten Selektionseffekt: Antworten kamen eher von den 
Gruppierungen, die sich schon intensiver mit dem Problem befasst hatten und deshalb bereits 
ausformuliertes schriftliches Material bereit hatten. Einige Organisationen gaben an, aus Zeit-
gründen riicht antworten zu können, andere führten'explizit an, dass sie sich (noch) nicht mit 
dem Problem beschäftigten. Die erhaltenen Antworten fallen in.zwei Gruppen: diejenigen, die 
explizit zum Thema Umverteilung erarbeitete Positionen wiedergeben, und diejenigen; die gene-
relle Positionen der Organisation beinhalten und auch noch im Hinblick auf das Thema Umver-
teilung gelesen werden kônnén. Die Angaben in Tabelle. 1 zeichnen ein etwas urivöllständiges 
Bild..Erstens haben vor allem Frauen igeantwortet: sowohl Parteien wie Gewerkschaften leiteten 
die Fragen in der Regel ihren Frauengruppen/-beauftragtén/-sektionen weiter Zweitens deckt das 
auswertbare Material eine grössere Anzahl Organisationen ab, weil zum einen Dachverbände für 
mehrere Organisationen antworteten und zum anderen nicht^antwortende Organisationen durch 
ôffentlich vèrfûgbare Publikationen erfasst werden konnten. Anderseits betrifft ein guter Teil der 
Antworten und zugeschickten Dokunhente nicht wirklich das Thema Umverteilung von Arbeit zwi-
schen den Geschlechtern, sondern entweder Umverteilung im Koritext der En^/erbslosigkeitoder 
allgemeine Gleichstéllungsforderungen. ~ 

2 Eine Liste der Organisationen, die auswertbares Material (Fragebogen oder eigene Papiere) lieferten, findet sich im Anhang. 
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2. Ziele und Begründungen 
- . Die befragten Organisationen vertreten sehr unterschiedliche Bevölkerungsgrupperi und 
deren Interessen. Umverteilung von Arbeit hat dementsprechend ganz verschiedene Prioritäten 
in ihrer jeweiligen politischen Agenda und differierende Bedeutungsgehalte. Wenn von Arbeits-
umverteilung die Rede ist, ist nicht notwendigervveise überall dasselbe gemeint. Diese Differen-
zen in den prirnären Zielen werden in diesem Kapitel nachgezeichnet.. Zunächst müssen'einige 
zentrale Begriffe der Debatte geklärt-werden (2.1.). Danach wird aufgezeigt; in welchen Begrün-
dungszusammenhängeh die verschiedenen Organisationen überhaupt argumentieren und wel-
che allgemeinen Zielvorstellungen sie daraus ableiten (2.2.). 

2.1. T e r m i n o l o g i e 
- Die Diskussion zur Umverteilung von Arbeit erfordert als erstes eine Klärung der Begriffe: 

von welchen Formen von Arbeit ist die Rede (2.1.1.) und was bedeutet Umverteilung bezogen 
auf die verschiedenen Arbeitsformen (2.1.2.)? . . -

2.1.1. Arbeitsbegriffe 
Zwar hat es sich mittlerweile herumgesprochen, dass nicht nur bezahlte Tätigkeiten Arbeit 

sind. Insbesondere im Bereich der NichtenA/erbsarbeit ist die,verwendete Terminologie aber äus-
serst uneinheitlich und diffus. Ein übergreifender Begriff von Arbeit ist vor allem dann wichtig, 
wenn Modélle zur Neuverteilung von Arbeit auch Tätigkeiten jenseits von Beruf und Familie erfas-
sen. Eine ausführliche Diskussion des Arbeitsbegriffs würde allerdings den Rahmen dieser,Studie 
sprengen - es gibt so viele Definitionen von Arbeit wie Autorinnen und Autoren, die sich an einer 
Begriffsbestimmung versucfit haben." 

-Eine brauchbare arbeitsjDsychologisch fundierte Abgrenzung zwischen Arbeit und Nicht-Ar-
beit lässt sich mit den zyvei Kriterien «Trennung zwischen Herstellungs- und Nützungsprozess» 
und «Trennung zwischen herstellender und nutzerider Person» (Resch 1991) ziehen. Eine Tätig-
keit wird dann als Arbeit definiert, wenn eines der beiden Kriterien zutrifft, d.h. wenn Güter oder 
Dienstleistungen für jemarid anderen als die aktive-Person hergestellt werden bzw. wenn die Pro-
duktion und die Nutzung zeitlich auseinariderfallen.' Dagegen lässt sich bei persönlichen Akti-
vitäten das «Produkt» nicht von der ausübenden Person lösen (z.B..Schlafen, Essen, Musikhören 
o.a.). Die Kategorie Arbeit lässt sich weiter unterteilen in bezahlte und unbezahlte, und innerhalb 
der unbezahlten Arbeit kann private Reproduktionsarbeit unterschieden werden, von ausser-
häuslich erbrachter unbezahlter Arbeit (vgl. Abbildung 1, nächste Seite). 

in der ökonomischen Literatur wird in der Regel das Drittpersonen-Kriterium venwendet: Als Arbeit gelten Tätigkeiten, die 
ich an eine andere Person (gegen Bezahlung) delegieren könnte. Die Definition von Resch ist umfassender als das Dritt-
personen-Kriterium, in dem béi ihr z.B. Weiterbildurig unter den Arbeitsbegriff fallen würde: ich lerne jetzt etwas (produ-
ziere kulturelles Kapital), was ich später wieder in eirien Produktionsprbzess einbringen kann (Trennung von Herstellung 
und Nutzung), • . • 
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Ziele und Begründungen 

Abbildung 1: Klassifikätibn von Arbeit 

\ ' Akt iv i tä ten 

• I . \ I . • 
Arbei t Persöniiche Zeit 

Produktion von Gütern und ' Regeneration 
Dienstleistungen für Eigen- Freizeit 

bedarf oder andere •. " 

Erwerfosarbeit Nichterwerbsarbeit 

entschädigte Nichtr Freiwii i igenarbeit ' Haus- und Familienarbétt 
erwerbsarbeit , • . private Reproduktionsarbeit. 

obligatorisch' vfreiwillig formell informell . materielle Haus- psychische 
arbeit Versorgungs-

, : leistungen 

Erwerbsarbeit ist «jede bezahlte Arbeit, jede Arbeit für Geid. losgelöst vom unmittelbaren 
Bedarf und gemessen nach Zeit» {Ostr\er 1978, 12)..Nichterwerbsarbeit kann unter dén'Ober-
begriff der /?eprodu/cf/onsar/)e/f subsumiert werden und umfasst alle Arbeiten jenseits der Lohn-
arbeit (Resch 1991). Sie kann unterteilt vyerden iri private Reproduktionsarbeit innerhalb der Fami-
lie und öffentliche Nichterwerbsarbeit. Zwischen Erwei'bs- und Nichterwerbsarbeit gibt es eine 
schwer abgrenzbare Zorie, die hiér als «entschädigte Nichterwerbsarbeit» bezeichnet wird. 
Gemeint sind einerseits z.B. Ehrenämter, die relativ grösszügig entschädigt werden; abér keine ' 
eigentliche EnA/erbstätigkeit darstellen (z.B. Präsidentin einer kommunalen Fürsorgebehörde im 
Nebenamt mit einer Jahresentschädigung vori mehreren tausend Franken) und generell die Grau- , 
zone zwischen Freivi/illigenarbeit und prekärer Erwerbstätigkeit, z.B? in den Bereichen Haus-
pflege/Spitex. Zum anderen obligatorisch zu erbringeride Arbeit wie derMilitärdienst im Rahmen 
der Schweizer Milizarmee. Ebenso überlappen sich die Bereiche der privaten Reprodüktiönsar-
beit und der informellen Freiwiiiigenarbeit. 

Private Reproduktionsarbeit wird oft mit dem Kürzel «Hausarbeit» bezeichnet, béinhaltet 
jedoch neben den materiellen auch psychische, Versorgungsleistungen für die Mitglieder eines 
Haushalts und sollte treffender «Haüs- und Familienarbeip> (Hurigerbüh|er 1988) genannt weî -
den. Haus- Und Familienarbeit umfasst (1) materielle Hausarbeit, (2) Beziehungsarbeit, (3) Uhtèr-
stützungsarbeit,'(4) generative Arbeit, (5) Kinderbetreuungs- urid Erziehungsarbeit und (6) ver-
wandtschaftliche familiäre Arbeit. Diesé Korriplexitätwird in der Diskussion oft reduziert auf die 
Bereiche materielle Hausarbeit und Kinderbetreuung, und bei Forderungen nach indirekter 
monetärer Anerkennung sogar auf Betreüungsarbeit für Kinder und gegebenenfalls pflegebe-
dürftige Haushaltsmitglieder Es ist jedoch vyichtig, sich vor Augep zu halten, däss die materielle 
Hausarbeit innerhalb der privaten Reproduktionsarbeit den grössten zeitlichèn Aufwand/verur-
sacht (vgl. unten, 2.1.2.). 

Unbezahlte Arbeit ausserhalb der Familie ist der Bereich, in der die Begrifflichkeit am we-
nigsteri einheitlich ist. VenA/endet werden etwa Bénévolat, Freivyilligènarbeit, ehrenamtliche 
Arbeit, und geî ade in der Debatte um neue Arbeitszeitmodelle ist oft die Rede von Sozialzeit. . 
Jeder dieser Begriffe transportiert implizit je andere Bedeutungsgehalte und wiî d in verschiede-
nen Kreisen je andei-s verwendét. Insbesoridere ist im Bereii:h der öffentlichen unbezahlten Arbeit 
vielfach eine Verengung der Perspektive auf soz/a/e Arbeit zu beobachten: Freiwilligènarbeit oder 
Sozialzejt werden gleichgesetzt mit Pflege und Betreuung, während z.B. politisches oder kultu-
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relies Engagement einer davon verschiedenen, eigenständigen Tätigkeitskategorie zugerechnet 
wird. Der Begriff Sozialzèit ist bei Plasch Spescha, der ihn in die Diskussion eingebracht hat, nicht 
eine Bezeichnung für eine Tätigkeit, sondern die «zeitliche Bedingung (••) um soziale Verant-'. 
Wartung im Alltag wahrnehmen zü können und dem einzelnen die Möglichkeit (zu) geben, an 
der Gestaltung humaner gesellschaftlicher Strukturen zu partizipieren.» {Spescha.]98'\, 152) 

Die Tätigkeit,,die im Rahmen der Sozialzeit ausgeübt werden kann, ist Freiwiiiigenarbeit, 
d.h. Arbeit, die (1) unentgeltlich^ (2) freiwillig, (3) in der Öffentlichkeit (ausserhalb der Familie) 
und (4) in Ausrichtung auf andere geleistet wird (Nadai 1996, 39). Sie lässt sich unterteilen in 
informelle freiwillige Arbeit (z.B. spontane Nachbarschaftshilfe) und formelle, im Rahmen einer 
Organisation (Vereine, Verbände, losere Gruppierungen). Organisierte Freiwiiiigenarbeit kann in 
Form von Basisarbeit geleistet werden, d.h. als ausführende Tätigkeit im Auftrag einer Organisa-
tion oder in einem Ehrenamt, d.h. in einer Position mit Entscheidungs-, Führungs- und Reprä-
sentationsf uhktion, in die man gewählt oder berufen wird (Nadai 1996, 10). 

Ein besoridères Problem im Köntext von unbezahlter Arbeit, insbesondere in bezug auf Sozi-
alzeit und Freiwiiiigenarbeit bildet der Begriff der «gesellschaftlich nützlichen Arbeit». Das Attri-
but der gesellschaftlichen Nützlichkeit wurde bereits in der eingangs erwähnten feministischen 
Hausarbeitsdebatte als Aufwertungsstrategie venwendet und in offensiver Weise der bis anhin 
«unsichtbaren» Frauenarbeit in der Familie veriiehen. Sozialzeit ist auch in Spescha's'oben zitierter 
Definition implizit verknüpft mit gesellschaftlicher Nützlichkeit.^ Was unter gesellschaftlichem 
Nutzen zu verstehen ist, ist in all jenen Umverteilungskonzepten von Belang, die erstens Nicht-
erwerbsarbeit in irgendeiner Weise monetär anerkennen wollen und/oder zweitens eine Form von 
obligatorischem Gemeinschaftsdienst vorsehen (vgl. Abschnitt 3.6.). 

2.1.2. Umverteilung: Umrisse des Problems 
In der:Diskussion zur Arbeitsumverteilung wird auch zwischen einer «grossen» und einer 

«kleinen» Umverteilung unterschieden. Die kleine Umverteilurig betrifft die Teilhabe an Er-
werbsarbeit und meint einen Ausgleich zwischen Erwerbstätigen und EnA/erbssuchenden (Rieger 
1993, SPS 1995a). Sie steht in erster Linie im Kontextder ÜbenA/indung von EnA/erbslosigkeit mit 
dem Ziel, wieder Vollbeschäftigung zu erreichen, und hätte für sich allein noch keinen Abbau der 
geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung zur Folge. Die grosse Umverteilung bezieht dagegen die 
unbezahlte Arbeit mit ein und zielt direkt auf einen Wandel des Geschlechten/erhältnisses: Frauen 
und Männer sollen zu gleichen Teilen bezahlte und unbezahlte Arbeit übernehmen. 

Grösseriordnungsmässig müssten für eine kleine Umverteilung Arbeitsplätze für rund 
300'000 Personen geschaffen werden (QBI1994; SPS 1995a, 16). Diese Zahl umfasst sowohl die 
Erwerbslosen nach der Definition der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (registrierte 
EnA/erbslose und Persorien, die auf der Suche nach Arbeit sind) wie eine angenommene Dunkel-
ziffer vonTersonen, die aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzt worden sind (z.B. Grenzgänger/innen, 
Saisonniers). 

. Eine grosse Umverteilung bewegt sich in ganz anderen Dimensionen. International verglei-
chende Studien' zeigen,' dass gesamtgesellschaftlich ungefähr gléich viel Zeit für unbezahlte 
Repröduktionsarbeit aufgewendet wird wie für En /̂erbsarbeit (Goldschnfiidt-Clermont/Pagnossin-
Aligisakis 1995, 25) oder sogar mehr-unbezahlte als bezahlte Arbeit geleistet wird (Chadeau 
1992, Stat. Bundesamt T995).-Innerhalb der unbezahlten Arbeit beansprucht die Haus- und 
Familienarbeit weitaus am meisten Zeit: 89 Prozent nach einer neueren schweizerischen Unter-
suchung (Erb Eggli 1994, 20), 85 Prozent nach der grossangelègten deutschen Zeitbdugetstudie 

4 . Freiwiiiigenarbeit ohne jede Entschääigung.ist allerdings heute nicht mehr die Regel. Vgl. oben zur Grauzone zwischen Frei-
wiiiigenarbeit und unterbezahlter Enwerbsärbeit. 

5 In einem neueren Artikel bestimmt er die Inhalte von Sozialzeit als (a) politische Beteiligung im weitesten Sinne, (b) soziale 
Hilfe (auch innerfamiliäre Betreuung) und (c) Dieristleistungen im Katastrophen- und Kriegsfall (Spescha 1992, 6f.). 
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(Stat. Bundesamt 1995).' Im Bereich der Haus-'und Familienarbeit fällt vor allem die materielle 
Hausarbeit ins Gewicht: sie nfiacht gemäss verschiedenen Zeitbudgetstudien etwa drei Viertel bis 
vier Fünftel der privaten Repröduktionsarbeit aus (BASS 1996)7 

Freiwiiiigenarbeit hat entgegen dem in der öffentlichen Diskussion verbreiteten Eindruck 
von ihrehn «unschätzbareri Wert» vermutlich, ein relativ geringes zeitliches Gewicht. Für das 
gesamte Volumen an Freivyilligènarbeit liegen überhaupt keine Daten für die Schweiz vor. Man 
kann jedoch aufgrund der Forschungsliteratur davon ausgehen, dass érstens Freiwiiiigenarbeit 
nur.einen sehr kleinen Teil an der gesamtgesellschaftlich geleisteten Arbeit ausmacht, dass sich 
zweitens mehr Männer als Frauen in der formellen Freiwiiiigenarbeit engagieren, und dass drit-
tens Männer durchschnittlich auch mehr Stunden für unbezahlteÄrbeit in formellen Organisatio-. 
nen aufwenden (Nadai 1996). Der Anteil der Freiwiiiigenarbeit an der unbezahlten Arbeit beträgt 
laut den zitierten schweizerischen, und deutschen Untersuchungen zur ZeitvenA/endung drei bis 
vierProzent (Erb Eggli 1994, Stat. Bundesamt 1995).̂  . . 

Wie verteilt sich dièse Arbeit auf die Geschlechter? Insgesamt arbeiten Frauen mehr als 
Männer:. Betrachtet man EnA/erbs- und private Repröduktionsarbeit, zusammen (ohne aus: 
serfamiliäre unbezahlte Arbeit), erbringen Frauen rund 55 Prozent dieses Arbeitsvolumens, Män-
ner rund 45 Prozent (SPS 1995a, 10). Aufgeteilt auf die verschiedenen Arbeitskategorien zeigt 
sich folgendes Bild, das wiederum nur eine grobe Übersicht über die Grössenordnurig bietet, aber 
vor allerti bezüglich der unbezahlten Arbeit keine präzisen Daten enthält^ 

Bei beiden Studien werden handwerkliche Tätigkeiten separat ausgewiesen; diese wären aber je nach Nutzniessern des 
Produkts auch der materiellen Hausarbeit zuzurechnen (z.B. kleinere Reparaturen im Haushalt), 
Dabei handelt es sich um Durchschnittswerte, die auch diejenigen Personen umfassen, die eine bestimmte Tätigkeit gar 
nicht ausüben. In Haushalten mit Kindern sinkt der Anteil der materiellen Hausarbeit relativ zum Anteil der Kinderbetreu-
ung und beträgt je nach Anzahl und Alter der Kinder zwischen 50 bis 80 Prozent (BASS 1996). 
Diese Angaben geben nur ungefähre Grössenprdnungen wieder, weil die untersuchten Tätigkeiten verschieden kategori-
siert werden. Problematisch ist vor allem die Messung der Freiwiiiigenarbeit: erstens weil hier vermutlich nur Freiwiiiigen-
arbeit im Rahmeri formeller Organisationen erfasst wird, zweitens weil die üblichen Erhebungsmethoden das Ausmass an 
Freiwiiiigenarbeit tendenziell uhterschäitzen. Freiwiiiigenarbeit wird häufig in unregelmässigen Intervallen geleistet (z.B. vier 
Sitzungen.im Jahr oder ein Nachmittag alle drei Wochen o.a.) und fällt daher teilweise durch ein Erheburtgsraster. däs nach 
den Aktivitäten des Vortages oder der letzten Woche oder einer «typischen» Woche fragt. Ein Indiz für die Problèmatik der 
Erfassung von Freiwiiiigenarbeit ist auch die massive Diskrepanz zwischen .den Zeitbudgetstudien und spezifischen Befra-
.gungen zu freiwilligem Engagement bezüglich Beteiligungsraten: die deutsche Zeitbudgetstudie stellt fest, dass;9,3 Pro-
zent der Bevölkerung freiwillig tätig ist; Umfragen zu Freiwiiiigenarbeit kommen jeweils auf Zahlen zwischen 40 bis 60 Pro-
zent (Nadai 1996)! • 
Die Daten beziehen sich auf verschiedene Jahre und verschiedene Grundgesamtheiten. 
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Tabelle 2: Verteilung der Arbeit nach Geschlecht 

Bereich Beteiligung Anteil am Volumen 
Frauen • Männer Frauen Männer 

EnA/erbsarbeit 54% 76% 34% 66% 

Haus-/Familienarbeit ?' ? 70% 30% -

Freiwiiiigenarbeit . 48% 52% ? •'? 

Quellen: Enwerbsquoten: SAKE 1995; Enwerbsvplumen: SAKE 1996c 
Haus- und Familienarbeit: BFS 1995 
Freiwiiiigenarbeit: Wallimann-1993,18 

Eine Umverteilung, die zum Abbau von Ungleichheit zwischen den Geschlechtern beitragen 
soll,-betrifft aber nicht nur Arbeitsstunden, sondern mehr nOch Positionen innerhalb der ver-
schiedenen Bereiche und die damit verknüpften Erträge: Geld; Prestige, Macht-und Einfluss. In 
allen iridustrialisierten Gesellschaften ist der Aröe/tsmarfct hochgradig geschlechtersegregiert. In 
der Schweiz rriüssten über 60 Prozent der Frauen und Männer.den Beruf wechseln, damit eine 
proportional gleichmässige horizontale Verteilung erreicht würde (Charles 1995). Ebenso ausge-
prägt ist die vertikale Ségrégation: nur 19 Prozent der enA/erbstätigen Frauen haben eine Füh-
rungsfunktion gegenüber 42 Prozent der Männer (SAKÉ 1996). Zusammen mit der Ségrégation 
der Beschäftigungsverhältnisse - Frauen sind mehrheitlich teilzeitenA/erbstätig und arbeiten öfter 
in prekären Beschäftigungsverhältnissen .(Dumonf Dellsperger' 1994) - ergibt sich eine massivè 
Lohndifferenz zwischen den Geschlechtern! Frauen ergattern nur gerade ein Viertel der gesam-
ten EnA/erbseinkommen^ Männer volle Dreiviertel (SPS 1995a). 

Der Wert der unbezahlten Hausarbeit yvird für die Schweiz auf 34 bis 40 Prozent des Brut-
tosozialprodukts geschätzt (Schellenbauer/Merk 1994). Geht man davon aus, dass Frauen rund 
70 bis 80 Prozent dieser Arbeit leisten, entgeht ihnen, bezogen auf ein Bruttosozialprodukt von 
377,5 Milliarden Franken im Jahr 1995, ein Gesamteinkommen von rund 90 bis 120 Milliarden.'" 
Aüch wenn im geltenden Eherecht die Ehepartner formal gleichgestellt sind, liegt es nahe, dass 
sich zudem die eklatante Einkommensungleichheit zwischen Frauen und.Männern auch in ein 
Machtungleichgewicht innerhalb der Familie umsetzt. 

Nicht nur der Arbeitsmarkt, auch der Sektor der Freiwiiiigenarbeit ist horizontal und verti-
kal nach Geschlecht segregiert: Frauen stellen etwa zwei Drittel'der Freiwilligen im Sozialbereich, 
sind aber in politischen Organisationen, Berufsverbänden oder Sportvereinen untervertreten. 
Frauen leisten mehr Basisarbeit, Männer besètzen häufiger Ehrenämter Auch wenn es in der Frei-
wiiiigenarbeit nicht um finanzielle Erträge geht, «profitieren» Männer tendenziell mehr von ihrem 
Engagement. Ehrenännter verschaffen mehr Einflussmöglichkeiten und bieten bessere Chancen 
zur.EnA/eiterung und Venvertung sozialer und kultureller Ressourcen, d.h. zum Anknüpfen poten-
tiell «nützlicherBeziehungen» sowie ein vielfältigeres Qualifizierungspotential (Nadai 1996). -

10 Die Schätzungen zum Wert der unbezahlten Hausarbeit sind mit einiger Vorsicht zu geniessen und unterscheiden sich bei 
den verschiedenen Autorinnen relativ stark. So kommen beispielsweise Madörin (1996) und das Wirtschaftsmagazin CASH 
auf Grössenordnungen von nur 70-75 Mia. Franken. Diese grossen Unterschiede können verschiedene. Ursachen haben. 
Einerseits sind die BIP-Zahlen, auf welche sich z.B. Madörin (1996) und CASH beziehen, alteren Datums als jene von Schel-
lenbauer/Merk. Letztere rechnen mit BSP-Daten, was die Resultate aber nicht wesentlich beeinflusst. Relevante Unterschiede 
ergeben sich v.a. aus der Wahl der Berechnungsgrundgrössen: Nettolöhne, Bruttolöhne oder Bruttobruttolöhne (mit Ar-
beitgeberbetträgen an die Sozialversicherungen). Die Angaben von Schellenbauer/Merk (1994) sind in ihrer Grössenord-
nung durchaus realistisch und im Internationalen Vergleich eher vorsichtige Schätzungen, wie die Darstellung bei 
Chadeau (1992, 108) zeigt (für, eine detailliertere Kritik der Schätzmethoden vgl. auch Spycher et al. 1995, 52f). 
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Ziele und Begründungen -

2.2 . B e g r ü n d u n g s z u s a m m e n h ä n g e 
Warum soll die gesamtgesellschaftlich anfallende Arbeit neu verteilt werden, und welche 

der oben skizzierten Arbeitsbereiche sollen neu organisiert werden? Auf diese Fragen haben die 
untersuchten Organisationen sehr unterschiedliche implizite Antworten, die im folgenden in ide-
altypischer Form dargestellt werden." Eine solche Typologie von Begründuhgskontexten ist inso-
fern eine Vereinfachung, als sich die einzelnen Organisationen meist auf mehrere Begründungen 
beziehen. Es geht im' allgemeinen nicht um sich aüsschliessende Positionen, sondern eher um die 
Rangfolge der Prioritäten. Vielfach wird betont, dass eindimehsionale Sichtweisen und Lösungs-
vorschläge dem Problem nicht gerecht werden könnten. Trotzdem lässt sich in den konkreten Stî a-. 
tegien der Organisationen in der Regel ein Schwerpunkt orten, an dem sich auch ablesen lässt, 
aus welcher Optik heraus die Umverteilung von Arbeit primär angegangen wird. 

Gleichstellung der Geschlechter 
Arbeitsumverteilung steht vor allem für die Frauenorganisationen in erster Linie im Kontext 

der Gleichstellung der Geschlechter Die bestehende geschlechtsspezifische Arbeitsverteilüng wird 
erstens als grundsätzlich ungerecht - in der radikaleren Formulierung auch als «Ausbeutung» -
beurteilt. Dies weil sie den Frauen erheblich mehr Lasten auferiegt und ihnen die entsprechendè 
materielle und immaterielle Anerkennung venA/eigert. Die urigleiche Arbèitsteilung vvird gleich-' 
zeitig als Abwertung der Frauen gelesen. Zweitens gilt sie als Haupthindernis für die Gleichstel-
lung der Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Drittens wird eine rigide Arbeitsteilung als Einschränkung 
der individuellen Entfaltungsmöglichkeiten yon'Frauen und Männern denunziert und damit auch 
als «Verschwendung» von potentiellem Humankapitalin allen Arbeitsbereichen interpretiert. Die 
antwortenden Frauenorganisationen sprechen alle auch in der einen oder anderen Form die Not-
wendigkeit einer Neubestimmung des Arbeitsbegriffes an. Während in den bürgeriichen Frau-
enorganisationen eine moderate Rhetorik der Geschlechtersymmetrie gepflegt wird, die in gewis-
ser Weise beide Geschlechter als «Opfer» der Verhältnisse und folglich auch beide.als Nutz-
niéssende eines Wandels betrachtet, werden in feministischen Kreisen und bei Gewerkschafts-
frauen kämpferischere Töne angeschlagen. Zwei Beispiéle: , . 

«Wenn wir aber für die Zukunft arbeiten, eine wirtschaftliche Infrastruktur auf-
bauen helfen wollen, in der die Menschen nach ihren individuellen Fähigkeiten und 

. Neigungen ihren Verpflichtungen in Familie und Arbeitswelt nachkommen können, 
so bedingt das ein radikales Umdenken der Lebens- und Arbeitsbereiche. Die Verab-
schiedung der mit unterschiedlicher Wertung versehenen, geschlechtsbezogenen 
Arbeitswelt wird sich nicht von heute auf morgen ohne grosse Opfer beider Ge-
schlechter vollziehen.» (ADF/SVF1986, Einleitung) 

«In kapitalistischen Strukturen verschaffen nur Lohnarbeit und bürgerliche 
Familienstruktur - die Frauen sind über ihre Ernährer mit dem System verbunden -
Zugang zu staatlich garantierten Sozialversicherungen. (..) Eine Re-Regulierung auf 
gänzlich neuen, gerechten und lebensnahen Voraussetzungen ist dringend. (..) 
Dafür muss ein neuer Arbeitsbegriff sinnstiftend entstehen, zusammen mit einer 
neuen Lebensqualität. (...) Die Teilung der Arbeit in einen informellen, ausbeuteri-
schen Frauenbereich und einen männerdominierten, selektionierenden Lohn-

^arbeitsbereich muss aufgehoben werdèn.» (FGS 1993) 

Die bürgerlichen Frauenorganisationen setzen einen Hauptakzent auf die Anerkennung und 
Aufwertung von Nichterwerbsarbeit. Sie sind neben sozialethischen Kreisen auch die einzigen, 
die sich mehr als nur kursorisch mit dem Bereich Freiwiiiigenarbeit befassen und konkrete Vor-
schläge zur Neubewertung dieser Arbeit machen (z.B. SGF1996). Zur Umverteilung von EnA/erbs-
arbeit legen siè keine Konzepte vor 

11 Die Frage, warum eine Umverteilung angestrebt werde, wurde so nicht gestellt. Die folgende Darstellurig ist also die Ana-
lyse impliziter Begründungen, die sich aus den Dokumenten der Organisationén herauslesen lassen,, 
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Die Positionen der beiden antwortenden bürgeriichen Parteien (CVP und FDP) können nur 
bedingt überhaupt als Stellungnahmen zum Thema Unriverteilung von Arbeit gewertet werden. 

, Es wird vage von Chancengleichheit von'Frauen auf dem Arbeitsmarkt und der Notwendigkeit 
der Beteiligung der Männer an der Nichterwerbsarbeit gesprochen. 

Gleichstellung von Frau und Mann istauch inrf Konzept der Sozialdemokratischen Partei der 
Schweiz (SPS) ein prioritäres Argument. Sie unterscheidet eine.langfristige Vision der «Gleich-
wertigkeit aller Lebensformen», und eine mittelfristige (innerhalb einer Generatiori zu verwirkli-
chende) Vision der «Gleichverteilurig aller Arbeiten». Letztere ist Voraussetzung für erstere und 
setzt somit den norriiativen Rahmen für die Beurteilung konkreter Massnahmen. 

«Die Gleichwertigkeit aller Lebensformen kann sich erst im Rahmen einer egalitä-
ren und diskriminierungsfreien Gesellschaft frei entfalten. In der heutigen sehr 
inegalitären Gesellschaft ergeben sich Zielkonflikte zwischen der freien Wahl der 
traditionell Vollzeit-Erwerbstätigen (v.ä. Männer) und dem Anspruch auf gleich-
berechtigte Teilhabe von Menschen mit Betreuungsaufgaben (v.a. Frauen) an allen 
gesellschaftlichen Lebensbereichen. In diesem Zielkonflikt befürworten vvir Rah-
menbedingungen, welche den Anspruch der letzteren garantieren,'auch wenn dies 
Druck und Einschränkung für erstere bedeutet.» (SPS 1995a, 22) 

Bei den Gewerkschaften steht die Gleichstellung eher etwas im Schatten des Themas Er-
werbslosigkeit-.(vgl. unten) - allerdings mit .Abstufungen je nach Mitgliederbasis.Sowohl 
(Sewerkschaften wie die Grünen, die sich ebenfalls auf Gleichstellung beziehen, peilen mit ihren 
konkreten Vorschlägen vor allem den Arbeitsmarkt an. 

Erwerbslosigkeit 
Ein zweiter zentraler Hintergrund für eine Forderung riach Umvertéilung von Arbeit ist die 

anhaltende Erwerbslosigkeit. Die Argumentationslogik in diesem Begründungskontext folgt ver-
einfacht vier Schritten: (1) Die für die Schweiz ungewöhnlich hohe Erwerbslosigkeit ist nicht ein-
fach konjunktureller, also vorübergehender Natur, sondern hat strukturelle Grûndé: Automati-
sierung als Folge von technologischer Entwicklung, Rationalisierung der Arbeitsorganisation und 
deshalb Abnahme von unqualifizierten Arbeitsplätzen, Globalisierung, mit damit verbundener 
Auslagerung von Arbeitsplätzen etc. (2) Weil wir es mit strukturellen Ursachen und zum Teil irre-
versiblen Entwicklungen (technologischer Wandel) zu tun haben, wird Vollbeschäftigung im heu-
tigén Sinn nicht mehr erreichbar sein. Die Schweiz hat mitzunehmender Sockelarbeitslosigkeit 
zu rechnen. (3) Es ist ungerecht, ineffizient und hat hohe gesellschaftliche Folgekosten, wenn das 

' strukturelle Problem mithilfe von Erwerbslosigkeit «gelöst» wird. (4) Deshalb muss dié vorhan-
dene Arbeit neu und gerechter zwischen EnA/erbslosen/Ervyerbssuchenden und EnA/erbstätigeri 
aufgeteilt werden. 

EnA/erbslosigkeit ist das Hauptargument dér Gewerkschaften, spielt aber auch eine wich-
tige Rolle bei der SP, den Grünen, in kirchlichen Kreisen und bei der Caritas. Das Problem der 
EnA/erbslosigkeit wird je nach Organisation stärker oder schwächer verknüpft mit dem Gleich-
stellungsargurinent; mit Humanisierung der Arbeitswelt, mit einer ökologischen Perspektive und 
der Frage neuer Formen der Existenzsicherung. Als ein Beispiel kann die Begründung des Gewerk-. 
schaftsbuhdes dienen: 

12 So vyird z.B. Gleichstellung in deri Texten der männerlastigeren GBl zwar als Argument mit erwähnt (GBl 1996,1994), nimmt 
jedoch deutlich weniger Raum ein als etwa in den Schwerpunkten des VPOD (1996'a), der seine Mitglieder aus einem Sek-
tor mit mehr weiblichen Beschäftigten rekrutiert. In den Thesen des SMUV wird Gleichstellung als Argument für Umvér-, 
teilung von Arbeit überhaupt nicht enwähnt (SMUV 1996). ' • ' • . 
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«Das Recht auf Arbeit ist eine der grundlegenden Forderungen der Arbeiterinnen-
bewegung. Die Beschäftigungspolitik ist darauf auszurichten, allen Personen eine 
ihren Fähigkeiten und Neigungen entsprechende, sinnvolle Arbeit zu gewähren. 
(..) Die Verkürzung der Arbeitszeit bleibt ein zentrales gesellschaftliches Anliegen 
und damit eines der Gewerkschaften: 

• Erstens, weil sie dle natürlichste Form der Weitergabe von Produktivitätsfort-
schritten ßn die Lohnabhängigen darstellt. 1^...) 

• Zweitens, weil nur eine radikale Verkürzung der Arbeitszeit es erlaubt, die Lebens-
bedingungen der Geschlechter einander anzugleichen. (...) 

• Drittens kônnén vermehrte gesundheitliche Schäden angesichts des am Arbeits-
platz massiv erhöhten Leistungsdrucks nur vermieden werden, wenn die Arbeits-
zeit reduziert wird. (..) 

• Viertens kann die Vollbeschäftigung ohne Arbeitszeitverkürzung nur mit einem \ 
sehr starken Wirtschaftswachstum erreicht vyerden. Solange, relativ geringe Fort-
schritte gemächt werden zur Schaffung von Rahmenbedingungen, die eine weit-
gehende Entkoppelung zwischen dem Wirtschaftswachstum und der Umwelt-
schädigung rnöglich machen, bestehen gegenüber einem weiterer) schnellen 
Wirtschaftswachstum umweltpolitische Bedenken. (..).» (SGB 1994) 

Obwohl im Begründungskontext der EnA/erbslosigkeit die Nichterwerbsarbeit gèwisser-
massen komplementär immer mit angespî ocheh wird, beziehen sich die damit einhergehenden, 
effektiv vorgeschlagenen Massnahmen in erster Linie auf den Arbeitsmarkt. 

Grundsicherung und soziale Integration 
In Verbindung mit der Erwerbslosigkeits-.und mit der Gleichstellungsdebatte wird auch die 

Frage nach neuen. Formen der Grundsicherung zum Anlass, über eine Neuverteilung von Arbeit 
nachzudenken. Verknüpft werden diese Diskussionsstränge über den Begriff der «Ausgren-
zung». EnA/erbslosigkeit - insbesondere die zunehmende Langzeiterwerbslosigkeit-führt in die-
ser Argumeritationslogik zu einer permanenten Ausgrenzung eines (wachsenden) Teils der 
Bevölkerung. Die gesellschaftliche Solidarität ist vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise, wach-
sender Verteilungskähnpfe und einer zunehmenden Zahl unterstützungsbedürftiger Personen 
bedroht. Das trägt mit dazu bei, dass die vom Arbeitsmarkt Ausgegrenzten in einen Teufelskrèis 
der Armut geraten; es bildet sich eine Zweidrittelgesellschaft heraus. Aus gleichstellungs-
politischer Sicht wird die Ausgrenzungs- bzw. soziale-Sicherurigs-Thematik vor allenh in den 
Zusammenhang der Folgen von Scheidung gestellt. Bei der Auflösung der Familie zeigt sich am 
deutlichsten, wie sehr die Existenzsicherung von Frauen immer noch an die traditioriélle «Ernäh-
rer/Hausfrauen»-Ehe gekoppelt ist/ und dass Frauen bzw. Mütter jenseits der traditionellen 
geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung eiri hohes Armutsrisiko.tragen. Ein durchsichnittlicher Frau-
enlohn kann keine Familie ernähren, und die Versorgung von Kindern erschwert zusätzlich (Voll-
zeit-)EnA/erbstâtigkèif Auf beiden Argumentationsschienen gelangt man zum gleichen. Schluss: 
die Existenzsicherung muss von der EnA/erbstätigkeit abgekoppelt werden. Weil EnA/erbsarbeit 
aber nach wie vor ein zentrales Mittel zur sozialen Integration darstellt, müssen auch Wege gefun-
den werderi, allen arbeitsfähigen (jesellschaftsmitgliedern eine sinnvolle Arbeit zu verschaffen. 
Das kann einerseits über die Neuverteilung von Erwerbsarbeit geschehen - ergänzt durch Beschäf-

' tigungsmassnahmen, zyveiter komplementärer Arbeitsmarkt o.ä..-, anderseits dadurch, dass bis 
anhin unbezahlte Arbeit materiell und ideell aufgewertet und gleichzeitig EnA/erbsarbeit «abge-
wertet» wird. Dazu zwei Zitate: , 
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«Die Möglichkeit der Existenzsicherung der einzelnen durch bezahlte Arbeit ist vorn 
Gang der Wirtschaft abhängig. Die Wirksamkeit der... Strategien, die kurzfristig auf 
den Abbaü von Erwerbslosigkeit und längerfristig auf die Erhaltung eines hohen 
Beschäftigungsgrades ausgerichtet sind, ist beschränkt. Die Vergfösserung des 
Arbeitsvolumens durch Arbeitsbeschaffung und die Aufwertung bisher unent-
geltlicher Tätigkeiten zur bezahlten Arbeit verursachen Kosten und sind daher 
Gegenstand politischer Auseinandersetzungen. (..) Arbeitszeitverkürzungen mit 
Lohhverzicht wie auch Deregulieruhgsmassnahmen wie Lohnkürzungen mögen 
kurzfristig zur Erhaltung der Arbeitsplätze beitragen, vergrössern aber das 
Armutsrisiko breiter Bevölkerungskreise. Es ist also davon auszugehen, dass in Zu-
kunft die bezahlte Arbeit als Hauptquelle der Existenzsicherung nicht ausreichen 

, wird.und durch andere Einkommen ergänzt bzw. ersetzt werden muss.» (Caritas 
1994, 12) 

«Wenn wir von einen) gesellschaftlichen Mentalitätsyvandel als Voraussetzung für 
den Erfolg der Stra tegie der Arbeitszeitverkürzung sprechen, dann meinen wir eben 
eine Entsakralisierung der Arbeit, die zu einer «Multizentrierung des Lebens» 
führen soll. Eine Verkürzung der Arbeitszeit ist nur realisierbar, wenn erkanntwird, 
dass die Erwartungen, die noch immer an die Erwerbsarbeit gestellt werden (Sinn, 
Entfaltungsmöglichkeiten, Nützlichkeit für die Gesellschaft, persönliche Kontakte) 
auch ausserhalb der Erwerbsarbeit erfüllt werden können. Insbesondere müsste sich 
die Einsicht durchsetzen, dass auch Formen von Arbeit wie Erziehungsarbeit soziale 

^Arbeit, Betreuung von Verwandten und Nachbarn, Arbeiten im Haushalt usw. Tätig-
keiten darstellen, die für die Gesellschaft wertvoll sind und deshalb entsprechende 

\ Wertschätzung, versicherungsrechtliche und je nachdem auch materielle Honorier-
ung verlangen.» (Justitia et Pax/ISE 1994, 54) 

Die miteinander verknüpften Probleme von Erwerbslosigkeit, neuen Formen der Existenz-
sicherung und sozialer Integration werden in verschiedenen Kreisen mehr oder weniger stark mit-
berücksichtigt. Sie bilden vor allem bei Caritas und Sozialethikern èin wichtiges Element der 
Argunieptation für neue Arbeitsformen und werden auch im SPS-Modell angesprochen. 
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Ökplogie ' ' 
Das ökologische Argument für Ärbeitsumverteilung wird züsanrimen.mit dem EnA/erbslösig-

keitsargument vorgebrächt - je nach Ausrichtung als nachgeschobenes Anhängsel (bei den 
Geweî kschaften) oder gleichgewichtig (bei den Grünen oder.im sozialethischen Kontext). Es 
besagt im wesentlichen, dass es erstens urireälistisch sei, allein mit Wirtschaftswachstum genür 
gend neue Arbeitsplätze zu schaffen, und zweitens unenA/ünscht. Unsere Wirtschaftsweise ist in 
dieser Sicht gleichzeitig umweit- und sozialunverträglich. Eine umweltverträglichere Wirtschafts-
weise könnte gleichzeitig neue Arbeit schaffen. ' 

«Zu den grossen inneren Widersprüchen gehört der menschliche Umgang mit der 
Natur. Es kann nicht vernünftig sein, dass der wirtschaftlich handelnde Mensch die 
Natur so verändert dass ein zukünftiges wirtschaftliches Handeln unter Urnständen 
nicht mehr möglich sein wird. Auch das Phänomen Abfall ist vollér Widersprüche. 
Wir konzipieren, produzieren uhd konsumieren Produkte, lassen dann aber älles 
liegen, sobald wir es nicht mehr gebrauchen können. Die Folge ist zunächst eine 
tiefgreifende Veränderung von Luft und Boden durch sogenannte Abfälle, die auf 

' die Veränderung der globalen Verhältnisse wirken, zum Beispiel eben auf das 
Klima. Zugleich klagen vvir über Arbeitslosigkeit. Doch es kommt uns nicht in den 
Sinn, dass die Arbeitslosigkeit rnit dem Urnstand zusammenhängen könnte, dass wir 
die «Arbeit» nur zur Hälfte gemacht haben, nämlich ohne Auffäurnen und Recyc-
ling. Würden wir die Arbeit so tun, dass alles wieder in den Kreislauf der .Nätur 
zurückflösse, hätten wir keine Arbeitslosigkeit.» (Ruh 1996a, 20) 

19 



3. Massnahmen zur Umverteilung von Arbeit 
Die Massnahmen, die yon dèn befragten Organisationen vorgeschlagen yverden, umfassen, 

wie aufgrund der geschilderten unterschiedlichen Begründungskontexte nicht anders zu er-
warten ist, ein sehr heterogenes Spektrum. Zwei generalisierende Bemerkungen können der Dar-
stellung der konkreten Vorschläge vorausgeschickt yverden. Erstens kann in der Regel nicht von 
kohärenten, systematischen, Konzepten zur Umverteilung von Erwerbs- und Nichterwerbsarbeit 
gesprochen werden, sondern es werden eine bis zwei Kernforderungen aufgestellt, die mit einer 
unterschiedlich grossen Anzahl allgemein verbreiteter Gleichstellungspostulate «garniert» wer-
den. Eine Ausnahme bildet das SPS-Modell der doppelten 25-Stunden-Woche. Zweitens werden 
vor allem die Massnahmen betreffend EnA/erbisarbeitszeiteinigermassen detailliert konkretisiert; 
der NichtenA/erbsbereich bleibt im Vergleich dazu unterbelichtet. Generell verbleiben viele Ant-
worten auf der Ebene programmatischèr. Deklarationen. 

Kernforderung und coriditio sine qua non aller expliziten Umverteilungsvorschläge ist die 
Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit. Arii Ausmass und an den Formen der Arbeitszeitverkürzung 
scheiden sich dann bereits die Geister (3.1.). Wie diese Verkürzung herbeigeführt werden soll, 
und welche weitere Massnahmen erforderiich sind, lässt sich entlang einer Achse von positiven 
und negativen Anreizen bzw. von Freiwilligkeit bis Zwang und ausserdem nach der Interven-
tionsebene ordnen: Welcher'Bereich ist betroffen (EnA/erbs-, Haus-/Familien- und Freiyvilligenar-
beit), und an wen richten sich die Lenkungsmassnahmen (Individuen, Betriebe, Staat.etc.)? Das 
Ziel der Arbeitszeitverkürzung muss gleichzeitig von der Angebots- wie von der Nachfrageseite 
angegangen werden: Wie kann ein Angebot an Arbeitsplätzen mit kürzeren Arbeitszeiten erreicht 
werden (3.2.), ünd wie kann die Nachfrage der Beschäftigten nach kürzeren Arbeitszeiten gestei-
gert werden (3.3.)?" Arbeitszeitverkürzung betrifft nur die Dimension des Arbeitsvolumens. Wel-
che Massnahmen werden vorgeschlagen, um auch die Erträge der Erwerbsarbeit zwischen den 
Geschlechtern umzuverteilen, d.h. wie soll Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt erreicht yver-
den (3.4.)? Kürzere Arbeitszeiten sind eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für 
die Ürhverteilung der NichtenA/erbsarbeit zwischen den Geschlechtern. Wie könnte zum einen die 
private Reproduktionsarbeit aufgeteilt werden (3.5.),.zum anderen die öffentliche Nichterwerbs-
arbeit (3.6.)? Und,welche Kosten bringt die ganze Umverteilung mit sich, und wie soll sie finan-
ziert werden (3.7.)? ' ' ' ' • . 

S . I . A r b e i t s z e i t v e r k ü r z u n g 
Die Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit wird, mit einer Ausnahme, unisono als unabding-

baré Voraussetzung für eine Umverteilung der Arbeit zwischen den Geschlechtern ebenso wie 
für die «kleine» Umverteilung zwischeri Erwerbslosen und Erwerbstätigen betrachtet. Die CVP 
spricht sich im Kontext der EnA/erbslosigkeit, aIsQder kleinen Umverteilung, explizitgegen Arbeits-
zeitreduktion aus und betrachtet sie als «kontraproduktiv» (CVP 1995, 32).'" Unterschiede erge-
ben sich erstens beim Umfang der notwendigen Verkürzung, zweitens bei der Flexibilität der 
angestrebten Arbeitszeiten. ^ 

3.1.1. Angestrebte Arbeitszeiten , 
Eine.Reihe vori Organisationen begnügt sich mit der Feststèllung eine «massive» oder 

«umfangreiche» oder «substantielle» etc. Reduktion der Arbeitszeit sei zu erreichen, ohne dies 
näher zu quantifizieren. Bei denjenigen, die sich auf eine gewisse Stundenzahl bzw. eine Band-
breite der angestrebten Arbeitsstunden festlegen, wird zum Teil unterschieden zwischen einem 
«realistischeren» Nahziel und einem «utopischeren» Fernziel. In der folgenden Tabelle 3 werden 

13, Das betrifft faktisch die Nachfrage der Männer nach kürzeren Arbeitszeiten; Frauen arbeiten ja bereits mehrheitlich Teilzeit 
und.diskontinüierlich, 

14 Die FDP, die nur individuelle Teilzeitarbeit enwähnt, kann in dem Sinne auch nicht zu den expliziten Reduktions-Befürwor-
tenden gerechnet vverden. 
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einzelne Organisationen verschiederien Zielgrössen zugeordnet Das reflektiert die unterschied-
lichen Positionen innerhalb der Organisationen bzw. die Unterscheidung zwischen «kleiner» und 
«grosser» Umverteilung.'^ ' -

Tabelle 3: Umfang der Arbeitszeitverkürzung 

Organisation angestrebte Arbeitszeit (Std./Woche) 
* • Nahziel Fernziel 

Föderatiwerband, VPOD ,40 . , ' 

GBL GPS, SGB, SMUV 35-38 

ADF/SVF*, GBl, GPS. VPOD 30-35 

JP/IES, SGB, SPS 25-30 

\ ,• • • -Caritas, CNG, FGS, GeGAV, SKF, SKV . ' . unbestimmt 

indirekt: Unterstützung der Resolution des 5. Schweizerischen Frauenkongresses , " 

Die Zielgrösse für eine «grosse» Umverteilung liegt also ungefähr bei 3.0 Wochenstunden 
bzyv. einem 6-Stunden-Tag, allerdings der Tendenz nach mit eher grôsserèn Arbeitspensén 
(gemessen an der Anzahl Organisationen). Je nach Vergleichsmass könnte man sagen, die Uto-
pie gibt sich bescheiden: ein 7-Stunden-Arbeitstag ist immer noch schwer vereinbar mit der 
Betreuung (kleiner) Kinder Gemessen an der heutigen gesamtwirtschaftlichen Normalarbeitszeit 
von 41,9 Wochenstunden',̂  ist der.Sprung selbst zur 35-Stunden-Woche allerdings bereits sehr 
gross. Bezogen auf die effektive durchschnittliche Arbeitszeit a//e/:EnA/érbstâtigen'(35.05 Std., BFS 
1996) ist ès angemessener, von Umverteilung als von Reduktion zu sprechen,: während die grosse 
Mehrheit der Männer eine Reduktion der Erwerbsarbeitszeit erfahren würde, bedeuten 30 bis 35 
Stunden pro Woche für die meisten enA/erbstätigen Frauen eine Erhöhung der Erwerbsarbeits-
zeit: ; 

Tabelle 4: Durchschnittliche effektive Arbeitszeiten nach Geschlecht und Arbeitsumfang 

Arbeitsumfang Arbeitszéiten (Std./Woche) 
Frauen' Märiner . 

Vollzeit'enA/erbstätige ' ; 42,6 44,3 

TeilzeitenA/erbstätige i7;8 • • 18,8 

Total 28,2 41,9 . . . . 

Quelle: BFS 1996, Tabelle T6,4; die'Zahlen beziehen sich auf 1994 

Bemerkenswert ist weiter, d^s die Hälfte der Organisationen, die inrimerhin explizit von der 
Notwendigkeit einer sUbstaritiellen Arbeitszeitverkürzung sprechen, keinerlei quantitative Anga-
ben zum Umfang der Reduktion machen. Die Forderung schwebt so gewissermassen im luftlee-
ren Raum, was es sicheriich erschwert, daraus konkrete Realisierungsschritte abzuleiten. Die Stun-
denzählen der Gewerkschaften, der Grünen.und der sozialdemokratischen Partei sind'Ergebnisse 
von Modellrechnungen, basierend auf Daten und Schätzungen zu Erwerbslosen, Entwicklung von. 
Arbeitszeiten und -Produktivität., . 

15 Tendenziell sind es die Frauengrujjpen innerhalb von Organisationen, die die radikaleren Reduktionen fordern, so z.B. beim 
VPOD oder beim SGB. 

16 in: Die Volkswirtschaft, 12/96, Tabelle B3:2. 
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3.1.2. Flexibilität der Arbeitszeit 
. Die oben genannten Zahlen zur angestrebten Arbeitszeit sind der Anschaulichkeit halber 

auf eine Arbeitswoche bezogen. Diese Wochenarbeitszeiten sind jedoch vor allem Zielgrössen 
bézogen auf das EnA/erbsarbeitsvolumen, die auf unterschiedlichem Wege erreicht werden sol-
len. Man kann die Zielvorstellungen auf einem Kontinuum zwischen völliger Individualisierung 
der Arbéitszeit und Etablierung einerneuen Normalarbeitszeit verorten. Am individualisierten Pol 
steht die iridividuell auszuhandelnde Teilzeitarbeit im Vordergrund, am anderen Ende des Spek-
trums wird die Notwendigkeit kollektiver Regelungen betont. Individuelle Wahlmöglichkeiten sol-
len sich hier im Rahmen kollektiv ausgehandelter Vereinbarungen bewegen; zwischen einzeihen 
Arbeitnehmer/innen und Arbeitgebern treten gesetzliche Regelungen und/oder Gesamtarbeits-
verträge. Näher beim individualisierten Pol (und damit implizit bei der Beibehaltung der Spaltung 
in eine «nornriale» Vollzeitarbeit und davon abweichende Teilzeitarbeit, die allerdings nicht mehr 
diskriniiniert werden dürfe) liegen die bürgeriichen Parteien und Frauenorganisationen, die Grü-
nen und die GeGAV. Wie zu enA/arten, setzen die SPS und die Gewerkschaften stârkèr auf kol-
lektive Rahmenbedingungen, die d\e Machtüngleichgewichte zwischen Arbeitgebern und -neh-
menden und (im Falle der SPS) zwischen Männern und Frauen in Rechnung stellen." 

«Die individüell unterschiedlichen Arbeitszeitwünsche müssen auf allgemein gülti-
gen, gesetzlichen Mindestbedingungen basieren. Diese Mindestregelungen haben 
sich insbesondere auf die normale Wochenarbeitszeit, die Ferien, den Anspruch 
auf Bildungsurlaub und das allgemeine Pensionierungsalter zu beziehen.» (VPOD 
1991, 17) . , 

' «Das Leitbild der gleichberechtigten Teilnahme erfordert eine neu definierte Nor-
malarbeitswoche. (..) Ist die Ausrichtung au f die egalitäre Verteilung der Wochen-
arbeitszeit nicht zu eng und wären nicht weitere Umverteilungen (Ausgleich inner-
halb eines Jahres, innerhalb rnehrerer Jahre, innerhalb eines Lebens) einzu-
beziehen? Wir sind der Meinung, dass sich solche «flexibleren» Modelle 
sehr rasch als Frauen falle erweisen können. Theoretisch yv/e praktisch zeigt sich, 
nämlich, dass die «yorübergehenden» Ungleichverteilungen die starke Tendenz 
haben, sich zu verfestigen (und ursprüngliche Absichten, solche Verteilungen in 
einer späteren'Phase zu kompensieren; sich meistens nicht realisieren).» (SPS 1995a, 
23f.) 

Die unterschiedlichen Formen der Arbeitszeitreduktion beziehen sich auf vier Zeitinten/alle: 
den Arbeitstag, die Arbeitswoche, die Jahresarbeitszeit und die Lebensarbeitszeit. Dazu kommt 
die Gruppe derjenigen, die ohne nähere Präzisierung die Förderung von Teilzeitarbeit propagie-
ren. Die einzelnen Modelle sollen hier nicht im Detail vorgestellt wèrden. Es handelt sich mehr-
heitlich um.altbekannte Konzepte, die andernorts ausführlich beschrieben worden sind (z.B. Bail-
lod et al. 1993) oder in den Dokumenten der einzelnen Organisationen näher ausgeführt werden. 

Der.neue «Nörmalarbeitstag» bewegt sich zwischen vier bis sechs Stunden: Ungefähr vier 
Stunden sind es in Hans Ruh's Vorstellung der Halbtagsarbeit als Norm (Ruh 1996,30). Fünf Stun-
den hat der Erwerbsarbeitstag im Konzept der doppelten 25-Stunden-W6che der SPS, wobei in 
diesem Modell vyeder der Arbeitstag noch die'Arbeitswoche strikt geregelt werden sollen, son-
dern ein individueller Spielraum besteht. 25-Stunden-Woche meint ,EnA/erbsarbeitszeiten von 
ungefähr 20 bis 30 Wochenstunden bei gleichzeitiger Übernahme von NichtenA/erbsarbeit in etwa 
gleichem Ausmass, Sechs Stunden fordern die VPOD-Frauen (VPOD o.J.) und die am 5. Schwei-
zerischen Frauenkongress verabschiedete Resolution, auf .die sich der ADF/SVF bezieht. 

, 17 Unterschiede" finden sich auch in der Frage der Finanzierung der Arbeitszeitreduktion (vgl. 3.7.). 
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Die Wochenarbeitszeiten liegen zwischen 30 bis 37 Stunden. Konkrete Wochenarbeitszei-
ten werden von Gewerkschaften und SPS vorgeschlagen. Unter den verschiedenen Ideen dér Grü-
nen findet sich auch die 4-Tàge-Woche, wobei, wie oben erwähnt, die Grünen immer von indi-
viduell wählbaren Arbeitszeiten ausgehen. Die Wochenarbeitszeiten der Gewerkschäften Und der 
SPS verstehen sich dagegen insofern als verbindlich, als sie verknüpft sind mit Regelungen betref-
fend maximal zulässigen Ausnahmen und.entsprechenden Kompensationen. Die Grûnén wollen, 
dagegen ausdrücklich Teilzeitarbe/tsp/ätze schaffen, überlassen es jedoch den Einzelnen, ob sie 
mehrere Teilzeitstellen kombinieren und letztlich doch wieder Vollzeit oder mehr als 100 Prozent 
arbeiteri (vgl. 3.3.2.). 

'Zwischen einer Reduktion von Wochen-und Jahresarbeitszeiten liegt die vom SMUV(1996i 
70) angetönte Möglichkeit der blockweisen EnA/eiterung von Freizeit, z.B. durch verlängerte 
Wochenenden oder Feiertage. Offensichtlich ist hier an unregelmässig anfallende Freizeitblöcke 
gedacht und riicht an regelmässige Teilzeitarbeit. Auch der VPOD (1991, 21) sieht als eine mög-
liche Reduktionsvariante «Kompensationstage» oder Kompensationswochen. 

Der Bereich neuer 7a/)resarbe/tsze/fen betrifft vor allem Uriâubsregelungen: einerseits mehr 
Ferien, anderseits grosszügiger Bildungsurlaub. Die Forderung nach Bildungsuriaub, aber auch 
nach mehr Ferien wird vor allem von den Gewerkschaften erhoben. Das Job-Splitting-Modell der 
Grünen, das sie als spezielle Form der Teilzeitarbeit vorstellen, läuft ebenfalls auf eine Verkürzung 
der Jahresarbeitszeit hinaus (GPS 1995, 14f.). Das Job-Splitting ist hauptsächlich als Mittel gegen 
EnA/erbslosigkeit gedacht! Eine enA/erbstätige Person arbeitet vorübergehend, z.B. während eini-
ger Monate, hur Teilzeit, z.B. 50 Prozent. Eine enA/erbslose Person mit gleicher oder ähnlicher Qua-
lifikation wird während dieser Zeit für die anderen 50 Prozent der.Arbeitszeit angestellt. Beide 
erhalten vier Fünftel der Differenz zwischen Teilzeit- und Vollzeitlohn respektive Teilzeit- und Voll-
zeitarbeitslosengeld aus der Arbeitslosenkasse ausgeglichen und leisten ihrerseits einen Einkom-
mensverzicht von 20 Prozent. Die/der EnA/erbstätige hat mehr Zeit zur Verfügung, die/der Erwerbs-
lose hat eine Chance,, sich zu qualifizieren und wieder den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu 
schaffen. •' 

Die /.ebensaröe/'fsze/t'lässt sich mit Varianten der Frühpensionierung, mit Sabbaticals und 
mit ausgedehnten Formen',, des Elternurlaubs reduzieren. Flexibles Rentenalter und Ruhe-
stahdsrente sollen die Voraussetzungen füi; freiwillige Frühpensionierungen schaffen, wodurch 
wiederum einerseits die Betroffenen mehr Zeit zur Verfügung haben, anderseits Erwerbslose eine 
Chance auf Beschäftigung erhalten. Gemäss dem Modell Stellentausch (GBl 1994) können 
Beschäftigte bis zu drei Jahre vordem allgemeinen Rentenalter ganz öder teilvveise in Pension ; 
gehen und erhalten eine Überbrückungsrente in der Höhe der zu enA/artenden Altersrente. Die 
Kosten werden von der Arbeitslosenkasse oder der öffentlichen Hand übernommen, vorausge- -
setzt der Arbeitgeber verpflichtet sich, die Stelle mit einer/m bisher EnA/erbslosen zu besetzen und 
die Prämien für die Altersversicherung der frühpensionierten Person weiter zu bézahlen. Ein 
Anspruch auf ein Sabbatical in regelmässigen Abständen soll ebenfalls die verfügbare Zeit 
erhöhen und Arbeitsplätze schaffen. Explizit verknüpft mit Arbeitsumverteilung wird ein erwerbs-
arbeitsfreies Jahr im Modell des einjährigen Weiterbildungsuriaubs, der zu 80 Prozent aus der 
Arbeitslosenkasse firianziert'wird, wenn während dieser Zeit eine erwerbslose Person als Ersatz 
angestellt wird (Motion Brunner, enA/ähnt in VPOD 1996a, 30). Hier kann allerdings streng 
genommen nicht mehr von frei verfügbarer Zeit für diejenigen gesprochen werden, die das Sab-
batical beziehen. Schliesslich ist auch ein längerer Elternurlaub - gefordert wird z.B. von VPOD. 
oder SGB mindestens ein Jahr - mit Rückkehrgarantie, der vi/ahlweise von Mutter oder Vater bezo-
gen werden kann, eine Form, die EnA/erbsarbeitszeit im Lebenislauf zu verkürzen. Der Eltern- bzw. 
Betreuungsurlaub für die Pflege von Angehörigen soll auch in Form yorübergehender Arbeits-
zeitreduktionen bezogen werden können (SGB 1993, 18). 
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Die beschriebenen Formen der Arbeitszeitredukfion wurden vonA/iegend im Hinblick auf Er-
werbslosigkeit oder mit dem allgemeinen Anspruch, die individuellen Wahlmöglichkeiten zu 
erhöhen und das Korsett eines «Normalarbeitsverhältnisses» zu sprengen, entwickelt. Die dahin-
terliegende Annahme ist, dass jede Form der Arbeitszeitreduktion, sofern sie substantiell genug 
ist, letztlich Arbeitsplätze schafft (z.B. Gaillard 1993, GBI I994). Inwiefern sie aber auch die Umver-
teilung vori Arbeit zwischen den Geschlechtern fördern, wird seltener eingehend erörtert. Jah-
res- und Lebensarbeitszeitverkürzungen bieten jedoch mit grösster Wahrscheinlichkeit keine 
Umverteilungschance (mit Ausnahme dès Elternurlaubs), während kürzere Arbeitstage und 
Arbeitswochen.eher Möglichkeiten zur Aufteilung von Haus- und Familienarbeit eröffnen, wenn 
auch nicht zwingend rhit sich bringen. 

3.2. A r b e i t s z e i t v e r k ü r z u n g : d ie A n g e b o t s s e i t e ' 
Wie können die Arbeitgeber dazu gebracht werden, die Arbeitszeiten zu reduzieren? Die 

Vorschläge der befragten Organisationen zu diesem Problem lassen sich entlang des Kpntinuums 
von «Wahl» versus' «Zwang» verorten: von Überzeugungsarbeit (3.2.1.) über finanzielle Arireize 

. (3.2.2.) bis zu gesetzlichen Vorschriften (3.2.3.). 

3.2.1. Überzeugung 
Die Verfechterinnen..von individueller Wahlfreiheit bezüglich Arbeitszeit (vgl. oben) tendie-

ren konsequenterweise auch dazu, den Arbeitgebern die Wahl zu lassen, welches «Arbeitsvolu-
men» sie den Arbeitnehmerinnen in welcher Form anbieten. Vehement werden vor allem auf bür-
geriicher Seite Auflagen bezüglich Arbeitszeit abgelehnt. , • 

«Von verschiedener Seite wird eine bessere Verteilung der vorhandenen Arbeit ge-
fordert; diejenigen, die eine , Arbeit haben, sollen weniger arbeiten (Arbeits-
zeitreduktion); damit mehr Arbeitslose eine Beschäftigung finden: (..) Bei struk-
tureller Arbeitslosigkeit (••) sind Arbeitszeitreduktionen, insbesondere staatlich 
verordnete, kontraproduktiv.(...) Arbeitszeitreduktionen können nur durch Pro-
duktivitätsgewinne individuell und freiwillig erarbeitet werden. Die CVP befür-
wortet deshalb alle Anstrengungen in Richtung grösserer und freiwilliger Flexibi-
lität bei der Entlöhnung (...) sowie in Richtung von Teilzeitarbeitsverträgen.» (CVP 
1994,32). • 

Die Strategie der Überzeugung^wird aber auch von Organisationen vertreten, die nicht a 
. priori gegen weitergehende Massnahmen sind. Mit rationalen Argumenten sollen die Arbeitgeber 
von den Vorteilen der Arbeitszeitverkürzung und von flexiblen Arbeitszeitmodellen überzeugt 
werden. In der Regel geht es dabei in erster Linie darum, Teilzeitarbeit anzupreisen. Gewichtig-
ster Trumpf ist dabei die grossere Produktivität von Teilzeitarbeitendeni und als Krpnzeugin für 
diese Behauptung wird in allen Lagern die McKinsey-Studie zum Wirtschaftlichen Potential von 
Arbeitszeitverkürzungen zitiert (McKinsey & Co. 1994). Besondere Überzeugungskraft wird die-
ser Studie zugemessen, weil sie sozusagen aus der «Höhle dès Löwen» stammt, d.h. aus der Per-
spektive der profitorientierten Wirtschaft "geschrieben ist. Die Studie soll belegen, dass Teilzeitar-
beit erstens machbar und zweitens profitabel ist, dass also gängige Einwände gegen Teilzeitarbeit 
unbegründet sind.'° 

Eirie zweite Argumentationsweise ist ethischer Natur: die Untérnehrrien und die Gesellschaft 
als ganzes müssen sich ihrer sozialen Verantwortung beyvusst werden. Diese Überzeugungs-
strategie nach dem Muster «wir sitzen alle im selben Boot» wird vor allem iri bezug auf die Umver-
teilung zwischen EnA/erbstätigen und Erwerbslosen verwendet. In etwas anderer Gewichtung 
mutiert dieses Argument zur Warnung vor einer gravierenden Störung des sozialen Friedens im 
Land. 

18 Als weitere Belege dafür dienen u.a. noch eine Studie der Schweizerischen Kreditanstalt (SKA) sowie Arbeiten von Wirt-
schaftsprofessor Hans Würgler. 
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.3.2.2. Finanzielle Anreize 
Über die Überzeugungskraft rationaler Argumente und ethischer Appelle hinaus géhen Mo-

delle, die die Entscheidungen der Unternehmen mit positiven und negativen finanziellen Anreizen 
beeinflussen wolleri. Dahinter steht eine Einsicht, die die Grünen exemplarisch fornhulieren: ' 

«Die Wirtschaft ist unter den heutigen Rahmenbedingungen nicht fähig, von sich 
aus (Fast-)Vollzeitbeschäftigung zu sichern, sondern muss Anreize bekommen, um 
die durchschnittliche Arbeitszeit freiwillig zu senken.» (GPS 1995, 8) 

Diese Anreize bestehen aus verschiedenen Bonus-Varianten für Arbeitszeitverkürzung und 
aus steuerrechtlichen Lenkungsmitteln zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Während verschiedene 
Bonus-Modelle direkt die Verkürzung von Arbeitszeit bezweckeri und damit gleichzeitig Arbeits-
plätze schaffen sollen, geht es bei steüeriichen oder sozialversicherungstechnischen Massnahmen 
zur Verbilligung des Produktiorisfaktors Arbeit nur um Arbeitsplätze an sich und nicht um die 
Arbeitszeit. Alle Formen der Verbilligung von menschlicher Arbeit (z.B. ökologische Steuerreform, 
Senkung der Lohnnebenkosten, Finanzierung von Sozialversicherungen durch direkte oder Kon-
sumsteuern anstatt durch Lohnprozente o.ä.) betreffen also nur die kleine Umverteilung.'^ Das 
gilt auch für den negativen finanziellen Anreiz, um die Überstunden massiv zu, verteuern (vgl. 
unten). Direkter auf Verkürzung der Normalarbeitszeit zielt der (nicht näher ausgeführte) Vor-
schlag des SGB, Unternehmen mit hohen Arbeitsstunden steueriich zu belasten. 

Bonus-Malüs-Modell der Grünen 
Getreu dem Credo, politische Zielsetzungen mit Ansätzen erreichen zu wollen, die «der Ent-

scheidungsfreiheit von Privatpersonen und Unternehmen Raum/assen» (GPS 1995, 3), wollen,die 
Grünen mittels eines marktwirtschaftlichen Anreizsystems die Schaffung von Teilzeitarbeitsplâtzèn 
fördern. Die Lenkungsabgabe begründet sich mit deri «negativen externen Effekten», in diesem 
Falle den sozialen Kosten, die durch Arbeitsplätze mit hohen Stundenzahlen verursacht werden 
(EnA/erbslosigkeit, fehlende Zeit für Reproduktionsaùfgabèn). Unternehmen, die Arbeitsplätze mit 
tiefer Stundènzahl schaffen, werden mit einem Bonus belohnt. Dieser kann entweder als einfa-
che prozentuale Gutschrift bei deri Löhnen oder als Reduktion der Lohnnebenkostén (z.B. der ALV-
Beiträge) ausbezahlt werden. Umgekehrt bezahlen die Unternehmen eineAbgabefür Stellen mit 
hoher Stundenzähl (Malus). 

Berechnet werden Bonus- bzvy. Malusbeträge aufgrund der Jahresstundenzahl, wobei eine 
Referenz-Stundenzahl die Basis bildet. Diese Referenzgrösse wird aufgrund der effektiven gesamt-
wirtschaftlichen Stundenzahl des Vorjahres errechnet. Aktuell sollen nach Meinung der Grünen 
Arbeitsplätze mit einer Arbeitszeit von weniger als 38 Wochènstunden gefördert werden und 
zvvarbis hinab zu 21 Wochenstunden. Unter 21 Stunden nimmt dér Bonus nicht mehr zu (zu den 
Details vgl. GPS 1995, 11-14). Ziel ist die Schaffung von Teilzeitarbeitsplätzen, weshalb zwar Vor-
kehrungen getrofferi werden sollen, damit Arbeitgeber nicht die Anstellung einer Person auf meh-
rereTeilzeitstellen verteilen und so ungerechtfertigtenA/eise in den Genüss von Bonus-Zahlungen 
kommen können; mehrere Teilzeitstellen einer Person bei verschiedenen Unternehmen werden 
jedoch wie Teilzeitstellen behandelt. Dié Arbeitnehmenden können also beliebig viel arbeiten. Das 
System soll kostérineutral sein, indem die Summe der ausgeschütteten Bonus-Zahlungen der 
Summe der Malus-Abgaben entspricht: °̂ 

19 Aus der Perspektive der Gleichstellung von Frau und Mann sind insbesondere Vorschläge problematisch, die die sog. we-
nig produktiven Arbeitsplatze im personenbezogenen Dienstleistungssektor mittels Entlastung von Lohnnebenkosten und 
Subventionierung von Niedrigeinkommen (z.B. «zweiter Check» oder negative Einkommenssteuer) fördern wolleri. Wenn 
ein garantiertes Grundeinkommen dazu dienen soll, zu gewährleisteri, dass 'gesellschaftlich nützliche und sozial anerkannte 
produktive Arbeit geleistet werden (kann), obwohl deren Bezahlung schlecht ist' (Caritas 1994b, 45), wird damit implizit 
die Unterbezahlung von Frauenberufen - denn um solche handelt es sich vor allem, auch wenn dies nicht erwähnt wird -
als gegeben, gerechtfertigt und unveränderbar betrachtet. 

20 In abgewandelter Form kann es auch auf den öffentlichen Sektor übertragen werden: bei gegebenem Stellenetat werden 
Teilzeitstellen nicht voll angerechnet, Vollzeitstellen dagegen zu mehr als 100 Prozent. 
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Erwerbsarbeitsbonus der SPS 
Der Erwerbsärbeitsbonus der SP für Unternehmen ist die eine Hälfte ihres Pakets des «dop-

pelten Arbeitsbonus» zur Erreichung der doppelten 25:Stunden-Woche. Das Pendantdazu ist der 
Arbeitsmixbonus, der auf die Ebene der Haushalte zielt (vgl. 3.5.2.). Von allen Unternehmen wird 
eine gleiche prozentuale Abgabe auf die AHV-Lohnsumme erhoben. Ein Bonus wird für unter-
durchschnittliche Arbeitsstunden rückerstattet in der IHöhe der Differenz zur gesamtwirtschaftli-
chen Normalarbeitszeit; die in einem Betrieb geleisteten Überstunden werden negativ gewichtet.. 

«Jedes Arbeitsverhältnis mit einer yereinbarten Wochenarbeitszeit unter der 
gesamtwirtschaftlichen Normalarbeitszeit ergibt bonusberechtigte Stunden im Um-
fang^ der Differenz zur Normalarbeitszeit. Sämtliche bonüsberechtigten Stunden 
werden zusammengerechnet und davon die doppelte Anzahl der Überstunden ab-
gezogen. Die Gesamtsumme der Abgaben wird durch die Gesamtsumme der bonus-
berechtigten Stunden geteilt und der entsprechende Betrag pro bohusberechtigte 
Stunde rückerstattet» (SPS 1995a, 32f.) 

Diese Grundidee wird niit einigen zusätzlichen Mechanismèn und Differenzierungen verse-
hen, um (1) eine allgemeine Senkung der betriebsüblichen Arbeitszeit stärker zu fördern als in-
dividuelle Arbeitszeitreduktionen, (2) die Verbreitung prekärer-Beschäftigungsverhältnisse mit 
Minimalpensen oder ungenügender sozialer Sicherung zu unterbinden und (3)'eine Spaltung der 
Belegschaft in Vollzeitarbeitende mit überdurchschnittlichen Normalarbeitszeiten.und Teilzèitar-
beitende zu verhindern. 

Der Abgabesatz für den EnA/erbsarbéitsbonus beträgt in deri Modellrechnungen drei Pro-
zent der Lohnsumine; pro bonüsberechtigte Arbeitsstunde vverden 450 Franken rückerstattet. 
Wie bei den Grünen heben sich auf gesamtwirtschaftlicher Ebene die Abgaben der Betriebe und 
dieBonus-Àuszàhlungen auf. Auf der Ebene der Einzelbetriebe fällt eine Mehrbelastung von maxi-., 
mal 3 Prozent an, vvenn das Unterriehmen keine bonüsberechtigten Arbeitsstunden aufweist; für 
Betriebe, die das Ideal der ^S-Stunden-Wochen venA/irklicht haben, ergibt sich eine Entlastung 
von rund 25 Prozent (zu den Details vgl. SPS 1995a, 32ff.). Der Effekt dieses Bonussystems soll. 
einè grössere Nachfrage'der Uriternehmen nach kürzeren Arbeitszeiten und damit verbunden eine 
Stärkung der Position der Beschäftigten, die kürzere Arbeitszeiten wünschen, sein. Dadurch soll-
ten tendenziell auch die Löhne für kürzere Arbeitszeiten relativ zu denjenigen für umfangreichere 
Arbeitspensen steigen. 

Serge Gaillard vorti SGB entdeckt,in diesem Lenkungs-Modell mehrere Gefahren (in: SPS 
1995b). Erstens, so meirit Gaillard, könnte die Lenküngsabgabe zur Reduktion der Arbeitszeit die 
Polarisierung auf dem Arbeitsmarkt verschärfen. Analog zu den Mechanismen einer ökologischen 
Lenkungsabgabe würden die Arbeitgeber die Arbeitszeiten da reduzieren, wo für sie geringe 
Kosten arifallen, also va. bei «monotonen, repetitiven oder anspruchslosen Jätigkeiten, wo eirie 
Reduktion der Arbeitszeit die Produktivität erhöht» (ebd., 6). Im Facharbèits- resp. Kaderbereich 
blieben die Arbeitszeiten jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach auf dem alten Niveau. Durch diese 
«Subventionierung» von Arbeitsplätzen mjt schlechten Arbeitsbedingungen bestünde deshalb die 
Gefahr einer weiteren Akzentuierung der ohnehin schön \/orhander\en «Polarisierung des Arbeits-
marktes in vergleichsweise gut bezahlte Vollzeitbeschäftigte mit interessanten Arbeitsinhalten 
einerseits (vorwiegend Männer) und schlechter bezahlte Teilzeitbeschäftigte mit prekären Arbeits-
bedingungen (vonA/iegend Frauen) (..).» {ebd., S)' 

Eine weitere Gefahr sieht Gaillard in einer tendenziellen. Ausbreitung von Zweitjobs, was 
den énA/ûnschten Effekt der Arbeitszeitverkürzung zunichte machen könnte.. Dies, weil die Pola-
risierung des Arbeitsmarktes bekanntermassen eine Zunahme der Lohnunterschiede zur Folge hat: 
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«Da die schlechter verdienenden Personen einen Lebénsstandard anstreben, der demjenigen der 
gut verdienenden einigermassen entspricht, ist zu erwarten, dass viele von ihnen zwei Teilzeit-
stellen besetzen werden.» (ebd., 7) . 

Schliesslich weist Gaillard darauf hin, dass ein Bonus-Malus-System gégenûber einer ein-
fachen allgemeinen Arbeitszeitverkürzung keine Vorteile aufweist: 

• . • / .. • . • . • • ' • • 
«(..) Erstens ist auf die Gefahr hinzuweisen, dass die Arbeitnehmerinnen mit einer 
schwachen Stellung auf dem Arbeitsmarkt gezwungen vverden, die Arbeitszeit zu 
reduzieren und Lohneinbussen in Kauf zu nehmen. Der Arbeitgeber vyürde für die-
se unsoziale Massnahme noch belohnt. Falls dies aber nicht geschieht, kostet die 
Übung die Arbeitgeber insgesamt gleich viel wie eine entsprechende Arbeitszeit-
verkürzung ohne Bonus-Mälus-System. Es bestehen diesbezüglich nur zwei Unter-
schiede: Erstens können sie sich im System mit der Lenküngsabgabe darauf be-
schränken, die Arbeitszeit dort zu verkürzen, wo sie dadurch die Arbeits-
produktivität.erhöhen können. Zweitens aber wissen sie nicht, worauf sie sich 
einlassen, da sie weder das Tempo noch das Ausmass der gesamtwirt-
schaftlichen Arbeitszeitverkürzung abschätzen können. Es könnte für sie teurer 
werden als beispielsweise eine allgemeine 37-Stundenwoché. Sie werden sich des-
halb kaum auf eine solche Übung einlassen.» (ebd., 7) 
Arbeitszeitverkürzungsbonus der GBl 
Der Arbeitszeitverkürzungsbonus der GBl (1994) soll die Betriebe-däzu bewegen, die Wo-

chenarbeitszeit nnassiy zu reduzieren und dafür zusätzliche Arbeitskräfte anzustellen - er steht 
also im Kontext der kleinen Umverteilung. Unternehmen, die die Wochenarbeitszeit stark redu-
zieren, erhalten unter der Bedingung, dass sie mindestens zwei Drittel der Arbeitszeitverkürzung, 
mit Neuanstellungen kompensieren, einen Bonus von der öffentlichen Hand (gemäss dem illustrie-
renden Rechenbeispiel offenbar durch die Arbeitslosenkasse). Damit wird ein Teil der Mehrkosten 
für den Betrieb gedeckt: Die Arbeitnehmenden müssen ihrerseits mit Lohneinbussen einen teil 
der Kosten übernehmen: maximal ein Fünftel der Arbeitszeitverkürzung, mit Ausnahme der unter-
sten Einkommen, deren Löhne ̂ nicht gekürzt werden dürften. Das Modell wäre auch für einen 
einjährigen Weiterbildungsurlaub oder für Elternuriaub anwendbar. Über die Höhe dieses Bonus 
und die Bezugsdauer, während der ein Unternehmen davon profitieren könnte, wird nichts 
gesagt." . ' 

3.2.3. Vorschriften 
Verbindliche Vorschriften auf gesetzlicher und/oder gesamtarbeitsvertraglicher Èbene wer-

den in erster Linie von den Gewerkschaften vertreten. Geregelt werden sollen drei Aspekte der 
Arbeitszeit: die zulässige Höchstarbeitszeit, ein Überstundenverbot und eine Kompensation von 
Überstunden durch Freizeit. 

Eine Festlegung von wöchentlichen Höchstarbeitszeiten verlangen z.B. SGB, SMUV, GBl, 
VPOD und die SPS. Bevorzugt würde von diesen Organisationen die Herabsetzung der zulässigen 
Höchstarbeitszeiten im Arbeitsgesetz! Als pragmatischerer Weg wird jedoch allgenriein die Ver-
ankerung reduzierter Arbeitszeiterl in den Gesamtarbeitsverträgen betrachtét. Verbunden damit 
sollen Ausnahmen strikte geregelt werden, was vor allem Überstunden betrifft (vgl. unten). 
Gesetzlich verordnete Verkürzungen der Arbeitszeit stellen aber natürlich .auch Vorschriften 
bezüglich Jahresarbeitszeit (Ferien- und Weiterbildungsuriaubsansprüche) oder Lebensarbeitszeit! 
(Elternurlaub, Senkung des Rentenalters) dar 
21 Ein Indiz für die Wahrscheinlichkeit dieser unerwünschten Folge gibt die Entwicklung des US-amerikanischen Arbeitsmarkts 

seit der massenhaften Schaffung sogenarinter «Mac-Jobs» (Billigstlohn-Arbeitsplätze). Der Trend zu mehreren Teilzeitstel-
len aus Gründen der Existerizsicherun'g (oft weit über. 100 Prozent, der Normalarbeitszeit hinaus); ist dort deutlich zu 
beobachten. -v 

22 Im Rechenbeispiel werderi 60 Prozent der Lohnkosten für jede/n neu Beschäftigte/n von der Arbeitslosenkasse übernom-
men. Begründet vyird diese Bonushöhe nicht. 
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Überstunden werden im Kontext der MassenenA/erbslosigkeit äls besonders skandalös ennip-
funden..So stellt etwa der SMUV fest: 

«In der schweizerischen Volksvvirtschaft werden in den Bereichen der Maschinen-
und Uhrenindustrie am meisten Überstunden geleistet. Gemäss Einschätzungen der 
Gevyerkschaft SMUV Hessen sich die im Jahre 1994 geleisteten Überstunden auf et-
wa SO'OOO Arbeibstellen umrechnen!» (SMUV 1996, 70) 

'und-fblgert daraus: > 

«Wir beantragen, dass Überstunden systematisch in Freizéit abgegolten werden, 
mit einem Lohnzusatz von 25%. Mit dieser Bestimmung werden sovyohl Flexibilität 
als auch Gesundheitsschutz abgedeckt; gleichzeitig steht der Schaffung neuer Ar-
beitsplätze nichts im Weg (••)• Im übrigen könnten Überstunden steuerlich belastet 
werden, um auf diese Weise Erfahrüngsmodelle für Arbeitszeitverkürzung zu 
finanzieren.»'(ébd.; 71) ' 

Überstunden sollen über eiriem gewissen festzulegenden Mass verboten werden. Die 
eriaubten Überstunden müssten zudem massiv verteuert werden, sei es durch direkte finanzielle 

• Belastungen (z.B. höhere Abgaben an die Arbeitslosenversicherung, JP/IES 1994, 75) oder durch 
obligatorische Zeitgutschrifteri (Gewerkschaften und SPS).. 

Höchstarbeitszeiten im verhältnismässig «realistischen» Umfang, wie sievon den Gewerk-
schaften gefordert.werden, sowie Eindämmung von Überstunden bekämpfen sozusagen die Aus-
wüchse der Normalarbeitszeit, tragen aber für sich noch nichts zur Schaffung von Arbeitsplätzen 
mit geringerer Stundenzahl bei. Die Grü.rien schlagen in Abkehr ihres Prinzips der Freiwilligkeit äls 
eine mögliche «Zwangsmassnahme» die Einführung von Mindestquoten für Teilzeitarbeitsplätze 
für die öffentliche VenA/altung vor Dies weil der öffentliche Sektor leichter politisch zu beeinflus-
sen sei als die Privatwirtschaft und weil der Staat eine Vorbildfunktion bei der Schaffung von Teil-
zeitarbeit übernehmen könnte. 

S . S . A r b e i t s z e i t v e r k ü r z u n g : d ie Rlachf r a g e s e i t e 
' Wie man die Arbeitgeber dazu bringt, Arbeitsplätze mit kürzerer Arbeitszeit anzubieten, ist 

nur die éine Seite des Probleins der Arbeitszeitreduktjon. Die andere Seite ist dié Frage, wie Arbeit-
nehmer dazu motiviert werden können, kürzere Arbeitszeiten nachzufragen oder zu akzeptieren. 
Die rein männliche Formulierung ist hier angebracht, denries handelt sich tätsächlich fast ̂ aus-
schliesslich darum, dass Männer ihre Arbeitszeiten reduzieren müssten: 91 Prozent der Männer 
sind vollzeitlich beschäftigt, während 58 Prozent aller Frauen bzw. 82 Prozent dèr Frauen mit Kin-
dern unter 15 Jahren ohnehiji bereits teilzeitlich enA/erbstätig sind (BFS 1996; die Prozentwerte 
beziehen sich auf die Grundgesamtheit der enA/erbstätigen Personen). Bei dieser Frage ist zudem 
genaugenommen zu unterscheiden zwischen Akzeptanz einer verkürzter! betrieblichen oder all-
.gemeinen Normalarbeitszeit und. Nachfrage nach individueller Arbeitszeitverkürzung mittels Teil-
zeitarbeit. 

3.3.1. Aufwertung von Teilzeitarbeit 
• . Die bürgeriichen Parteien und Frauenorganisatiorièn setzen bei der Arbeitszeitverkürzung 

praktisch ausschliesslich auf die Förderung individueller .Teilzeitarbeit. Folglich spielt auch die 
Ebene der individuellen Motivation eine grosse Rolle. Dagegen wird auf Seiten der Ge-
werkschaften und Linken individuelle Teilzeitarbeit quasi als Übergangslösung bis zum Erreichen 
kürzerer Normalarbeitszeiten verstanden. Sie soll dementsprechend nicht gefördert - ini Sinne von 
«verbreitet» - werdèn, aber als real existierende Variante der Arbeitszeitverkürzung rechtlich und 
sozial abgesichert werden. Hier treffen sich die beiden Lagèr: Auf allen Seiten ist man sich einig, 
dass Teilzeitarbeit aufgewertet werden muss, damit erstens Frauen durch ihr gesamtge-
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seilschaftlich «nützliches'Arbeitsnachfrageverhalten» keine Nächteile erieiden und damit sich 
zweitens.mehr Männer dafür enA/ärmen können. 

«Die Teilzeitbeschäftigung hat in der Schweiz in den achtziger Jahren sehr stark 
zugenommen. Diese Tendenz hat sich in der jüngsten Rezession fortgesetzt. Gut vier 
Fünftel der Teilzeitbeschäftigten sind jedoch Frauen. Meistens haben Teilzeit-
beschäftigte schlechtere Arbeitsbedingungen als Vollzeitbeschäftigte. Deshalb 
scheint es mir nicht sinnvoll, die feilzeitarbeit generell fördern zu wollen. Gerade 
bei ungünstiger Arbeitsmarktlage besteht die Gefahr, dass die Unternehmungen 
vermehrt Teilzeitarbeitsplätze schaffen, um die Arbeitsproduktivität bei monoto-
nen und anstrengenden Arbeiten zu erhöhen, um Fehlzeiten zü vermeiden, um So-
zialleistungen einzusparen und um die Arbeitskräfte flexibel und nach Bedarf ein-
setzen zu können. (...) Deshalb steht für den Gewerkschaftsbund eirie konsequente 

.. Gleichstellung der Teilzeitbeschäftigten mit den Vollzeitbeschäftigten im Vorder-
grund und nicht die Förderung der Teilzeitarbeit.» (Serge Gaillard, in SPS 1995b) 

«Die CVP fordert ein attraktiveres Angebot von Teilzeitarbeit mit Aufstiegs- und vor 
allem auch Weiterbildungsmöglichkeiten. (..) Von einem vermehrten Angebot an 
Teilzeitstellen könnten die Frauen in besonderer Weise profitieren. Mit einer ge-
zielten Förderung von Teilzeitstellen im Kaderbereich würden aber nicht nur Auf-
stiegsmöglichkeiten von berufstätigen Frauen erhöht. Gleichzeitig erhöht dies die 
Möglichkeit für Männer, sich aktiver an familiären Betreuungsaufgaben zu betei-
ligen. Der staatlichen Politik fällt dabei die Aufgabe zu, im Arbeits- und Sozialver-
sicherungsrecht die für teilzeitliche Arbeitsverhältnisse erforderlichen Gestal-
tungsmöglichkeiten sicherzustellen.» (CVP 1995, 28f.) 

Gleichstellung von Teilzeitarbeit bedeutet erstens eine rechtliche Absicherung, insbesonde-
re bezüglich Sozialversicherungen, aber auch den sonstigen Regelungen. Teilzeitarbeit soll den , 
Gesamtarbeitsverträgen unterstellt werden. DerVPOD(1991 und 1996b) listet beispielweise u.a. 
folgende Regelungsbereiche auf: • ^ i 

• Arbeitszeit: Das betrifft Überstundenregelungen, Pausen und Wegzeiten, Feriènansprûche, 
Feiertage. Teilzeitarbeitende sollen jeweils die gleichen Ansprüche wié Vollzeitbeschäftigte 
haben bzw. anteilsmässige in bestimmten Bereichen (z.B. bei Feiertagen). 

• Lohn: Teilzeitbeschäftigte sollen im Mqnatslohn bezahlt werden, Lohnzulagen anteilsmässig 
ebenfalls erhalten und bei Krankheif Unfall gleiche Lohnfortzahlungsansprüche haben. 

• Sozialzulagen: Teilzeitbeschäftigte sollen vollen Anspruch auf Sozialzulagen wie .Kinder-, 
Farriilien-, Aüsbildungzulagen etc. haben. 

• Pensionskasse': Teilzeitbeschäftigte sollen in jedem Fall auch in die betriebliche Altersvorsorge 
einbezogen werden. Liegt ihr Einkommen über dem BVG-Minimum, sollen sie in die Pen-
sionskasse aufgenommen werden, unter Berücksichtigung des anteilsmâssigèn Koordina-
tionsabzugs. Vérdienen sie weniger als das BVG-Minimum und sieht die entsprechende Ver-
sicherungskasse keinen Einbezug solcher Einkommen vor, soll der Betrieb.eine Span/ersiche-
rung für die betroffenen Teilzeitbeschäftigten einrichteri; Der SCiB fordert zu diesem Punkt die 
Abschaffung des Koordinationsabzugs. . . 

Selbst Teilzeitarbeit, die. in den beschrieberien Punkten der Vollzeitarbeit gleichgestellt ist, 
, ist allerdings weiter mit dem Problem der prekäreren sozialen Sicherung behaftet: Wer Teilzeit 
arbeitet, hat neben dem geringeren Verdierist natürlich auch geringere Versicherungs- und Vor-
sorgeansprüche. 
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Zweitens müsste Teilzeitarbeit nach einhelliger Meinung aller antwortenden Organisationen 
auch arbeitsinhaltlich und bezüglich Karrierechancen aufgewertet werden. Teilzeitarbeit müsste 
auch in qualifizierten Berufen und:in Kaderfunktionén üblich werden, und als eine der Voraus-
,Setzungen dafür müssen Teilzeitbeschäftigte die gleichen Ansprüche und Chancen auf Weiter-
bildung erhalten wie Vollzeitbeschäftigte. Diese Forderung nach inhaltlicher Attraktivitätssteige-
rung von Teilzeitarbeit betrifft einerseits vor allem wieder die Angebotsseite, also die Arbeitgeber, 
die davon überzeugt werden müssen, dass auch qualifizierte Stellen arbeitsorganisatorisch teil-
bar sind, urid dass Teilzeitarbeitende motivierte und «vollwertige» Arbeitskräfte sind (vgl. oben 
3.2.1.). Nicht zü unterschätzen ist allerdings auch die tiefsitzende Skepsis der Arbeitnehmenden 
selbst bezüglich Teilzeitarbeit. Viele sind ebenfalls der Ansicht, dass qualifizierte.Arbeit und erst 
recht Führungsfunktionen nicht teilbar seien und Teilzeitbeschäftigte nicht «voll bei der Sache» 
seien (vgl, u.a. Straumann et al. 1995, Heintz et al. 1997). 

3.3.2. Finanzielle Absicherung von Arbéitszeitreduktionen 
Sovyohl bei individueller Teilzeitarbeit wie bei einer reduzierten" neuen Normalarbeitszeit 

stellt sich als eine Hauptfrage die der finanziellen Albsicherung. Umverteilung von Arbeit ist gleich-
zeitig verknüpft mit Umverteilurig von Éinkommen. Dieser Punkt.wird vor allem von Gewerk-
schaften, SPS und sozialpolitischen Kreisen betont. «Letztlich geht es um die Frage, in weichem 
Ausmass die'Lohnabhängigen an den Produktiyitätsfortschritten beteiligt werden.» (Serge Gail-
lard, in: Sf'S 1995b, 4) Das Problem stellt sich besonders akut in Frauenberufen, in denen schon 
mit Vollzeitarbeit die Existenz nicht garantiert ist. Hier ist Umverteilung von Einkommen überhaupt 
erst die Voraussetzung für eine Umverteilung von Arbeit: 

«Die meisten in der Gewerkschaft VHTL organisierten Frauen arbeiten im Verkauf. Ihre 
Löhne sind in der Regel so tief dass eine selbständige Existénz meist nicht möglich ist und es zum 
Beispiel nicht drin liegt, einen Partner aufzufordern, Teilzeit zu arbeiten und sich ari der Kinder-
betreuung zu beteiligen.» (VHTL 1996) . 

Weitergabe von Produktivitätszuwachs 
In der Frage der Kosten bzw. finanziellen Absicherung von gesamtgesellschaftlichen Ar-

beitszeitreduktionen ist zu uriterscheiden zwischen einer Verkürzung in Höhe der Produktivi-
tätsfortschritte und Arbeitszeitverkürzungen, die darüber hinausgehen; Erstere sollen nach 
Ansicht der Gewerkschaften ohne Lohneinbussen für die Beschäftigten realisiert werden: Pro-
duktivitätsfortschritte sollen in Form von Zeit anstatt in Form von Lohnerhöhungen an die Arbeit-
nehmenden weitergegeben werden. Bei Arbeitszeitverkûrzungèn über dieses Mass hinaus wird 
die Frage von (teilweisem) Lohnverzicht akut. Die Meinungen dazu, welches Ausmass an Aî beits-
zéitreduktion durch Produktivitätsfortschritte gewissermassen «abgedeckt» ist, ab.welchem Punkt 
Lohneinbussen der Beschäftigten hingenommen werden müssten und wie hoch dieser Verzicht 
sein dürfte, sind geteilt, Einig ist man sich tendenziell so weit, dass den «unteren Lohnklassen» 
keine Einkommensverzichte Zugemutet werden können - offen bleibt in solchen Formulierungen, 
vvie weit unten die «unteren Lohnklassen» liegen bzw. welche Einkommen hoch genug sind, dass 
eine partièllè Lohneinbusse für mehr Freizeit diskutabel wäre. 

23 ' Das Modell des «Arbeitsmixbonus» stellt den einzigen einigermassen konkreten Finanzierungsvorschlag dar, welcher auch 
die Umveiieilung der Haus- urid Familienarbeit fördern könnte. Das Konzept wird im Abschnitt 3,5.2. ausführlich darge-
stellt. 

24 Die verschiedenen Berechnungen und Schätzungen zur Bestimmung der entsprechenden Zahlen sollen hier nicht im Detail 
aufgeführt werderi. Sie finden sich z.B. in den Unterlagen von GBl, SGB, SPS. 
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Entkoppelung von Erwerbsarbejt und Existenzsicherung . 
Wo auch immer diese Grenzen anzusetzen sind: die Überiegungen zum Ausmass an ver-

teilbarem Produktivitätszuwächs bzw. an zumutbaren Lohneiribussen enden bei der kleinen 
Umverteilung von Arbéit. Massive Arbeitszeitverkürzungen im Hinblick auf eine grosse Um-
verteilungsind zumindest in absehbarer Zukunft so nicht realisierbar- An diesenn Punkt setzen radi-. 
kalere Ideen zu einer völligen oder partiellen Entkoppelung von Arbeit ünd Existenzsicherung an. 
In uriterschiedlichen Varianten wird diese Forderung von ganz verschiedenen Kreisen erhoben. 
Begründet wird sie aus sozialethischer Sicht mit sozialen, ökologischen und gerechtigkeitstheor 
retischen Argumenten, von feministischer Seite mit der Notwendigkeit, den «Ernähreriohn» 
abzuschaffen und aus «pragmatischer» sozialpolitischer Perspektive damit, däss die nicht mehr 
aufzuhebende MassenenA/erbslosigkeit und zunehmende Verarmung gewisser Bevölkerungsteile 
zu einer gänzlich, neuen Sozialpolitik zwinge. 

«Aus ethisch-sozialer Sicht ist der Grundlohn die angemessene Antwort auf eine 
Entwicklung der Gesellschaft, die auf eine teilweise Entkoppelung von Tätigsein 
und Erwerb hinausläuft. Arbeitslosigkeit und Niedriglohnpolitik haben zur Folge,, 
dass die davon betroffenen Menschen gar nicht in der Lage sind, durch ihr Tätig-
sein oder ihre Arbeit ihren Lebensunterhalt zu sichern. (...) Aber es gibt noch an-
dere ethische Gründe für den Grundlohn. Es ist nicht exakt auszumachen, welche 
Menschen In der Gesellschaft ünd auch in der Wirtschaft positive oder negative Lei-
stungen- und in welchem Ausmass - erbringen. (...) Dieser Umstand ist ein Grund 
dafür, dass in einem gewissen Sockelbereich alle Menschen gleich behandelt.wer-
den, also ein Grundlohn für alle ausbezahlt wird. Ein weiterer Punkt kommt hinzu. 
Es gibt eine Reihe von Behinderungen und Leistungsdefiziten, für die die betroffe-
nen Menschen nicht oder nur teilweise, Verantwortung tragen, vyobei die Mög-
lichkeit zur exakten Feststellung dieses Sachverhalts teilweise, fèhit» (Rüh 1996a, 
32f.) ' 

«Mit der (...) Umverteilung der Erwerbsarbeit fällt ein wichtiger Baustein der 
Versorgerposition der Männer dahin: nämlich das Privileg der «Normaherwerbs-
tätigkeit, die Ernährerlöhne verspricht. Wird das System der Familienfinanzleruhg 
via Ernährerlöhne der Männer angegriffen, stellt sich natürlich die Frage, wie denn 
die Familie sonst finanziert werden könnte. Nach feministischem Verständnis re-
duziert sich die «Familien»Finänzierung auf die Kinderfinanzierung, denn Frauen 
sollen genügend Einkünfte erzielen können, um sich selber «ernähren» zu können. 
(...) Wenn nicht mehr die Ernährerlöhne die Kinder finanzieren, wer dann? Inno-
vativere Vorschläge bestehen darin, die Kinderaufwenduhgen mittels einer Garan-
tierten Existenzsicherung für Kinder zu gewährleisten ... bzw. Kinderbeihilfen für 
Familien in schlechten finanziellen Verhältnissen vorzusehen. (...) Für Frauen wird 
der Handlungsspielraüm zur Gestaltung ihrer Lebensform entschieden erweitert; 
die Abhängigkeit von einen) Ernährer ist für Mütter nicht mehr quasi «naturge-
geben». (Meier 1993, 139f.) 

Welche Formen eine erwerbsarbeitsunabhängige Existenzsicherung annehmen könnte, 
vyird sehr unterschiedlich konzipiert und kann hier wiederum nicht im Detail.ausgeführt werden. 
Es geht hier nicht um die generelle Diskussion zu einem" garantierten Grundeinkommen, sondern 
hur um die Vorschläge, die explizit i.m Rahmen der Debatte zur Umverteilung von Arbeit erwähnt 
wurden. Sie könneri danach unterschieden werden, ob ein unbedingter oder bedingter Anspruch 
darauf besteht, ob der Betrag einkommensabhängig oder für alle gleich hoch ist, und ob er das 
bestehende System der sozialen Sicherung ergänzen oder ersetzen soll. Ausserdem beziehen sich 
die einen Varianten explizit nur auf Kinder (vgl. oben, Irène Meier), andere nur aüf Eryvachsene, 
bzw. kläreri diese Frage nicht. 

25 Eine Übersicht über verschiedene Formen eines garantierten Mindesteinkommens geben z.B. Bauer 1995, Caritas 1995b, 
SPS 199.1.. 
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: Auf den Grundlohn bzw. diè Bürgerrente, .d\e Hans Ruh vorschlägt, hat jede/r EnA/achsene 
Anspruch. Die Höhe dieser Grundsicherung ist ausserordentlich knapp bemessen: 1500 Franken 
im Monat. Damit soll nach Ansicht von Ruh eine «sehr bescheidene, umweit- und ressourcen-
orientierte Lebensweise» (Ruh T996a, 34) möglich sein. Der Grundlohn soll die ökonomischen 
und damit zeitlichen Voraussetzungen für informelle freiwillige soziale Leistungen schaffen, 
indem bei bescheidener Lebensweise niemand dazu gezwungen wäre, durch Erwerbsarbeit zu 
einer Konsumgesellschaft beizutragen, an deren Produkten sie oder er kein Interesse hat? Wie Kin-
der finanziert werden (z.B. diejenigen voh EnA/erbslosen, die den Grundlohn nicht mit EnA/erbs-
arbeit aufbessern können), wird nicht erläutert. Entweder müssen die 1500 bzw. 3000 Franken 
für die Eltern dafür ausreichen, oder der Unterhalt für Kinder wird aus zusätzlichen Beihilfen 

, bestritten, die es offenbar weiterhin geben soll - emähnt werden u.a. Beihilfen für Behinderte. 
Der Grundlohn scheint also, eine Ergänzung zur bestehenden sozialen Sicherung zu sein; er ist 
ausserdem indirekt an eine Leistung gebunden, indem jede und jeder zu einem obligatorischen 
Gemeinschaftsdienst verpflichtet ist (vgl. 3.6.). . , 

Ein garantiertes Mindesteinkommen.wird auch von der SPS als flankierende Massnahme für 
die doppelte 25-Stunden-Woche.für «Personen (..), die sich aus unterschiedlichen Gründen die 
Existenz nicht über EnA/erbsarbeit sichern können oder durch die Maschen dés kausal orientier-
ten Sozialversicherungssystems fallen» (SPS 1995ä, 47) befürwortet. Ein garantiertes Mindest-
einkommen unbestimmter Ausgestaltung enA/ähnen auch Justitia et Pax / Institut für Sozialethik 
(1994, 50), die Frauengewerkschaft sowie Mäscha Madörin'(1996,-134) als Voraüssetzüng für 
alternative Lebens- und Arbeitsformen. 

Ein existenzsicherndes Grundeinkommen in Form \/or] Ergänzungsleistungen wird von der 
Caritas, der GBl und in sehr beschränktem Umfang auch von den Grünen als Massnahme zur 
finanziellen Absicherung von Arbeitszeitverkürzung vorgeschlagen. Bei der Caritas segelt diese 
Idee einmal unter der Bezeichnung Ergänzungsleistungen (Caritas 1995b), in einem anderen 
Papier unter negativer Einkommenssteuer (Caritas 1994b), ist aber jedenfalls einkommensab-

. hängig konzipiert. Bei der negativen Einkommenssteuer (...) . 

«(..) werden zwei Einkommensstufen festgelegt: Ein Subsistenz- oder existenz^ 
. sicherndes Grundeinkommen und ein höheres, sozial akzeptables Niedrigein-

kommen, von dem an die Einkommenssteuer beginnt. Wer ohne yedes eigene Ein-
kommen ist, erhält das Subsistenzeinkommen. Wer arbeitet, aber yveniger als das 
Niedrigeinkommen verdient, erhält einen staatlichen Zuschuss, der sich mit stei-
gendem Einkommen vermindert, der aber erst bei Erreichen des festgelegten 
Niedrigeinkommens ganz aufhört.» (Caritas 1994b, 44f.) 

Ergänzungsleistungen bei reduzierter oder unterbrochener Erwei-bstätigkeit sieht auch die ' 
GBl (1996) als Grundeinkommensvariante vor Die Grünen sind in dieser Frage widersprüchlich. 
Bei der 4-Tage-Woche als einer der Varianten von Arbeitszeitverkürzung wird eine Ergänzungs-
leistung bis zür Höhe eines bestimmten Sockeleinkommens in Betracht gezogen: «(:..) die Lohn-
verluste könnten bis zu einer bestimmten Einkomrhehshöchstgrenze pro Person kompensiert wer-
den» (GPS 1995, 19). Bei den Ausführungen zum Bonus-Malus-System zur Förderung von 
Teilzeitstellen kommen sie dagègen im selben Papier zum Schluss, «Eventuelle Effekte bei den 
AHV-Renten (kleinerer Bemessungslöhn wegen Stundenreduktionen) wären eher selten, da die 

. AHV-Maximalrente bereits beiéinem jährlichen Einkommen von Fr 68'840 erreicht wird.» {ebd., 
14) Diese, im Lichte von Einkommensstätistiken eher erstaunliche. Aussagê  scheint darauf hin-
zudeuten, dass die Grünen die Einkommenseinbussen bei reduzierten Arbeitszeiten'nicht für ein 
gravierendes Problem halten. I . 

26 Vgl. zum Beispiel die kürzlich veröffentlichteri Daten des BFS zum Problem der «working poor» in der Schweiz (SAKE 1996b). 
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Eine garantierte Grundsicherung von Kindern wird von verschiedener Seite propagiert. In 
der feministischen Stossrichtung der Abschaffung des Ernährerlohns dient sie nicht nur der mate-
riellen Sicherung der Kinder, sondern ebensosehr der grösseren Unabhängigkeit und Wahlfrei-
heit von Frauen (vgl. oben, Meier 1993,,aber auch SGB 1993).," Zentral ist in dieser Optik, dass 
das Kindereinkommen nicht als «Lohn» für die Betreuungsarbeit der Mütter, sonderri als Abgel-
tung der effektiven Kinderkosten gedacht ist (Meier 1993, 140). Ähnlich wie bei den Erwachse-
nen wird bei Kindern zwischen eirier Grundsichèrung unabhängig vom Einkommen (der Eltern) 
ünd einer Ergänzungsleistungsvariante für Kinder einkommensschwacher Familien unterschieden 
(z.B. Füglistaler/Pedergnariä 1996). Ausserdem bestehen Divergenzen bezüglich der Höhe des ent-
sprechenden Beitrags: Soll die Grundsicherung für Kinder die effektiven Kinderkosten voll 
abdecken (z.B. SPS 1995a, vgl. auch Spycher et al. 1995) oder nur zum Teil, zum Beispiel minde-
stens zur Hälfte (Pro Familia o.J., Füglistaler/Pedergnana 1996)? 

3 .4 . U m v e r t e i l u n g d e r E r w e r b s a r b e i t 
Wie enA/ähnt, sind sich die verschiedenen Organisationen weitgehend einig in der Einschät-

zung, dass eine Arbeitszeitverkürzung eine notwendige Voraussetzung für die Umverteilurig der 
Arbeit darstellt (vgl. 3.1.). Eine grosse Umverteilung erfordert jedoch nicht nur eine Anpassung 
des Arbeitsvolumens, sondern va. auch der Positionen und Erträge für die Geschlechter Die Auf-
hebung der geschlechtsspezjfischen Ségrégation ist conditio sine,qua non für eine echte Gleich-
stellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt.' Erst wenn nebén dem Volumen der EnA/erbsar-
beit auch deren «Erträge» (Lohn etc.) gleichverteilt sind, wird es möglich, auch die Nicht-
enA/erbsarbeit anders zu verteilen. Die Erträge sind einerseits abhängig von der geschlechterseg-
regierten Berufs- und Brarichenzugehörigkeit, anderseits - und im engen Zusamnienhang damit 
- von den jeweiligen Aufstiegschancen (berufliche Positionen). 

• Solange es für Familien «wirtschaftlicher» ist, wenn der Mann voll enA/erbstätig ist, weil 
Männer im allgemeinen höhere Positionen einnehmen und zudem besserverdienen als Frauen in 
den entsprechenden Positiorien, wird sich an der Verteilung der NichtenA/erbsarbeit (va. auch 
Haus- und Familienarbeit) wohl nichts Wesentliches ändern. Diesé Feststellung trifft insbesondere 
in Zeiten der Rezession zu. Hèute werden bereits wiedèr vereinzelte Stimmen laut, welche die 
Beteiligung verheirateter Frauen am Ai'beitsmarkt rückgängig machen möchten, um die EnA/erbs-
losenquote künstlich zu senken. Es wird dabei vergessen, dass gerade in wirtschaftlichen Krisen-
zeiten Familien oft auf die Einkünfte beider Ehepartner angewiesen sind. Solche Tendenzen ste-
hen daher nicht nur jnn Widerspruch zu dèn längst akzeptierten Gleichstellungsforderungen, 
sondern aüch zu der existentiellen Notwendigkeit der EnA/erbstätigkeit von Frauen in weiten 
Bevölkerungskreisen. .', 

3.4.1. Gleichstellung im Beruf 
(jleichstellung im Beruf wird in groben Zügen von allen antwortenden Organisationen ge-

fordert. Die Gleichstellungsforderungen sind jedoch eher allgemein gehalten. Sie sind in der Regel 
nicht im Zusammenhang mit Unriverteilung von Arbeit entwickelt worden und werden als flan-
kierende Massnahmen nur mit enA/ähnt. Es wird von allen Seiten de.utlich betont, dass die Gleich-
stellung im Beruf die Voraussetzung für eirie andere Arbeitsaufteilung ist, da aufgrund der nied-
rigeren Frauenlöhne eine Arbeitszeitreduktion von Männern das Familieneinkommen viel stärker 
reduzieren yvürde als die (ohnehin bereits übliche) Teilzeitarbeit von Frauen. Der Schwerpunkt der 
Bestrebungen liegt in diesem Bereich klar auf dèr Forderung nach Lohngleichheit. Die Frage, wel-
che Massnahmen für eine Umsetzung dieser Forderung geeignet sind, wird jedoch unterschied-
lich beantwortet.' 

27. So wie bei Hans Ruh die Kinder nicht in der Grundsicherung enthalten sind, fehlen bei der Idee der Garantierten Existenz-
sicherung für Kinder die Erwachsenen. Es ist theoretisch denkbar, dass die Kinder versorgt sind, aber die Eltern kein genü-
gendes Einkommen haben. ' ' , . 
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Qualifizierungs- und Weiterbildungsmässnahmen, sowie Bewusstseinsarbeit zum Abbau 
von Vorurteilen bei Arbeitgebern und zur Motivation der Arbeitnehmerinnen gehören zu den 
moderaten Konkretisierungsvorschlägen, die von allen Seiten befürwortet werden. Qualifizierung 
und Weiterbildung sind auch in bezug auf die «kleine» Umverteilung zentrale Forderungen: Damit 
die EnA/èrbsarbeit neu zwischen EnA/erbstätigen. und EnA/erbslosen aufgeteilt vyerden kann, 
braucht es entsprechende Massnahmen, um die Qualifikationen der EnA/erbssuchenden auf die 
vorhandenen Arbeitsplätze abzustimmen. Eine Umverteilung zwischen den Geschlechtern bedeu-
tet zudem nicht nur ein Umdenken bei den Frauen, sondern auch bei den Männern: Nicht nur 
die Frauen müssen zum Einstieg in «Männerberufe» motiviert werden, auch Männer müssen dazu 
gebracht werderi, «Frau'enberufe» zu ergreifen (vgl. Heintz et al. 1997).̂ ° 

Gleichstellungsgesetz: Insbesondere die Gewerkschaften verweisen zur Durchsetzung von 
Chancengleichheit im Beruf auf das Gleichstellungsgesetz mit der Möglichkeit, .Lohngleichheit 
gerichtlich "einzuklagen. Das in Art. 4^Abs. 2 der Bundesverfassung festgelegte Diskrimi-
nierüngsverbot Söll endlich faktisch durchgesetzt werden. 

Quotenregelungen: Eine ausgiebig (und kontrovers) diskutierte Förderungsmassnahme ist 
die Quotieriing der Geschlechten/erteilung, vvelche auf strukturelle Veränderungen ausgerichtet 
ist. Quoten werden von den Gewerkschaften und der SPS befürwortet, von bürgerlicher Seiteeher 
abgelehnt. Mit Hilfe von situationsbezogenen und bereichsspezifischen Quotenregelüngen soll 
der gegebenen Unten/ertretung von .Frauen in diversen Bereichen, va. auch in der Arbeitswelt, 
entgegengesteuert vyerden. Quoten orientieren sich an bestimmten Zielvorgaben und-riicht an 
den zur VenA/irklichung dieser angestrebten Zahlenverhältnisse angewandten Mitteln oder Ent-
scheidungskriterien. Die Umsetzung von Quotierungszielen ist abhängig von ihrer Eiribettung wei-
terer, vorgängiger oder parallel eingeleiteter Gleichstellungsmassnahmen. Das Eidg. Büro für die 
Gleichstellung von Frau und Mann (1989, ,19f) nennt vier grundlegende Kriterien für eine 
erfolgreiche Quotierung: ' -

«1. Quoten müssen realistisch und einlösbar sein, sie müssen folglich je nach Hierar-
chiestufe und Anwendungsbereich individuell festgelegt werden. Eiri Scheitern 
der (zu hoch) angesetzten Quoten kann sich schnell als Bumerang für die Frau-
en erweisen, da der Vorwurf kaum ausbleiben wird, Frauen wollten gewisse Po-
sitionen ja gar nicht einnehmen, es sei ja nicht möglich, genügend interessierte 
Frauen zu finden. 

2. Quoten müssen den speziellen Gegebenheiten in den einzelnen Sektoren und 
Qualifikationsstufen Rechnung tragen und haben entsprechend eine Erhöhung 
des Frauenanteils nicht ausschliesslich in vertikaler, sondern auch in horizonta-
ler Richtung anzustreben. 

3: Jede Quötenregelung erfordert Kontrollmechanismen (bspw. regelmässige 
Berichterstattung) und die Überprüfung der getroffenen Entscheide: 

4. Quoten verlarigen eine begleitende, umfassende Gleichstellungspolitik. Sie'stel-
len eine der vielfältigen Möglichkeiten zur Gleichstellüngsförderung dar Als iso-
lierte Massnahme sind sie von vornherein zum Scheitern verurteilt:» 

Gesamtarbeitsverträge: Schliesslich wird die Gleichstellung im Beruf auch über die Imple-
mentierung geschlechtsneutraler Gesamtarbeitsverträge angestrebt, bei welchen äuch die unter-
schiedlichen Anstellungsbedingungen zwischen Teil- und Vollzeitarbeit wegfallen müssten (vgl. 
Baumann et al. 1995). Gesamtarbeitsverträge wären verbindliche Vereinbarungen zwischen den 

28 Da es sich bei den Frauenförderungsmassnahmen, wie gesagt, im wesentlichen um längst bekannte Vorschläge handelt, 
werden sie hier nicht ausgeführt. (Vgl. dazu z.B. Eidg, Büro für Gleichstellung 1988). s 
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Sozialpartnern und somit flexibler als gesetzliche Regelungen. Wie die beiden letzten Punkte 
(Quoten und Gleichstellungsgesetz) wird auch diese Möglichkeit eher von den Gewerkschaften 
und Politisch links orientierten Gruppierungen genannt und gefordert. 

3.4.2. «Familienverträglichkeit» der Arbeitswelt 
Die mangelhafte Vereinbarkeit von Haus-/Familienarbeit und EnA/erbsarbeit ist ein wesentli-

ches Hindernis bei der Umsetzüng einer Umverteilung der Arbeit. Daher sind strukturelle Anpas-
sungen in beiden Bereichen unabdingbar Beim VPOD (o!J.) wird dieser Aspekt unter dem Begriff 
der «Haushaltsverträglichkeit» der Arbeitswelt thematisièrt und das Problem wie folgt umrissen: 

«Wer heute im Beruf und am Arbeitsplatz erfolgreich sein will, muss häufig seine, 
Kräfte voll und ganz auf die Erwerbsarbeit konzentrieren. Hausarbeit verträgt sich 
oft schlecht mit einer beruflichen Karriere. Zwei Auswege sind aus diesem Konflikt 
zwischen «Berufswelt» und «Privatleben» dertkbar: entweder wird die Hausarbeit 
der «Berufwelt» angepasst, oder die «Berufswelt» muss haushaltsverträglich wer-
den. Der erste Ausweg erweist sich oft als Sackgasse, weil traditionell die «Erwerbs-
tätigkeit» auf Kosten des «Privatlebens», der weiblichen Werte und Bedürfnisse 
durchgesetzt wird. Fast immer müssen sich kari-ierewillige Frauen und Männer zwi-
schen Beruf und «Privatleben» entscheiden. So entstehen einerseits immer grösse-
re Schichten^von kinderlosen, alleinstehender), beruf lieh erfolgreichen und kon-
sumfreudigen Stadtmenschen beiderlei Geschlechts.'^ Anderseits kennen wir die auf 
Hausarbeit beschränkte lebenslängliche «Nur» -Hausfrau mit Kindern im Grünen. 
Eine echte Lösung des Widerspruchs zwischen Hausarbeit und Erwerbsarbeit kann 
nur darin bestehen, das «Berufsleben» derart zu verändern, dass es sich m/t den Auf-
gaben der Hausarbeit zeitlich und organisatorisch verträgt. Jeder Ervverbsarbeits-
platzund jede politische oder gewerkschaftliche Funktion sollte deshalb iri Zukunft 
einer strengen «Haushaltsverträglichkeitsprüfung» (HVP) unterzogen werden.» 

Ebenfalls in Anlehnung an die Umweltverträglichkeitsprüfung (ÙVP) fordert beispielsweise 
der BSF eine «Familienverträglichkeitsprüfung (FVP)», wobei - wie der BSE, betont - der Buch-
stabe «F» auch für «Frauen» stehen könnte (BSF 1994). 

Generell tragen zur «Familienverträglichkeit» insbesonderé Sonderregelungen für Eltern 
bezüglich Arbeitszeiten Und Urlaub bei, die von sämtlichen befragten Organisationen in der einen 
oder anderen Weise gefordert werderi. Vorgeschlagen wird in diesem Zusammenhang beispiels-
weise ein Mutterschafts- resp. Elternuriaub mit Rückkehrgarantie, welcher eventuell teilzeitlich 
und ausserdem - im Rahmen der generellen Gleichstellungsforderungen - unbedingt wahlweise 
von der Mutter oder dem Vater bezogen werden kann. Diese Honorierung von Betreuungsarbeit 
soll aber nicht nur bezüglich der Kinder gelten, sondern auch im Falle von kranken, behinderten 
oder betagten Angehörigen zur Anwendung gelangen können. -

1 

«Soll (...) dié unbezahlte Arbeit gerechter zwischen den Geschlechtern verteilt wer-
den, so ist es nötig, die wöchentliche Arbeitszeit massiv zu verkürzen. Darüber hin-
aus ist der Umverteilungsprozess durch Anreize wie beispielsweise staatliches Kin-
der- und Betreuungsgeld in Gang zu bringen. . 

Wo Kinder und Pflegebedüftige zu betreuen sind, ist dem Wunsch nach in-
dividueller Arbeitszeitverkürzung (Teilzeitstellen) nicht nur für Frauen, sondern 
auch für Männer sowie für Beschäftigte in Kaderpositionen nachzukommen. 

29 Der Trend zur kinderarmen Gesellschaft (Kinder als «Luxusgut») verursacht zudem demographische Kosten in Form einer 
schrumpfenden und alternden Gesellschaft, welche die Finanzierung der steigenden Sozialkosten für die zunehmende Zahl 

. der Betagten unsicher erscheinen lässt (vgl. z.B. Füglistaler/Pedergnana 1996,81). 
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Darüberhinaus ist ein ausreichender Mutterschafts- bzw. Elternurlaub einzuführen, 
welcher den Stellenerhalt garantiert und wahlweise von Vater und Mutter bezo-
gen werden kann.» (VPOD 1996a) 

Werden Betreuungsaufgaben als solidarischè Verantwortlichkeit definiert, müssen sowohl 
Leistungen wie Kosten gleichmässig verteilt werden, und zwar auch auf monetärer Eberie. Kon-
kret in diese Richtung zielt beispielweise der vom VPOD vorgeschlagene «EnA/erbszeitbonus», ein 
bezahlter Betreuungsuriaub, der wie folgt konzipiert wird: . ^ 

«(Der «Erwerbszeitbonus» gewährleistet die) Vergütung von Betreuungsarbeit. 
Wer Alte und Kinder betreut hat das Recht auf eine entsprechende Verkürzung der 
Erwerbszeit. Ein Erwerbszeitbonus berechtigt zu bezahlten Voll- und Teilzeiturlau-
ben in der Erwerbsarbeit, und zwar mit der Garantie, nach dem Urlaub wieder auf 
die gleiche oder eine ähnliche Stelle zurückkehren zu können. Damit sollen die 
Wechselfälle des Lebens (Reproduktion, Krankheit Alter) ohne Lohneinbusse, Stel-
lenyerlust und Gefährdung dersozialen Sicherheit individuellausgeglichen werden 
können. Wie dér Erwerbszeitbonus finanziert wird, ist noch offen. Verschiedene Lö-
sungen sind denkbar, im Vordergrund steht der Ausbau der Erwerbsersatzordnung 

^ des Burides oder der Familienaüsgleichskassen: » (VPOD o.J.) 

Der Bonus soll je nach Art der Betreuungsyerpflichtung zeitlich begrenzt werden; die Finan-
zierung erfolgt «analog bereits bestehender Einrichtungen kollektiv und solidarisch» (VPOD o.J.), 
bleibt aber inri wesentlichen ungeklärt. Wie der Erwerbszeitbonus organisatorisch umgesetzt wer-
den soll, wird ebenfalls nicht näher ausgeführt. ' ,. 

Auch anderefinanzielle Anreize werden genannt, etwa die Möglichkeit, Kinderbetreuungs-
kosten als'Gewinnungskosten von den Steuern abziehen zu können (Motion V. Spoerry 1994) 
oder-in einem'weiteren Zusammenhang-das Splitting der Steuern von Ehepaaren, durch wel-
ches die EnA/erbstätigkeit der Frauen sich vermehrt auszahlen würde. 

Zur Frage der Finanzierung des brèit geforderten Mutterschaftsuriaubs'" existieren sehr 
unterschiedliche Vorschläge, auf die hier weiter nicht.eingegangen wird. Eine besonders'.«unkon-
ventionelle», gleichwohl interessante Idee sei hier dennoch kurz enA/ähnt. Füglistaler/Pedergnariä 
(1996, 156) postulieren èin sogenanntes «Verursacherprinzip»: 

«für die Dauer von acht Wochen, dem gesetzlich yorgeschriebenen Arbeitsverbot, 
soll der Verdienstaus fall zu 100 Prozent vorn jeweiligen Arbeitgeber getragen wer-
den. Für die Dauer von vveiteren acht Wochen soll der Verdienstaüsfall - konsequent 
nach dem Verursacherprinzip - vom Arbeitgeber des Vaters finanziert vyerden. So-
mit beträgt der gesamte Mutterschaftsurlaub 16 Wochen, wird aber von zwei Sei-
ten finänziert: (..) Damit werden auf dem Arbeitsmarkt die Frauen im gebärfähi-
gen Alter - zurnindest aus Gründen einer allfälligen Mutterschaft - nicht mehr 
gegenüber Männern im zeugungsfähigen Alter benachteiligt.» (ebd.) 

Damit ist allerdings noch nichts zür Finanzierung eines längeren Elternuriaubs gesagt. 

Neben den geforderten monetären /Xusgleichsleistungen für familiäre Betreuungsarbeit 
kommt auch der Schaffung einer geeigneten Infrasti'uktur'eine weséntliche Rolle für die Verein-
barkeit von EnA/erbsarbeit und Farinilie zu. Eine hinreichendé Anzahl Plätze in Kinderbetreu-
ungseinrichtungen (Krippen, Spielgruppen, .Tagesschulen, Mittagstische, vertraglich gesicherte 

30 In der Bundesverfassung steht seit 1945,die Verpflichtung, dass «der Bund auf dem Wege der Gesetzgebung die Mutter-
schaftsversicherung» einführen wird (Art, 34quinquies Abs. 4). Verschiedene Anläufe zur Umsetzung des Verfassungsauf-
trags sind gescheitert. 
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Tageseltern, etc.) ist eine, notwendige Voraussetzung für die Gewährleistung einer individuell 
wählbareri Lebenszeitgestaltung für Frauen und Männer. Diese Infrastruktur ist sowohl von Pri-
vaten, äber auch vom'Staat sovi/ie'von den Betrieben"zu schaffen und auszubauen. Dies böte 
einerseits eine Erieichterung der Umverteilung der Arbeit zwischen den Geschlechtern, anderseits 
schaffte ein solches Vorgehen aber auch neue Arbeitsplätze. Vorher unbezahlte (Betreuungs)-
Arbeit würde so z.T. in bezahlte Erwerbsarbeit umgestaltet. Die Kosten würden neu verteilt. Selbst-
verständlich gilt diese Forderung nicht nur der Kinderbetî euung, sondern einem generellen Aus-
bau von «sozialer» Infrastruktur, z.B. als Pflege- und Betreuungsdienste für andere Zielgruppen 
(Betagte, Kranke, etc.). ' ' 

Hintergründ der Forderung nach Ausbau familienexterner Betreuungsmöglichkeiten ist im 
Zusammenhang mit Arbeitsumverteilung eine These, die im Bericht der Eidg. Kommission für 
Frauenfragen formuliert wurde (Kurzfassung/Pressemitteilung 1992, 3f): 

«Mehr Betreuungsplätze für Kinderstellen einen wichtigen Beitrag zur Entlastung 
von eirwerbstätigen Frauen niit Familienaufgaben dar Sie tragen denrioch direkt 
nichts dazu bei, dass Männer vermehrt familiale Pflichten übernehmer). (..) 

Indirekt wird ein gutes Angebot an familienéxterner Kinderbetreuung allerdings 
die Attraktivität der Beteiligung an der Kinderbetreuung für Männer erhöhen. 
Männer sind eher bereit, Teilzeit-Vater zu wèrden und einen Teil ihres Alltags Fa-
milienaufgaben zu widmeri, als ihre eigene Berufstätigkeit vollständig aufzugeben. 
Dié Schaffung öffentlichen Raums für Kinder und ihre Eltern durch die Einrichtung 
von Betreuungsmöglichkeiten erhöht die Attraktivität eines partnerschaftlichen 
Lebensmodells.» 

• Da die fämilienexterne Kinderbetreuung als gesellschaftliche Aufgabe verstanden wird, soll 
sie auch finanziell solidarisch getragen werden. Die EKF äussert sich nur vage zur Frage der Finan-
zierung und stellt fest, dass die Vèrantwortung der Schaffung eines genügenden Grundangebots 
durch die öffentliche Hand zu gewährieisten ist. Irii übrigen biete sich eine «Mischfinanzierung» 
an, bei welcher sich die öfferitliche Hand, die Eltern, die Arbeitgeber sOwie die Gewerkschaften 
zu beteiligen hätten. Die EKF betont die Einbettung dieser Forderung in ein ganzheitliches 
Massnahmenpaket, vvelches die Vereinbarkeit von EnA/erbstätigkeit und Familienarbeit geyvähr-
leisten soll, indem es die strukturellen Schwierigkeiten löst. So-gehört - rieben den.oben bereits 
enA/ähnten Punkten - beispielsweise auch die Schaffung von familienfreundlichen Arbeitszeitrege-
lungen und Blockzeiten in den Schulen in diesen Forderungskatalog. 

So sehr sich die antvyortenden Organisationen in ihrei' Forderung nach eiriem Ausbau einig 
sind, so sehr differieren ihre .Vorstellungen zur Finanziérung (die allerdings selten detailliert dis-
kutiert werden). Unterschiedliche Meinungen bestehen vor allem bezüglich des Anteils, den die 
Eltern bezahlen soljeri, sowie in der Frage, inwiefern die öffentliche Hand für die Bereitstellung 
und Finanzierung zuständig sein soll. 

3.5. U m v e r t e i l u n g v o n H a u s - u n d F a m i l i e n a r b e i t 
Wie im letzter) Abschnitt bereits deutlich geworden sein sollte, genügt es nicht, die EnA/erbs-

arbeit neu zu verteilen. Viele der angefragten Organisationen scheinen implizit davon aus-
zugehen, die Umverteilung der EnA/erbsarbeit gehe quasi «automatisch» mit einer egalitäreren 
Beteiligung der Geschlechter an der NichtenA/erbsarbeit (va. der Haus- und Familienarbeit) ein-
her. Die Annahme,, dass die Männer nach einer solchen Umverteilung ihre umfangreichere «freie» 
Zeit auch für eine yermehrte Beteiligung an der anfallenden Haus- und Familienarbeit nutzen wer-
den, steht aber auf wackligen Beinen. Tatsächlich stellt sich dieses Ziel als das schwierigste der 
ganzen Umverteilungs-Problematik dar. Mit alleiniger Ausnahme der SPS («Arbeitsmixbonus», vgl. 
3.5.2.) findet sich in keiner der befragten Organisationen ein fundiertes Lösungskonzept zum 
heiklen thèma der'Gleichyerteilung der Haus- und Familienarbeit. Zumeist werden bloss allge-
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meine Aufwertungsstrategien èmpfohien, durch welche Hausarbeit und Kinderbetreuung in 
ihrem gesellschaftlichen Stellenwert eine grössere Anerkennung erhalten soll. Eine reine Auf-
vyertung von Haus- und Familienarbeit läuft jedoch Gefahr, dass die geschlechtliche Rollen- und 
Arbeitsteilung nur noch fester zementiert würde, indem die Frauen für ihre Leistungen in diesem 
Bereich mit sozialem Prestige «belohnt» vyürden und somit paradoxenA/eise zur Dankbarkeit für 
die ungleiche Arbeitsteilung gezwungen würden. Damit dies verhindert werden kann, ist eine 
reale Umverteilung auch dieses Zweigs der Arbeit unumgänglich. Überhaupt'wird deutlich, dass 
eine Umverteilung der Arbeit nur dann funktipnieren kann, wenn sie säriitliche Bereiche der Er̂  
werbs- und Nichterwerbsarbeit einbezieht. 

Ein weiterer, nicht unwesentlicher Aspekt fällt beim Studium der Ünterlagen auf: Unter dem 
Etikett der Umverteilung der Hausr und Familienarbeit wird - explizit oder implizit - nur die Umver-
teilung der Betreuungs- und Erziehungsarbeit verstanden. Die materielle Hausarbeit (Kochen, Ein-
käufe, Waschen, Putzen, etc.) bleibt aus der Diskussion meistens ausgeschlossen, und dies, 
obwohl sie in diesem Segrrient bekanntermassen den grössten Zeitaufwand erfordert (vgl. 
Abschnitt 2.1.2.). Explizit wird von der «Pro Familia» festgestellt, jede'enA/achsene Person solle 
für sich selbst sorgen können, die Umverteilung betreffe daher ausschliesslich die Betreuungsar-
beit. Auch der VPOD äussert sich in diese Richtung. Diese Einschätzung muss jedoch als illuso-
risch bezeichnet werden, da im Haushalt stets eine Vermischung von Aufgaben stattfindet und 
enripirisch gesehen die Übernahme von Kinderbetreuungsaufgaben mit materieller Hausarbeit ein-
herzugehen,pflegt. Die Trennung von Betreuungs- und Hausarbeit in der Diskussion über die 
Umverteilung der Arbeit ist demnach künstlich konstruiert und keinesfalls gerechtfertigt. 

. Zwei grosse Linien lassen sich in den Umsetzungsvorschlägen ausmachen: Einerseits die ' 
Bemühung um eine verstärkte Bewusstseinsbildung, was das Arbeitsvolumen und dessen 
geschlechtliche Segregätion anbelangt; und anderseits die Forderung nach einer Aufwertung der 
Hausr und Familienarbeit durch monetäre Honorierung in irgendeiner Form. 

f ' 

3.5.1. Bewusstseinsbildung 
Auf der individuellen Ebene hat Bewusstseinsbildung bezüglich egalitärer Geschlechterrol-

len möglichst früh anzusetzen, nämlich in der elteriichen und schulischen Erziehung, indem bei-
spielsweise auch die Knaben auf die später zu leistende Hausarbeit vorbereitet werden. Das Auf-
brechen geschlechtsspezifischer Sozialisation ist in einer Zeit, da Massenmedien uns (und die 
Kinder) nach wie vor mit Rollenklischees überfluten, allerdings keineswegs ein Kinderspiel. Hand-
arbeiten-für Knaben und Werken für Mädchen erfüllen diese Aufgabe jedenfalls kaum in adä-
quater Weise. Neben einer raschen Einführung egalitärer Lehr- und Unterrichtsmittel (Lese- und 
Lehrbûchèr etc.) müssten zumindest auch die gemeinten Implikationen dieser schulischen Mass-
nahmen in klarer Form transportiert weî den, z.B. dürch die Schaffung neuer (Grundschul)-Fächer 
wie Sozialkunde o.ä., wo die entsprechende Problematik thematisiert werden karin. 

Auf der gesellschaftlichen Ebene wird in erster Linie gefordert, die Hays- und Familienar-
beit sichtbarer zu machen.,Dies soll mit Hilfe von Statistiken'über den entsprechenden Zeitauf-
wand und den volkswirtschaftlichen Wert der.Haus- und Familienarbeit gelingen. V.a. Frauenor-
ganisationen veriangen ein diesbezüglich forciertes Vorgehen. Zu diesem Zweck wurden bereits 
mehrere konkrete-Vorstösse in Form von Postulaten und Motionen unternommen. Bereits 1994 
veriangte die Motion Göll beispielsweise die Durchführung regelmässiger Zeitbudgeterhebungen, 
welche sowohl die bezahlte wie die unbezahlte Arbeit von Frauen und Männern erfassen sollen. 
Gleichzeitig soll das Verhältnis zwischen der Wertschöpfung bezahlter und unbezahlter Arbeit als 
Ergänzung zur Nationalèn Buchhaltung geschätzt werden. 

In einer Motion der Freisinnig-Demokratischen Fraktion zum Thema «Gleichstellung der 
Geschlechter: Schliessung von Forschungslücken», die schliesslich in Form eines Postulats ange-
nommen-wurde, wird der Bundesrat beauftragt, das Bundesamt für Statistik anzuvveisen, die 
durch Frauen und Männer ohne Bèzahlung erbrachten gesellschaftlichen Leistungen wie Haus: 
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arbeit, soziale Einsätze, Benevo.late etc. zu erfassen sowie durch eine Aufstockung des Nationa-
len Forschungsprogramms 35 («Frauen in Recht und Gesellschaft») oder EnA/eiterung der Ressort-, 
forschung dafür zu sorgen, dass «evidente Forschungslücken bei den volkswirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Wirkungen der Geschlechterdifferenzerigeschlossen werden,können.» . 

Auch eine Motipn von Francine Jeanprêtre zur Erstellung eirier Statistik über die Lebensbe-
dingungen fordert u.a. die Erhebung des Zeitaufyvands für Hausarbeit, Erziehung und andere 
familiäre Aufgaben. Ein Postulat von Regine Aeppli Wartmann beantragte einen umfassenden 
Bericht über die gesamtgeséllschaftlich geleistete bezahlte und unbezahlte Arbeit und ihre Auf; 
teilung zwischen Frauen und Männern sowie konkrete Lösungsvorschläge für eine gerechtere Ver-
teilung der bezahlten urid unbezahlten Arbeit. , 

1994 verlangte ein Postulat von Angeline Fankhauser ausserdem, dass bei der Schweizeri-
schen Arbeitskräfteerhebung (SÀKE) die Kategorie der ehrenamtlich Tätigen innerhalb der gesam-
ten Bevölkerung gesondert erfasst und aufgeführt wird. Begründet wird das Postulat wie folgt: 

«Ehrenamtlich Tätige sind (:.) Arbeitskräfte von wichtiger volkswirtschaftlicher 
Bedeutung. (...) Jede Diskussion um eirie Neuverteilung der Arbeit ist auf eine aus-
sagekräftige Analyse der geleisteten unbezahlten Arbeit angewiesen. Verglichén 
mit den bisher erhobenen Kategorien des «Erwerbsstatus», wo auch Kategorien 
enthalten sind, die keinen Erwerb erzielen, drängt sich die Erhebung von ehren-
amtlichen Tätigkeiten geradezu auf. Die Analyse scheint umso wichtiger, dass mit 
Recht vermutet werden kann, die Hauptlast der ehrenamtlich geleisteten Arbeit 
werde durch die Frauen getragen.» (Postulat z.Hd. des Nationälrats) 

Inzwischen ist beim Bundesamt für Statistik eine Studie in Vorbereitung, vvelche die Grund-
lage für eine monetäre Bewertung der Haus- und Familienarbeit sowie der Freiwiiiigenarbeit bie-
ten soll, und die mit Spannung erwartet wird. - - . ' 

Eine weitere Massnahme zur Bewusstseinsbildung stellt das Bestreben nach der gesell-
schaftlichen und arbeitsmarktlichenAnerkennüng von Qualifikationenaus der Familienarbeit dar 
Diese Forderung wird primär von den Frauenverbänden, aberauch von den CVP-Frauen erhoben: 
«Schlüsselqualifikationen, die durch die Mutterschafts- und Familienpflichten erworben werden, 
sind als Qualifikationen anzuerkennen.»{pj? y 99^,^9). 

Der BSF schliesslich hat ü.a. eine Studie in Auftrag gegeben, die das Qualifizierungspoten-
tial von. Haus-und Familienarbeit arbeitswissenschaftlich erfassen soll. 

3.5.2. Aufwertung diirch monietäre Honorierung 
Die Aufwertung dèr Haus- und Familienarbeit duî ch einé entsprechende finanzielle Honorie-

rung wird auf einer generellen Ebene vom gesamten Spektrum der befragten Organisatipneri ein-
hellig befürwortet. Die detaillierte Ausgestaltung einer solchen monetären Entschädigung bleibt 
dabei allerdings weitgehend im Dunkeln. Zahlreiche Vorschläge bestehen für sämtliche Zweige 
der Sozialversicherungen. So wurde z.B. ein Boriussystem im Rahmen der AHV verlangt, welches 
nun seit Anfang dieses Jahres in Kraft ist (10: AHV-Revisipn). Honoriert werden soll allerdings wiè-
derum nur die Erziehungs- und Betreuungsarbeit, also ein eher kleiner Teil der gesamten Haüs-
und Familienärbeit: 

«Die Erziehüngsgutschrift (Art. 29sexies AHVG) ist eines der Kernstücke der 10. AHV-
Revision. Erziehungsgutschriften vverden für jedes Kind angerechnet über das die 
eltériiche Gewalt besteht und welches das 16. Altersjahr noch nicht zurückgelegt 
häf Die Erziehurigsgutschrift beträgt das Dreifache der jährlichen rhinimalen Al-

31 «Art. 52e 
Ein Anspruch auf Anrechnung von Erziehungsgütschriften besteht auch f(ir Jahre; in denen die Eltern Kinder unter ihrer 
Obhut hatten, ohne dass ihnen die elterliche Gewalt zustand.» (BSV 1995, 10) 
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tersrente im Zeitpunkt des Rentenanspruchs (gegenwärtig 34'920 Fr.). Diese fiktive 
Gutschrift wird nicht in das individuelle Konto e/ngetragen,.sondern im Zeitpunkt 
der Rentenberechtigung angerechnet. Damit können auch nach Inkrafttreten der 

'10. AHV-Revisiori Erziehungszeiten berücksichtigt, werden,- die sich vor dem In-
krafttreten abgespielt haben. Im übrigen folgen die Erziehungsgutschriften dem 
gleichen Schicksal wie die Erwerbseinkommen, d. h. sie werden während Ehejahren, 
in denen beide Ehegatten, versichert waren, je hälftig den beiden Elternteilen zu-
erkannt Beizeiten ausserhalb der Ehe (ledige, geschiedene oder verwitwete Eitern) 
wird - nach heutigern Eherecht - die Erziehungsgutschrift ungetéilt dem Ehegat-
ten gutgeschrieben, welcher die elterliche Gewalt über das Kind hat. Erzie-
hungsgutschriften können nicht kumuliert werden, z.B. wenn eine Person Kinder 
aus irwe/ Ehén hat oder wenn beide Ehegatten Kinder meine neue Ehe einbringen. 

,' (...) • ' • 
Anspruch auf Betreuungsgutschriften haben- Versicherte, die im gemeinsamen 
Haushalt' Geschwister oder Verwandte in auf- oder absteigender Linie mit einem 
Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der AHV oder IV von iriindestens mitt-
lerem Grad betreuen (Art. 29septies AHVG). Die Betreuungsgutschriften entspre-
chen betragsmässig den Erziehungsgutschriften. Betreuungs- und Erziehungsgut-
schriften können nicht kumuliert wèrden.» (BSV 1996, 229f) 
Die Erziehungs- und Betreuungsgutschriften des neuen AHVGs stellen einen wichtigen 

Schritt in Richtung monetäre Honorierüng familialer NichtenA/erbsarbeit dar. Allerdings trägt. 
diese Änderung kaum zu einer Umverteilung der Arbeit bei. Die je hälftige Anrechnung der Er-
ziehungsgutschrift bei Ehepaären mit Kindern würde eigentlich eine Bevorteilung desjenigen 
Elternteils darstellen, welcher weniger Betreüungsarbeit leistet (in den meisten Fällen der Mann). 
Durch das gleichzeitig eingeführte Einkommenssplitting wird diese Tatsache aber ausgeglichen, 
sodass durchaus von einer geréchten Lösung gesprochen werden kann. Nach einer allfälligen 
Scheidung von Eltern mit Kindern unter 16 Jahren kommt der Bonus vollumfänglich demjenigen 
Eltèrnteil zugute, welcher die elterliche Gewalt zugesprochen erhält (in der überwiegenden 
Mehrzahl der Fälle also der Frau). Ob die Höhe der Gutschriften (d.h. die Eiewertung der Erzie-
hungs- und Betreuungsarbeit) angemessen ist, bleibt eine offene Frage, die hier riicht diskutiert 
wird. . . • ', , ' . 

Nicht nur ihn Rahmen der Sozialversicherungen werden Bonussysteme zur Entschädigung 
der unbezahlten Arbeiten diskutiert,'sondern ebenso könnten bei den Steuern Anreize zur ega-
litären Arbeitsteilung geschaffen werden: Sowohl die SP-Frauen als auch der Schweizerische Ver-
barid für'Frauenrechte (ADF/SVF) fordern einen solchen Schritt, fühiren ihn aber leider nicht näher 
aus. . _ • 

Wie béreits erwähnt, legt die SPS als einzige der antwortenden ,Organisationen ein ausge-
arbeitetes Konzept zur Umverteilung der Haus- und Familienarbeit vor Das «Arbeitsmixbonus 
(AMB)» genannte Instrument sei daher an dieser Stelle etwas ausführiicher- dargestellt (SPS 
1995a, 37ff): . • , " 

32 «Das Ertordernis des gemeinsamen Haushaltes mit der betreuten Person ist erfüllt bei: 
a. gleicher Wohnung; , , ' ' 
b. einer anderen Wohnung im gleichen Gebäude; ^ 
c. einer Wohnung in einem anderen:Get)äude auf demselben oder einem benachbarten Grundstück.» (BSV 1995,11) . 

33 Die ADF/SVF enwähnt in ihrer Antwort zwar eine fiskalische Gewichtung des Einkommens mit einem Faktor der unbezahl-
ten Arbeit, spezifiziert diesen Vorschlag jedoch nicht näher. 
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Der Arbeitsmixbonus dèr SPS für Unfernehmen ist die zweite Hälfte ihres Pakets des «dop-
pelten Arbeitsbonus» zur Erreichung der doppelten 25-Stunden-Woche. Neben dem «EnA/erbs-
arbeitsbonus», der auf die Ebene der Untérnehmen zielt (vgl. Abschnitt 3.2.2.), soll mit dem AMB 
ein vergleichbarer Mechanismus eingeführt werden, um eine egalitäre Aufteilung'der EnA/erbs-
und NichtenA/erbsarbeit in den Haushalten zu erreichen. Das Konzept soll die Umstellung auf die 
angestrebte 25-Stunden-Woche mitfinanzieren, indem der AMB die Einkom'menseinbussen als 
Folge der Reduktion der EnA/erbsarbeit auf 30 Stunden ausgleichen soll. Analog zum EnA/erbsar-
beitsbonus wird mit dem AMB bei den Haushaltèn eine Abgabe in Form eines Zuschlages auf die 
direkte Bundessteuer (Sozialäusgleich) erhoben. Der Zuschlag beträgt riach den Vorstèllungen der 
SPS ca. 15 Prozent, was einen jähriichen Ertrag von rund einer Milliarde Franken bedeutet. Diese 
Summe soll nun zu gleichen Teileri all jenen ausbezahlt werden, welche im Rahmen des 25-Stun-
den-Modells leben (20-30 Stunden EnA/erbsarbeit plus mindestens 20 Stunden NichtenA/erbsar-
beit). Mit dem Anstieg der bonusberechtigten Haushalte wird der Abgabesatz solange angegli-
chen, bis die gesamtwirtschaftliche durchschnittliche Wpchenarbeitszeit 30 Stunden erreicht hat. 
Die VenA/irklichung dieses Sollwerts hat die Abschaffung des AMB zur Folge. Bezugsberechtigt 
sind: 

« Singles, die maximal 30 Stunden pro Woche erwerbstätig sind und entweder 
ein oder mehrere Kinder uriter 16 Jahren haben oder anrechenbare familienex-
terne Nichterwerbsarbeit im Umfang von mindestens 20 Wochenstünden leisten 
(Leistungsanerkennung gemäss entsprechendem Katalog); 

• yeder Teil eines Paars, wenn beide je maximal 30 Stunden pro Woche er-
werbstätig sind und Kinder unter 16 Jahren haben. Wenn keine Kinder vorhan-
den sind, ergibt sich die Anspruchsberechtigung personehweise wie bei den 
Singles erst wenn anrechenbare fämilienexterne Nichterwerbsarbeit im Umfang 
von mindestens 20 Wochenstunden nachgewiesen werden kann.» (SPS 1995a, 
38) . 

Bei Paaren, die beidè reduziert enA/erbstätig sind und Kinder haben, wird unterstellt, dass 
sie die Betreuungsarbeit aufteilen. Der Druck zu einer effektiven Gleichverteilung könnte dadurch 
verstärkt werden, däss der Bonus von Personen zurückgefordert werden kann, die nachweislich 
ihren Teil an Betreuungsarbeit riicht leisten (diese Möglichkeit wäre va. im Hinblick auf allfällige 
Scheidungen als Druckmittel gegeben). Die Bonushöhe betrüge nach den Berechnungen der SPS 
rund 600 Franken im Monat pro Person. ' ' 

Dieses Instrument gewährt nicht nur einen Ausgleich des Einkommensrückgangs bei tiefen 
Einkommen; sondern auch die-teilweise. Abgeltung der Kinderlasten. Die Gesarritgesellschaft 
würde also einen Teil der Betreuungskösten tragen. 

Als mögliche Variante stellt die SPS zudem eine Einschränkung des AMB auf Paare zur Dis-
kussion, welche siè allerdings nur dann gutheissen könnte, «Wenn eine genügende Grundsiche-
rung für Kinder bei Alleinerziehenden zu einer massiven Entlastung führen wûrdé» (ebd., 40), : 

Es wird in dieser Darstellung deutlich, dass dér AMB voräb der Verwirklichung der 25-Sturi-
den-Woche dient und eine Glejchverteilun"^ der Betreuungsarbeit (von materieller Hausarbéit wird 
einmal mehr nicht gesprochen!) zwar dui'chaus fördern, aber nicht direkt sichern kann. Der Hin-
weisauf das Druckmittel einer allfälligen Rückforderung scheint uns eher hypothetisch und «Miss-
bräuche» im Sinne einer rnarigelhaften Beteiligung am, Betreuungsaufwand wären - ausser in 
gewissen Ausnahmefällen - nur mit einem erheblichen administrativen Aufwand zu kontrollie-
ren. Trotzdem ist das Konzept des Arbeitsmixbonus als das am weitesten ausgearbeitete und 
reflektierte Modell anzusehen, das momentan existiert. 

34 Dabei wird'von ca. 140'000 bonusberechtigten Personen und einem jährlichen Gesamtertrag von 1'Mrd, Franken jährlich 
ausgegangen, ' . 
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3 .6 . U m v e r t e i l u n g v o n ö f f e n t l i c h e r N i c h t e r w e r b s a r b e i t 
Die Umverteilurig der öffentlichen Nichteryyerbsarbeit wurde bisher nur selten ernsthaft the-

matisiert: V.a. bei den Linken und den Gewerkschaften finden sich hierzu kaürii Überiegungen; 
Bei den diversen Frauenverbänden wird zwar darüber nachgedacht, gleichzeitig aber die Freiwii-
iigenarbeit praktisch auf deren soziale Bereiche reduziert. Dies ist wohl nicht zufällig so: Wie die 
Haus- und Familienarbeit ist auch die Freiwiiiigenarbeit (va. strukturell) ungleich zwischen den 
Geschlechtern verteilt: Frauen sind im Sozialbereich stark übervertreten, während Männer in 
Sportvereinen, politischen Parteien oder Berufsverbänden dominieren. Sozialethisch ausgerich-
tete Konzepte berücksichtigen zudem auch sogenannt «ökologisch nützliche» Arbeiten als 
wesentlichen Teil der zukünftigen Freiwiiiigenarbeit. • 

Prinzipiell gehen die entsprechenden Vorschläge zu einer gerechteren Verteilung der Frei-
willigeharbeit in zwei Richtungen. Ersteris soll versucht werden, die öffentliche NichtenA/erbsarbeit 
durch eine Aufwertung attraktiver zu machen (vgl. 3.6.1.). Zweitens wird im Rahmen neuer 
Lebensärbeitszeitmodelle der grossen und auch der kleinen Umverteilung über eine allgemeine 
Verpflichtung zu einem gewissen Ausmass an NichtenA/erbsarbeit in gesellschaftlich (sozial, poli-
tisch, ökologisch) nützlichen Aufgabenbereichen nachgedacht (vgl. 3.6.2.). In diesen Modellen 
kann dann natüriich nicht mehr von «Freiwiiiigenarbeit» gesprochen werden, sie bemühen sich 
vielmehr um praktikable Lösungen, was die notwendigen, von unserer Gesellschaft eigèrTtlich zu 
leistenden, aufgrund ihrer mangelhaften oder fehlenden Rentabilität von der Privatwirtschaft 
abgekoppelten Aufgaben angeht. Beispielsweise werden weite Bereiche der ökologischen Ver-
pflichtungen unserer Gesellschaft vernachlässigt, weil keine klaren gesetzlichen Zwänge zur 
Wahrnehmung dieser Pflichten existièren, weil die Prinzipièn der Verürsachen/erantwortüng und 
der Kostenwahrheit nicht als bindend definiert sind und weil die freie Marktwirtschaft auf den 
Säulen der Gewinnmaximierung, resp. der Kostenminimierung ruht. Massnahmen zur Wahr-
nehmung gesellschaftlich notwendiger Aufgaben haben däher primär jene Arbeiten einzubezie-
hen, welche sich aus den genannten Gründen einer gewinnträchtigen Professionalisierung weit-
gehend entziehen. Dies betrifft aber in erstèr Linie den ökologischen Bereich, da hier das Prinzip 
der Kosteriwahrheit noch viel stärker bekämpft und tabuisiert wird als im sozialen Umfeld. 

3.6.1. Aufwertung von Freiwiiiigenarbeit 
Für eine gesellschaftliche Aufwertung der Freiwiiiigenarbeit wèrden im Grunde dieselben 

Ideeri geltend gemacht wie im Bereich der Haus- und Familienarbeit (vgl. Abschnitt 3.5.). 

Einerseits wird auch hier die Sichtbarmachung.desAusmasses sowie des gesellschaftlichen 
Nutzens durch Statistiken gefordert. Oft werden die beiden Formen der NichtenA/erbsarbeit in 
integrierten Konzepten behandelt, beispielsweise in den entsprechenden pariamentärischen Vor-
stössen (vgl. Abschnitt 3.5.1.). ' 

Zu einer «Sofortmassnahme» entschlossen sich verschiedene Fraüenorganisatibnen und 
grosse gemeinnützige Organisationen, indem sie «Testäthefte» oder ähnliche Proto'koll-In-
strümente einführten, in denen fi"eiwillige Einsätze und Leistungen festgehalten und bestätigt 
werden könrien'(z.B. SEK, SGF, CVP-Frauen). Neben der erhofften Signalwirkung dieses Schritts 
wird dadurch auch eine grössere Transparenz bezüglich des Volumens und der Verteilung von Frei-
wiiiigenarbeit ehA/artet. Die Frauenkommission des SEK (1992, 5) enripfiehlt: 

«um eine rechtliche Besserstellung dér freiwilligen Mitarbeiter/innen möglich zu 
machen, sind neue Anerkennungsformen nötig: 
• Auflistung der geleisteten Stunden und deren Veröffentlichung im Rahmen des 

Jahresberichts, des Kirchenboten usw. 
• Spesenentschädigung und bezahlte Weiterbildung 
• AusweisoderZeugnis für freiwillig geleistete Mitarbeit 
• Versicherungsschutz.» ~ 
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Im Anhang des Tagungsberichts finden sich nicht nur verschiedene Voriagen für Testatblät-
ter und Ausweise für ehrenamtliche und/oder freiwillige Arbeit, sondern ebenso ein «Bildungs-
büchlein» zum Nachweis persönlicher Weiterbildung, das von der Schweizerischen Vereinigung 
für Erwachsenenbildung (SVEB) ausgearbeitet wurde. Alle Unteriagen sollen als protokollarisches 
Beweismaterial für Qualifikationen im Rahmen von Freiwiiiigenarbeit resp. Weiterbildung dienen. 

Auch der SGF (1996, 3) betont in der Resolution zum 5. Schweizerischen Frauenkongress 
die. Wichtigkeit solcher Bewusstseinsarbeit:. 

«Freivvilligenarbeit ist weitgehend unsichtbare Arbeit: man weiss, dass es sie gibt 
und beschwört ihren unschätzbaren Wert. Umfang, Verteilung und volkswirt-
schaftlicher Wert der von Freiwilligén erbrachten Leistungen sind jedoch unbe-
kannt. Diskussionen zur gesellschaftlichen Bedeutung von Freiwiiiigenarbeit stüt-
zen sich vor allem auf Spekulationen. Eine fundierte Debatte über die Umverteilung 
und Neubewertung gesellschaftlich notwendiger Arbeit ist auf verlässliche Angä-

. ben,zu allen Arbeitsformen, nicht nur zur Erwerbsarbeit, angewiesen. 

- 1. Dié Daten sind präzise und detailliert. Sie unterscheiden zwischen organisierter 
und informeller Freiwiiiigenarbeit (z.B. Nachbarschaftshilfe). Sie geben Aus-
kunft über den Einsatzbereich (Administration, Mittelbeschaffung, Betreuung 
etc.) sowie die Position der Freiwilligen (ausführend oder in einem Ehrenamt). 

2. Die Daten erheben den Umfang des Einsatzes (Anzahl Stunden) und allfällige 
Entschädigungsformen (Spesen, Sitzungsgelder o.ä.). Mit diesen Fragen wird die 
Grauzone zwischen Freiwilligènarbeit urid schlecht bezahlter Erwerbsarbeit er-
hellt 

(...)» , - • 
Freiwiiiigenarbeit soll jedoch auch durch attraktive Arbeitsbedingungen sowie durch die An-

erkennung der so erfahrenen Qualifikationen aüf dem Arbeitsmarkt aufgewertet werden. So 
schlagen etwa Hess/Nadai (1996, 54) Richtlinien bezüglich Freiwiiiigenarbeit vor, die folgende 
Bereiche regeln sollen: Zeitaufwand für freiwillige Einsätze, Spesenentschädigungen, Versiche-
rurigsschutz, Begleitung der Freiwilligen, Eiriführungs- und Weiterbildungskurse, Arbeitsbestäti-
gung und statistische Erfassung der von Freiwilligen geleisteten Ai-beit. 

Im Rahmen der Bemühungen um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von freiwil-
lig Tätigen werdèn aber auch monetäre Vergütungen angestrebt, und zwar va. in Form einer 
Anerkennung von öffentlicher NichtenA/erbsarbeit bei den Sozialversicherungen und bei den Steu-
ern.In der Resolution des SGF (1996,1) wéfden hierzu beispielsweise drei generelle Forderungen 
unterbreitet: 

«7. Freiwiiiigenarbeit berechtigt zu einem Bonus bei den Sozialversicherungen, 
namentlich bei der AHV. Der Bonus wird Freiwilligen gevyährt, die nicht er-
werbstätig sind, beziehungsweise deren Einkommen eine zu bestimmende 
Höchstgrenze nicht überschreitet. 

2. Freiwiiiigenarbeit kann als Zeitspende -analog zu Geldspenden - von den Steu-
ern abgezogen werden. 

3. Einkünfte aus Freiwiiiigenarbeit bis zu einem zu bestimmenden Höchstbetrag -wie Spesenpauschalen, Sitzungsgelder etc. - sind nicht steuerp flichtig. » 
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• Dabei soll der Sozialbonus unabhängig von der jeweiligen Tätigkeit all jenen zukommen, 
die regelmässig mindestens zehn Stunden im Monat in einer steuerrechtlich anerkannten öffent-
lichen oder gemeinnützigen Institution Freiwiiiigenarbeit leisten. Der Sozialbonus trägt der fraU--
enspezifischen Verbindung von bezahlter ünd unbezahlter Arbeit Rechnung: 

«Viele Frauen, die Freiwiiiigenarbeit leisten, sind zwar auch erwerbstätig, aber nur 
in geringfügigem Ausmass. Sie erzielen nur ein kleines Einkommen und haben 
damit auch nur minimale Sozialversicherungsansprüche.» (ebd., 2) 

Die Steuerbefreiung soll nur auf pauschale Entschädigungen der Freiwiiiigenarbeit ange-
wendet werden..Damit soll die öffentliche NichtenA/erbsarbeit als unentgeltliche Arbeit definiert 
und dem Trend zur Auszahlung vori zeitbezogenen geringfügigen «Löhnen» entgegengesteuert 
werden (vgl. auch Hess/Nadai 1996, 49f): -

Auch das Modell des Arbeitsmixbonus der SPS (vgl. Abschnitt 3.5.2.) bezieht sich neben der 
Haus- und Familienarbeit auf «familienexterne NichtenA/erbsarbeit». Die beiden Formen der 

. NichtenA/erbsarbeit Werden dort prinzipiell identisch behandelt, allerdings bleibt unklar, welche' 
konkreten Freiwilligentätigkeiten zu einem Bezug dieses Bonus berechtigen würden, da ein ent-
sprechendér Kriterienkatalog noch nicht ausgearbeitet wurde. Das SP-Kon.zept orientiert sich stär-
ker an der familiären Eietreuungsarbeit und ist bezüglich öffentlicher Freiwiiiigenarbeit nur man-
gelhaft spezifiziert." 

3.6.2. Obligatorischer Gemeinschaftsdienst 
Einen weitergehenden'Schritt zur Gleichverteilung der NichtenA/erbsarbeit stellt die Forde-

rung eines.obligatorischen Gemeinschaftsdienstes für sämtliche Personen dar. Ein solches Sze-
nario, welches auch in einem engen Zusammenhang mit einer erheblichen Reduktion der tradi-
tionellen Erwerbsarbeit (im Sinne der Lebensarbeitszeit) steht, wird von zahlreichen Organisatio-
nen und Einzelstimmen propagiert oder auch nur enA/ähnt. Relativ weit ausgearbeitete Modelle 
finden sich bei Füglistaler/Pedergnana (1996) sowie bei Ruh (1996b); Der Caritas-Ökonome Cario 
Knöpfel (in: Caritas 1994b) bezieht sich in seiner knappen Darstellung auf Ruh (1994). Béi den 
CVP-Frauen (1995), der Pro.Familia und bei JP/IES (1994) wird die Forderung zwar enA/ähnt, aber 
nicht näher ausgeführt. • 

Die Grundidee eines solchen Gemeinschaftsdienstes (vom Terminus «Community service») 
basiert auf der Einsicht, dass soziale Probleme sich nicht allein mit Geld lösen lassen. Die fort-
schreitende Monetarisierung und Professionalisierung soll gebremst und dafür das Schvyergewicht 
vermehrt auf die «persönliche, sozial verantwortliche Leistung» (Füglistaler/Pedergnana 1996, 
133) gelegt werden. Dadurch sollen Aufgaben abgedeckt werden; welche menschlich, ökologisch 
und sozial bedeutsam und notwendig sind. Das sinnvolle Engagement für die Gemeinschaft soll 
dabei im Vordergrund stehen und eineri gewichtigen Beitrag zur Reanimierung der sozialen Ver-
antvvortung und Solidarität leisten. Historisch betrachtet ist dieses Modell sehr alt. Damals wurde 
von «Fronarbeit» gesprochen, welche dann immer mehr von Abgaben und Steuern ersetzt 
wurde («Monetarisierurig»)..Die Neukonzipierung dieses Prinzips unterscheidet sich allerdings da-
durch von seinen Ahnen, dass die Einsätze dort erfolgen sollen, wo persönliche Fähigkeiten 
genutzt und weiterentwickelt werden können. Diese Äriderung soll die intrinsische Motivation 
der Dienstleistenden und damit auch die Q.ualität der Arbeit erhöhen. 

Unterschiede in den Konzeptionen lassen sich bezüglich der Länge des Dienstes und va. 
auch nach dessen zulässigen Inhalten feststellen. Inhaltlich sind im einzelnen primär zwei Punkte 
strittig, nämlich einerseits die Frage, ob der Militärdienst an diese verbindliche «Sozialzeit» ange-
rechnet werden soll, anderseits die entsprechende Frage, was die Betreüungsarbeit innerhalb der 
eigenen Familie betrifft. Iri den am weitesten ausgearbeiteten Modellen von Ruh (1996a) und Füg-
listaler/Pedergnana (1996) wird der Militärdienst'anerkannt. In feministischen Statements wird 
diese Einschätzung (unabhängig von der Diskussion über einen obligatorischen Gemeinschafts-
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dienst) nicht geteilt. So begründet ^.B. Meier (1993) die Nicht-Anerkennung des militärischen 
Dienstes als gemeinnützige Tätigkeit mit der lapidai'en Feststellung, diesersei gesellschaftlich nicht 
nützlich. ^ - • ' 

Etwas komplexer ist wohl die Diskussion um die Anrechnung oder Ausschliessung inner-
familialer Betreuungsarbeit (auch hier ist wiederum primär die Erziehungsarbeit gemeint). Die 
Caritas fordert z.B. die volle Anerkennung von Erziehungsarbeit in der eigenen Familie, während 
etwa Ruhdiese Möglichkeit nicht einmal enA/ähnt. Der Ausgang der Debatte istnoch unbestimmt. 
Wahrscheinlich wäre auch ein Mittelweg, d.h. eine teilweise Anerkennung innerfamilialer Betreu-
ungsarbeit, yvie sie von Füglistaler/Pedergnana (1996) gefordert wird. 

Aus diesen Kontroversen tritt das eigentliche.Kernproblem bei der Umsetzung eines solchen 
Gemeinschaftsdienstes überdeutlich zutage: Wer definiert schlussendlich, was gesellschaftlich 
nützlich ist? Hier sind noch einige intensive Auseinandersetzungen zu erwarten. Ein weiteres wich-
tiges Problem der Forderung betrifft die mögliche Konkurrenzierung bestehender Arbeitsplätze 
va. im Sozialbereich. Ein plötzliches Anwachsen der «fremdfinanzierten» Arbeitskraft könnte zu 
einer Einfrierung der ohnehin tiefen Löhne in diesen Tätigkeitsfeldern führen. Dabei wären wie-
der fast ausschliesslich Frauen betroffen, die hier die überwiegende Zahl der Arbeitenden stellen'.' 
Gegen eine Entwicklung in diese unenA/ünschte Richtung sind also.geeignete Massnahmen zu 
treffen, welche bisher nur späriich zu finden sind. 

Ruh (1996b) fordert dié Konzentration der Dienst-Tätigkeit in Bereichen, welche bisher gar 
nicht oder kaum bearbeitet werden, weil'sie das ökonomische System überfordern (sprich: nicht 
rentabel, da äusserst arbeitsintensiv und personalaufwendig sind). Im Vordergrund stünden daher 
im Modell von Rüh Leistungen im ökologischen Bereich (Natursanierungen, Recycling u.ä.); 
Dienstleistungen für ältere Menschen, welche angesichts der steigenden LebensenA/artung sowie 
demographischer Faktoreri immer dringender werden (Kommunikation mit älteren Menschen, 
Betreuung der Ernährung, Unterstützung der Pflege, Mobilitätshilfen); personal- und zeitinteri^ 
sive Betreuung (va. psychisch) kranker Menschen; menschliche Betreuung im Bereich der Sucht-
problematik;'Gewaltprävention; Unterstützung familienpolitischer Anliegen (Kinderhütedienste, 
Betreuung der - insbesondere ausländischen - Kinder in der Schule); Sportförderung. Auch im 
Katalog von Ruh gibt es allerdings Tätigkeiten, die bereits in professionalisierter Form existieren, 
so dass das Korikurrenzproblem bestehen bleibt. 

Hinsichtlich des zeitlichen Umfangs des obligatorischen Gemeinschaftsdienstes werden 
unterschiedliche Ziffern genannt, die sich jedoch ih einem gewissen Rahmen lokalisieren. Fügli-
staler/Pedergriana (1996) fordern eine Mindestdauer von insgesamt 500 Tagen, wobei die zeitli-
che Organisation sehr flexibel gehandhabt werden soll, indem die Leistungen stunden-, tage-oder' 
wochenweise erbracht werden können. Wie beim Militärjdienst oder Zivilschutz steht es den «Sozi-
aldiensttätigen» frei, Einsätze über das vorgeschriebene Minimum hinaus zu leisteri. Ruh (1996b) 
setzt die Dauer auf gesamthaft drei Jahre fest und strukturiert die Einsätze zeitlich konkreter In 
seinem Modell wäre ein erster einjährigerEinsatz um das zwanzigste Lebensjahr herum zu erbrin-
gen." Ein zweites Jahr wird in Form von «Wiederholungskursen» wâhrénd der Lebensphase der 
EnA/erbstâtigkèit konzipiert, z.B. - analog zum Militärdienst - in 14-tägigen Blöcken. Das dritte 
Jahr schliesslich soll kurz vor oder nach der Pensionierung in längeren Blöcken oder kurzen Einsät-
zen geleistet werden, quasi als flexibler Übergang in die Pensionszeit und auch im Sinn einer 
gesellschaftlichen Nutzung der Erfahrungen und des kumulierten Know-hows älterer Menschen. 

' '-
. Sowohl Ruh vvie Füglistaler/Pedergnana schlagen eine möglichst unbürokratische organisa-

torische Handhabung des Systems vor Die Grundzüge sollen durch einheitliche Bundesnormen 
•35 Im Modell von Füglistaler/Pedergnana (1996, 136) beginnt die Gemeinschafts-Dieristpflicht übrigeris bereits im Alter von 

15 Jahren. Die Autoren möchten damit für Jugendliche ein Zeichen setzen, «dass die Arbeit im Dienste des Gemeinwesens 
eine wichtige Stütze einer funktionstüchtigen, solidarischen Gesellschaft darstellt.» Sie sind der Überzeugung, bereits in 
der aktiven Bekämpfung grassierender («postrpoderner») Passivität und Politikverdrossenheit liege ein erheblicher Wert des 
Gemeinschaftsdienstes. 
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bestimmt werderi, während die Durchführung und Logistik dezentral erfolgen müsste. Als Kon-
trollinstrument schlagen Füglistaler/Pedergnana (1996, 135) persönliche Gemeinschafts-Dienst-
büchlein sowie kommunal venA/altete Testathefte vor 

Zur Frage der Finanzierung, resp. der Kosten eines derartigen Modells schliesslich finden sich 
.,ausser bei Füglistaler/Pedergnana (1996) nirgendwo Überiegungen. Im allgemeinen wird davon 
ausgegangen, der Gemeinschaftsdienst habe kostenneutral unigesetzt zu werden, mit anderen 
Worten: ohne jede Entschädigung für die Dienstleistenden. In Antjetracht der durch die gekop-
pelte Reduktiori der EnA/erbsarbeitszeit wohl eher sinkenden Kaufkraft scheint diese Annahme 
etwas naiv Laut dem Modell Füglistaler/Pedergnana (1996)'verursacht der Gemeinschaftsdienst 
fast keine Kosten. Die ersten fünf Tage (resp. 50 Stunden) pro Jahr soll der Einsatz ohne Ent-
schädigung erfolgen. Dies entspricht der momentan gängigen allgemeinen Karenzfrist bei der 
Arbeitslosenversicherung. Leistungen, welche pro Kalenderjahr darüber hinaus erbracht werden, 
werden mittels der existierenden EnA/erbsersatzordnung (wie beim Militärdienst) gedeckt. Die 
Autoren sehen pro Jahr höchstens zwei einwöchige Einsätze vor, die zudem jeweils ein Wochen-
ende einschlössen. Dürch die Karenzfrist blieben daher pro Person und Jahr höchstens zwei Tage, 
für welche die Erwerbsersatzversicherung aufkommen müsste, weshalb kaum mit massiven 
Mehrausgaben gerechnet werderi müsste. Die weiteren Kosten (Organisation, Infrastruktur etc.) 
schätzen sie als gering èin. Zudèm würden diese Kosten durch die Einsparungen volkswirt-
schaftlich mehr als ausgeglichen, «weil Dienstleistungen zum Wohle der Gemeinschaft erbracht 
yverden, die sonst finanziert (werden müssten) oder überhaupt nicht erbracht würden.» (ebd., 
137). Füglistaler/Pedergnana >̂ schätzen den materiellen Nutzen des Gemeinschaftsdienstes auf 
einige Milliarden Franken pî o Jähr 

Abschliessend ist festzüstellen, dass für einen obligatorischen Gemeinschaftsdienst vielver-
sprechende Modelle existieren. Allerdings sind noch viele wichtige Fragen offen vvie z.B. die Ver-
hältnismässigkeit einer Dienstpflicht, aber auch seriöse Kosten-/Nutzenanalysen hinsichtlich Effi-
zienz und Qualität der zu enA/artenden Leistungen (vgl. die Einwände der. Studienkommission 
Allgemeine Dienstpflicht, 5.3.). . 

3.7. K o s t e n d e r U m v e r t e i l u n g 
Bezüglich der Kosten einer allfälligen Umverteilung der Arbeit finden sich in den meisten 

Modellen überhaupt keine Überiegungen. In den wenigen Fällen, wo dié Kosten thematisiert wer-
den, existieren entweder blossè Behauptungen oder - im besten Fall - grobe Schätzungen. Die 
Finanzierung der anstehenden Revolution der Arbeitswelt ist daher als die bisher unklarste Kom-
ponente der entsprechenden Konzepte zu betrachten. 

Die uns zugestellten Unterlagen und Positionspapiere gehen meist gar nicht auf diesen 
Punkt ein, obwohl klarauf der Hand liegt, dass auch «flankierende» Massnahmen wie das Garan-
tierte Mindesteinkommen (Existénzsicherung) oder die Kindersicherung" erhebliche Kosten nach 
sich zögen. Bezüglich der Kosten eines - vvie auch immer gearteten - Garantierten Mindestein-
kommens ist die Bändbreite der Schätzungen ziemlich gross, wié Bàuèr (1995) feststellt:, 

«fs zeigt sich ziemlich klar, dass Modelle, die ein hohes GME für die ganze Bevöl-
kerung mit einem hohen Arbeitsanreiz zu verbinden versuchen, selbst in den reich-
sten Industrieländern rasch an die Grenzen der (zumindest politisch realisierbaren) 
Finanzierung stosseri. Eher weniger diskutiert werden die. Folgen eines nur auf iie-

36 Ruh eryvähnt nur gerade die Möglichkeit eines Finanzierungssplits eines ausgedehnten Gemeinschaftseinsatzes im Rahnnen 
von frühzeitigen Pensionierungen. In diesen Fällen sollen sich der Sozialplan der ehemaligen arbeitgebenden Firma und die 
Arbeitslosenkasse die anfallenden.Kosten teilen (Ruh 1996b, 40). 

37 Zu den Kinderkosten gibt es mittlerweile eine fundierte Studie, welche das Ausmass der gesamten anfallenden Kosten an-. 
gibt (vgl. Spycher et'al. 1995). Laut diesem Bericht betrug'1994 das Transfervolumen des Kinderkostenausgleichs in der 
Schweiz gut fünf Milliarden Franken, wobei die geltende Regelung - je nach Kinderzahl - nur zwischen einem Siebentel 
und einem Drittel der direkten Ausgaben für Kinder abdeckt. Daraus lässt sich in einer groben vorsichtigen Schätzung fol-
gern, dass eine volIumfangliche'Kindersicherung in der Schweiz Kosten von ca. 20 Milliarden Franken verursachen würde. 
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fem,Niveau eingeführten Garantierten Mindesteinkornmens. Anders stellt sich das 
Problem natürlich bei GME-Modellen, die sich nur auf einen Teil der Bevölkerung 
beziehen und Inden meisten Fällen beschränkte finanzielle Konsequenzen haben.» 
(ebd., 41) ". . 

Einer bundesdeutschen Schätzung zufolge beliefen sich beispielsweise die Kosten eines 
Modells der negativen Einkommenssteuer bei relativ bescheiden angesetzten Grundsiche-
rungsniveaus zvvischen 2 und 5,5 Prozent des Bruttoinlandprodukts (etwa 7 bis 19 Milliarden Fran-
ken). Martino Rossi kommt in seinen.Berechnurigen auf noch geringere Kosten (vgl. auch Rossi 
199.1): , 

«(Er) hat im Februar 1991 erstmals eine Kostenschätzung für ein garantiertes 
Grundéinkommen iri der Schweiz vorgelegt. Rossi stützte sich auf dié Zahlen aus der 
ersten umfassenden Armutsstudie von Brigitte Buhmann, welche auf Daten aus 
dem Jahr 1992 beruht. Als Armutsgrenze für eirie Einzelperson übernahm Rossi den 
damaligen Grenzwert für die Ergänzungsleistungen plus Mietkostenabzug, also 
13'000 Franken pro Jahr. Diesen Betrag setzte er gleich einem garantierten Grund-
einkommen; tiefere Einkommen vvären vollumfänglich auf diesen Betrag aufzu-
stocken (System «Negativsteuer»). 

Auf dieser Grundlage ermittelte Rossi zu Preisen von 1982 Gesarntkosten von 1,35 
Milliarden Franken pro Jahr, oder 0,87 Prozent des Brutto-Inlandprodukts. Auf 
1990 umgerechnet erhöht sich der Grenzbetrag auf23700 Franken jährlich; die Ge-
samtkosten betragen dann 2,3 Milliarden Franken. Dabei ist zu beachten, dass es 
sich um effektive Mehrkosten handelt Die heutigen Ergänzungsleistungen sind im 
vorhandenen Einkommen eingerechnet; sie würden also in dieser Modellrechnung 
nicht ersetzt» (in: Gewerkschaftliche Rundschau 6/1991, i65). 

Aufgrund der.grossen Unterschiede der existierenden Modelle eines GMEs sind Kosten-
schätzungen allerdings äusserst divergent. 

3.7.1. Kosten der Umverteilung der Erwerbsarbeit ,, , 
Vor allem die Gewerkschaften, aber auch die SPS behaupten in ihren Papierèn, die Um-' 

Verteilung der EnA/érbsarbeit - faktisch via einer massiven (EnA/erbs)-ArbeitszeitreduktiC|n - sei 
kostenneutral. Begründet wird diese Ansicht einerseits mit den erwarteter) Produktivitäts-
fortschritten, welche eine verminderte Arbeitszeit mit sich zieht (was von verschièdenen Studien 
belegt wird). , . ' 

Der SGB erwartet Mehrkosten nur im Rahmen des nötigen Ausbaus.der sozialen Infrastruk-
tur sowie der Anpassung der Sozialversicherungen, denen er mit einer (nicht näher ausgeführten) 
fiskalischen Finanzierung begegnen will. Serge Gailliard äusserte sich im Rahmen der SP-Diskus-
sionstagung zur Umverteilurig der Arbeit etyvas differenzierter (SPS 1995b): 

«[Grössere Schritte der Arbeitszeitreduktion] können jedoch nur durchgesetzt wer-
den, wenn sie für die Unternehmungen wirtschaftlich verkraftbar sind. Das bedeu-
tet dass 

• e/herse/ts die Lohnkosten pro Arbeitsstunde nicht übermässig zunehmen und 

. • anderseits die Betriebsanlagen infolge der Arbeitszeitverkürzung nicht zu we-
nig ausgelastet sind. 

Aus diesen wirtschaftlichen Kriterien lassen sich die Bedingungen ableiten, unter 
denen sich schnelle Schritte der Arbeitszeitverkürzung durchsetzen lassen: 
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Entweder wird die markante Arbeitszeitverkürzung durch eine Lohnsenkung er-
kauft. Diese Möglichkeit wurde, vom SGB schon 1993 vorgesehen. Falls Arbeits-

^ Zeitverkürzungsschritte die Produktiyitätsfortschritte übersteigen, kann über Lohn-
senkungen diskutiert werden. Allerdings können auch in diesem Fall die Löhne der-
jenigen nicht gekürzt werden, die wenig verdienen (kleinerer Lohn als Durch-
schnittslohn). Zur Verhinderung eines realen Lohnstückkostenanstiegs müssten also 
zur Kompensation der unterproportionalen Kürzung bei tiefen Einkommen die 
hohen Einkommen ûbérproportional gekürzt werden.» . 

Offenbar wird also die völlige Kostenfreiheit auch vonn SGB angezweifelt. Der beschriebene 
Vorschlag dürfte allerdings politisch umstritten sein, da er faktisch aüf eine Umverteilung des 
Reichtums,''resp. auf eine Nivellierung der Einkommensunterschiede hinausläuft- ein den Prinzi-
pien der freien Marktwirtschaft («Leistungslohn» etc.) zuwideriaufendes Ziel. 

. ' Das zweite Argument, das grundsätzlich für eine Kostenneütralität spricht, wird sowohl von 
der GBl (1994) wie vom VPOD (1996a) angeführt. Die Gewerkschaften betonen, dass auch die 
steigende EnA/erbslosenquote nicht gerade billig ist, und dass diese Kosten bei einer beschäfti-
gungswirksamen Arbeitszeitreduktion stark vermindert resp. wegfallen würden. Die GBl errech-
nete für das Jahr 1994 einen Betrag von über 10 Milliarden Franken als unmittelbare kosten der 
EnA/èrbslosigkeit (entspricht 3 Prozent des BIP). Die realen Kosten (gesellschaftliche Folgekosten, 
exportierte Folgekosten, Qualifikationsverfall etc.) sind noch um etliches höher anzusetzen. Die 
GBl schlägt deshalb vor, diese Gelder sinnvoller einzusetzen, u.a. eben für beschäfti-
gungswirksame Arbeitszeitverkürzungen. Der VPOD teilt diese Einschätzung und liefert dazu auch 
Rechenbeispiele: , '• • . . 

«(..) Zahlen belegen, dass die Arbeitszeitverkürzung vorgenommen Werden konn-
te, ohne dass ein wirtschaftlicher Schaden entstanden iväre. Im Gegenteil hat sie 
dazu geführt, dass mehr Menschen an der Erwerbsarbeit partizipieren konnten. So 
nahm in der Schweiz in den 80er Jahren die durchschnittliche Arbeitszeit um 2 Stun-
den pro Woche ab, derweil die Zahl der Beschäftigten um 13% stieg. 

(...) 

Würde die Erwerbsarbeitszeit in der Schweiz um durchschnittlich zwei Stunden pro 
Woche reduziert könnten rund 82'000 Stellen geschaffen werden. Um alle Er-
werbswilligen beschäftigen zu kônnén und kommende Rationalisierungsschübe 
aufzufangen, müsste die Erwerbsarbeitszeit demnach massiv gekürzt werden. 

Zielsetzung: Mjt der schrittweisen Einführung von durchschnittlich 35 Erwerbs-
arbeitsstunden pro Woche ist das Ziel der Vollbeschäftigung im Jahr 2000 zu errei-
chen.» (VPOD 1996a,.25/28) 

Für bestimmte Varianten der Umverteilung von EnA/erbsarbeit wird auch eine Teilung der 
anfallenden.Kosten zwischen Arbeitgeber, Staat (z.B. via Arbeitslosenkasse) und - in gewissen 
Vorschlägen - den Arbeitnehmenderi (Lohneinbussen) veriangt, z.B. zu je einem Drittel (vgl. hier-
zu auch 3.3.2). Die konkrete Ausgestaltung solcher Kostensplittings, wird allèrdings sehr unter-
schiedlich,gefasst und kann hier nicht im einzelnen dargestellt werden (vgl. die entsprechenden 
Dokumente der Organisationen). -

Die Grünen sowie die JP/IES propagieren dagegen die Finanzierung über eine ökologische 
Steuerreform, da die Kosten einer Urriverteilung der Arbeit keinesfalls'auf die Lohnriebenkosten 
übenA/älzt werden dürften, weil dadurch ein Arbeit'splatzabbäu vorprogrammiert wäre: 
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«(..) Bisher wurde unter Rationalisierung vorwiegend die Einsparung von Arbeit als 
Kostenfaktor verstanden. Demgegenüber wird es in Zukunft darum gehen müssen, 
durch politische Massnahmen (Steuerüngsabgaben und fiskalische Anreize) den 
Rohstoff- und Energieverbrauch stärker zü bélasten und gleichzeitig die Lohnab-
züge zur Finanzierung der Sozialversicherungen zu reduzieren. Unter «Rationali-
sierung» sollte nicht die Eirisparung von Arbeit, sondern der sparsamere Verbrauch 
von Energie und Ressourcen verstanden werden.» (JP/IES 1994,, 72) 

«Die Verknüpfung von Energiesteuer und Réduktion der Lohnnebenkosten soll die 
heute krass verzerrten Preisrelationeh zvvischen Energie und menschlicher Arbeit 
wieder.in ein vernünftiges Verhältnis bringen. Verzerrtsind die Preisrelationen auf-
grund der heute viel zu tiefen Energiepreise, welche die Umweltkosten nicht ent-
halten, sowie wegen den aktuellen Finanzierungformen der Sozialversicherungen 
(Lohnprozente) (vgl. Initiative der Grünen «Energie statt Arbeit besteuern»).» (GPS 
1995, 10) 

Kosten entstehen auch durch den notwendigen Ausbau der sozialen Infrastruktur, vorab im 
Bereich der familienexternen Kinderbetr^euung. Dass irn Rahmèn einer solchen Professio-
nalisierung aber auch viele rieue Arbeitsplätze geschaffen würden, betont z.B. der Frauen-
kongress des SGB (1993), welcher sich im übrigen nicht "zu, dèn entsprecheriden Finanzie-
rungsfragen äiussert. Einige Organisationen (beispielsweise die FDP und die SPS) gehen davon aus, 

' dass ein Teil der Kosten von den Eltern getragen werden müssten. 

« Voraussetzung für Eltern,, die Familie und Beiruf verbinden wollen öder müssen, ist 
die Möglichkeit des Beizugs von Dritten für die familienergänzehde Betreuung der 

, Kinder 

Wo genügend Einkommen vorhanden ist, kann die Delegatiori von Haus- und 
Betreuungsarbeit wie seit jeher individuell erfolgen. Es sind aber auch private, 
geniischtwirtschaftliche, allenfalls staatliche Betreuungseinrichtungen für Kinder 
von Eltern zu schaffen, die beide einer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen oder 
berufstätigseinwollen.(..)»(FDP1995,2) 

Weiter fällt auf dass sich die Überiegungen hinsichtlich der Kostenbewältigung oft auf die 
«kleine» Umverteilung beschränken. Nur vereirizeltwird auf die Tatsache hingewiesen, dass eine 
«grosse» Umverteilung der Arbeit enorm hohe Kosten verursacht,V.a. aufgrund des dringend not-
wendigen Lohnausgleichs zwischen -den Geschlechtern: Eine effektive. Lohngleichheit kostet 
entweder die Arbeitgeber beträchtliche Summen (im Fâllè einer Anpassung der Frauen- an die, 
Männer- oder «Ernährer»-Löhne), oder aber die Männer als Gruppe (wenn der Ausgleich einsei-
tig durch ein Absinken der Männerlöhne herbeigeführt würde). Zu diesem gravierenden Problem 
sind keine fundierten Lösungsvorschläge bekannt. 

3.7.2. Kosten der Umverteilung der Nichterwerbsarbeit 
Es existieren kaum Überiegungen zu den Finanzierungsmöglichkeiten einer Umverteilung 

der NichtenA/erbsarbeit, va. dort nicht, wo nur vOn individuellem «Rollenverhalten» -- im Sinne 
einer reinen Überzeugungsarbeit an den Männern - gesprochen wird. 

Ebenso fehlèn jegliche Schätzungen,, welche Kosten ein Bönus für die Anerkennung von 
NichtenA/erbsarbeit (z.B. bei den Sozial\/ersicherungen oder im Zusamnienhang mit Steuer-
abzügen) verursachen würde. 

Bezüglich der kosten èines,obligatorischen Gemeinschaftsdienstes liegen einzig die eher 
vagen Ausführungen bei Füglistaler/Pedergnana (1996) vor (vgl. 3.6.i2.). 
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: Einmal mehr ist als einziger konkret ausgearbeiteter Entwurf das Instrurhent des «Arbeits-
mixbonus» der SPS zu nennen (vgl. 3.5.2.). Nach diesemfModell soll die Finanzierung über eine 
fiskalische Belastung aller Haushalte erreicht werden, und zwar über die direkte Bundessteuer 
Die soziale Gerechtigkeit wird dadurch gewährleistet, dass die Abgabe nicht uniform sondern pro-
gressiv einkommensabhängig erhoben wird. Das Konzept réchnet vorerst mit einem Zuschlag in, 
der Höhe von gut 15 Prozent auf dem Betrag der direkten Bundessteuer 

«Bezüglich dem Abgabesatz auf der direkten Bundessteuer folgt, dass dieser sich 
im Laufe der Zeit erhöhen muss, um bei der wachsenden Zahl von Bohusberechtig-
te n die Funktion dés Einkommensausgleichs weiter erfüllen zu können. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass sich die Zahl der Alleinerzieheriden infolge des Arbeits-
mixbonus kaum ändern wird. Wenn die Zahl der bonusberechtigteri Paarhaushal-
te sich verfünffacht wäre für die; Aufrechterhaltung einer gleichen Bonushöhe so-

' mit gut der doppelte Abgabesatz nötig, also gut 30 Prozent. Da aufgrund- des 
Eryverbsarbeitstjonus die Normalarbeitszeit (bei gleichem Reallohn) kontinuierlich 
zurückgehen sollte, verringert sich der Verlust an Erwerbseinkommen beim Über-
gang zur doppelten 25-Stunden-Woche zudem laufend. Bei allen Unwägbarkeiten 
der in Gang kommenden Entwicklungen ist somit zu erwarten, dass der Abgabe-
satz nicht über 30 Prozent hinaus steigen müsste.» (SPS 1995a, 39f) 

• Beim Konzept des Arbeitsmixbonus handelt es sich demnach um ein kostenneutrales In-
strument zur Umverteilung der NichtenA/erbsarbeit, indem es von allen Bürgerinnen und Bürgern 
solidarisch getragen wird.. ; ' 

3 .8 . M o d e l l d e r V o r s c h l ä g e z u r U m v e r t e i l u n g dé r A r b e i t 
Die in diesem Kapitel skizzierten Vorschläge zu deri verschiedenen Aspekten der Umvertei-

lung von Arbeit.lassen sich in einem Modell,graphisch zusammerifassen (vgl. Abbildung 2). Das 
Modell zeigt auf welche Zusammenhänge zwischen Erwerbsarbeitszeitverkürzung, verschiede-
nen Anreizm.echanismen, der Beseitigung von Hindernissen und einer egalitären Arbeitsteilung, 
vermutet werden. ,Es verdeutlicht die impliziten (teilweise widersprüchlichen) Annahmen, die den 
verschiedenen Einzelforderungen unteriiegen. Diese grundlegenden, aber oft nicht explizit 
gerpachten Annahmen betreffen die folgenden Berèiche: 

Erwerbsarbeitszeitverkürzung {\/g\. 3. y.) 
• Arbeitszeitverkürzung schafft mehr Arbeitsplätze. -
• Arbeitsplätze mit kürzeren Arbeitszeiten erhöhen die FrauenenA/erbsquoten. 
• Kürzere Arbeitszeiten ermöglichen den Mähnern die Übernahme von mehr NichtenA/erbs-

arbeit. 

Angebot von kürzeren Arbeitszeiten {\ig\. 3.2.) 
• Kürzere Arbeitszeiten sind für die Arbeitgeber - weriigstens in Form von Teilzeitarbeit - profi-

... tabel. 
• Arbeitgeber müssen folglich über ihre «wahren» Interessen «aufgeklärt» und überzeugt vyer-

den. 
• Ahn überzeugendsten wirkeri positive und negative finanzielle Anreize in Form voh Bonussy-

stemen!-
• Der Überzeugung muss mit Verpflichtung nachgeholfen werdep: mit verbindlichen Rege-

lungen der Arbeitszeit. 

Nachfrage nach kürzeren Arbeitszeiten {\jg\. 3.3.) 
• Die Nachfrage der Männer nach individueller Arbeitszeitverkürzung muss durch Gleichstellung 

von Teilzeit-mit Vollzeitarbeit geste/!gert werden. ' 
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• Die bereits vorhandene Nachfrage der Frauen nach individueller Arbeitszeitverkürzung riiuss 
durch Gleichstellung von Teilzeit- mit Völlzeitarbeit besser honoriert werden. 

• Die Verkürzung der Normalärbeitszeit ist für die Mehrheit aller Beschäftigten nur ohne Lohn-
éinbussè akzeptabel und verkraftbar 

• Radikale Umverteilung aller Arbeiten ist nur mit radikal neuen Formen der Existenzsicherung 
erreichbar: nriit Entkoppelung von Arbeit und Einkommen. 

Umverteilung von Erwerbsarbeit {\/g\, 3.4.) 
• Für eine Gleichstellung in der EnA/erbsarbeit mûssèn sich Frauen ein Stück weitan die «männ-

liche» Berufsbiografie (Karriereorientierung) anpassen. - -
• Für eine Gleichstellung in der Erwerbsarbeit muss die Arbeitswelt der «weiblichen» Biografie' 

angepasst vyerden, indem die Kontinuität der EnA/erbsarbeit über alle Lebensphasen hinweg 
nicht mehr der «Nprmalfall», sondern die Ausnahme sein soll!. , " ' 

• Für eine Glèichstellung in der Erwerbsarbeit braucht es Ertragsgleichheit zyvischen den 
' Geschlechtern; Frauen müssen die gleichen Positionen und gleich hohe Löhne yvie Männer 

erreichen können.'Dies stellt eine unbedingte Voraüssetzüng dafür dar, dass sich das Macht-
:-gefälle zwischen.Frauen und Männern abbaut, was erst eirie gleichberechtigte Begegnung 

auch innerhalb der Familie ermöglicht und daher auch die Umverteilung dér. Haus- und Fami-
lienarbeit erieichtert. 

Umverteilung von Haus-und Familienarbeit {\/g\. 3.5.) 
• Männer sind sich zuwenig im Klaren über das Ausmass der Haus- und Familienarbeit, erstens, 

aüfgrund ihrer geschlechtsspezifischen Sozialisation, die sie diesem Bereich eher fernhielt, und 
anderseits weil Haus- und Familienarbeit in unserer Gèselisçhaft «privat», «unsichtbar» und 
soünit ke|n Gegenstand der öffentlichen Diskussion ist. ' 

• Deshalb muss erstens Haus- und Farnilienarbeit öffentlich sichtbar gemacht und zweitens die 
^eschlechtsspezifische Sozialisation abgebaut werden. 

• Haus- urid Familienarbeit ist unattraktiv, weil sie endlos (bzw. repetitiv), unbezahlt und arm an 
Prestige ist, Männer werden ihren Teil deshalb nur dann übernehmen, falls diese Arbeit zeit-
lich begrenzt ist, materiell honoriert wird sowie ein gewisses Sozialprestige einbringt. 

Umverteilung von Freiwiiiigenarbeit {'^g\. 3.6.) 
• Das notweridige Potential für Solidarität ist in unserer Gesellschaft nicht mehr geyvährleistet. 
•. Auch die Freiwiiiigenarbeit (öffentliche NichtenA/erbsarbeit) ist ungleich zwischen, den 

Geschlechtern verteilt. ' 
• Deshalb muss Freiwiiiigenarbeit - analog zur Hauŝ  und Familienarbeit - aufgewertet und 

attraktiver werden. ^ 
• Wenn das nicht ausreicht, um den Bedarf an solidarischen Leistungen zu gewährieisten, muss 

Freiwiiiigenarbeit in Form eines obligatorischen Gemeinschaftsdienstes als verpflichtend erklärt 
werden. -
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4. Politisches Handeln , . 
Bisher sind generell relativ wènig konkrete politische.Vorstösse zu einer Umsetzung der For-

derungen nach der Umverteilung der Arbeit zu registrieren, was damit zu tun.hat, dass kaum inte-
grale Konzepte existieren. Der Aspekt der Bewusstmachung der zugrundeliegenden Problematik 
wurde allerdings bereits verschiedentlich im Rahmen von Tagungen, Publikationen, Resolutiorien . 
u.ä. bearbeitet-v.a. auchJm Umfeld dei- Gleichstellungsfrage (vgl. 3.5.1.). Zahlreiche Beispielé 
für solche Aktivitäten lieferte - neben diversen anderen Organisationen - z.B. der Bund Schwei-
zerischer Fraüenorganisatibnen (BSF): 

• Tagung zur Teilzeitarbeit , 

• Tagung zur Förderung von Tagesschulen 

• Forderung nach der Bérûcksichtigung berufsbedingter Kinderbetreüungskösten im Steuerrecht 

• Tagung zur «Ausserhäuslichen Kinderbetreuung» . 

• Verschiedene Aktivitäten im Bereich der Wertschätzung der Häus- und Familienarbeit (Studien 
zur Wertschätzung der Hausarbeit und der monetären Bewertung von Haushaltsarbeit) sowie 
der freiyvilhgen und ehrenamtlichen Arbeit (Studie des BSF, und der Zürcher Frauenzentrale: 
«Unbezahlt und unbezahlbar») ' ^ . . • ^ 

• Forderung nach AHV-Gutschriften für freiwillige und ehrenamtliche.AI'beit (Eingabe des BSF 
an pariamentarische Kommissionen) , 

• etc. 

Derartige Bewusstseinsarbeit ist zweifellos dringend nötig und einer Umsetzung der Forde-
rungen auch zuträglich, bleibt aber de facto relativ unverbindlich für die politischen Ent-
scheidungsgremien. Im folgenden seien daher lediglich die konkretesten politischen Vorstôssè 
(va.. Volksinitiativen) aufgeführt, welche neben allgemeinen Forderungen auch entsprechende 
Modellvorstellungen beinhalten. ^ . ' . 

Neben den bereits in den einzelnen Abschriitten enA/ähnten Vorstössen (Motion Spoerry, 
Motion Brunner u.a.) finden sich nur wenigè korikrete politische Schritte in Richtung einer gros-
sen Umverteilung der Arbeit. Es gab verschiedene Vorstösse bezüglich einer Arbeitszeitreduktion 
(vgl. Tabelle 5). Es muss aber betont werden, dass eine massive Reduktiori der EnA/erbsarbeitszéit 
zwar eine notwendige Voraussetzung für eine Umverteilüng der Arbeit zwischen den Geschlech-
tern darstellt, diese jedoch keineswegs gewährleisten kann. Hierzu sind konkreter aüf dieses Ziel 
hin ausgerichtete Schritte nötig, diè bis anhin .grösstenteils noch ausstehen. Entsprechende Vor-
schläge sind meist jüngeren Datums und befinden sich.mehrheitlich hoch in der Vorbereitungs-
phase. . 

In den 70er und 80er Jahren wurde insgesamt fünfmal'über Fragen der Arbeitszeitverkür-
zung abgestimmt. Dabei variierten die Möglichkeiten der Arbeitszeitsenkung, die Trägerschaft 
unddieJa-Anteilé(VOX 19.89,'20): . . v 
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Tabelle 5: Volksabstimmungen zur Arbeitszeitverkürzung, 70er und 80er Jahre 

Abstimmungsdatum Variante Trägerschaft , Ja-Stimmen 

2.12.1976 40-Stunden-Wbche POCH •-22i Prozent 

26.2.1976 AHV-Alter 60 POCH 21 Prozent 

1,0.3.1985 Ferien-Initiative SGB/SPS 35 Prozent 

12.6.1987 AHV-Alter 60/62 POCH 25 Prozent 

4.12.1988 40-Stunden-Woche SGB 34 Prozent 

In allen Fällen wurden die Vorlagen nicht nur vom Souverän, sondern auch vori Bundesrat 
und Pariament abgelehnt. Dabei wurde höchstens die kleine Umverteilung der Arbeit angestrebt 
(«Voraussetzungen für die Vollbeschäftigung», Abstimmungstext der.SBG-lnitiätive für die 40; ' 
Stunden-Wochè), primär jedoch die Beteiligung der Lohnabhängigen am Produktivitätszuwachs 
dijrch eine Vermehrung der Freizeit. Laut der Analyse der Schweizerischen Gesellschaft für prak-
tische Sozialforschung (GfS) finden sich in sämtlichen,Fällen ähnliche Konfliktlinien, sowohl 
bèzûgiich der regionalen Streuung wie hinsichtlich der politischen und gesellschaftlicher! Merk-
malsgruppen. Der Ja-Stimmen-Anteil ist jeweils im Tessin am höchsten, gefolgt von der f ranzösi-
schen und der deutschen Schweiz; letztere wies stets die höchste Ablehnungsquote auf. Die Linke 
ist das vorrangige Potential dér Voriagen zur Arbeitszeitverkürzung, während das bürgeriiche 
Lager zu den Gegnern zählt, genau wie Landwirte ünd SelbständigenA/erbende. (Quantitativ aus-
schlaggebend jedoch war - nach der VOX-Analyse - jedesmal ,die Ablehnung durch die Nicht-
EnA/erbstätigen, va: die Rentnerinnen und Rentner , 

Es ist denkbar, dass ein zukünftiger Verstoss, welcher korikret die Förderung der grossen 
Umverteilung der Arbeit zurri Ziel hat, in denWählerschaft zu einer anderen Stimmverteilung führt, 
potentiell also eine grössere Chance zur Annahme hat - immerhin vyären die Frauen (zumindest 
theoretisch) in der Lage, einen solchen Abstimmungserfolg «im Alleingang» herbeizuführen. Hier-
bei wäre unbedingtauf die bisherigen Erfahrungen Rücksicht zu nehmen: Rentnerinnen und Rent-
ner dürften keinesfalls unter deV neueri Organisation des Arbeitsmarktes zu leiden haben. 

Die Grünen lancierten 1994 die Tandeminitiative für ein flexibles Rentenalter und die lang-
fristige Finanzierung der AHV über eine Besteuerung der Energie statt der Arbeit. Die vor-
geschlagenen Verfässungstexte lauteri wie folgt:; 

Art. 32quater Abs. 8 (neu) 
Altersrenten werden ab dem vollendeten 62. Altersjahr gewährt. Bei Erwerbs-
tätigkeit nach dem vollendeten 62. Altersjahr legt das Gesetz fest, wann der 
Anspruch ohne die Bedingung der Erwerbsaufgabe entsteht, und regelt den Teil-
anspruch auf Renten bei teilweiser Erwerbsaufgabe. Es kann die Altersgrenzen her-
absetzen urid unter bestimmten Bedingungen einen Vorbezüg vorsehen. 

Art. 41 quater (neu) 
Der Bund erhebt >ur teilweisen oder vollständigen Finanzierung der Sozialversi-
cherungen eine Steüer aüf nicht erneuerbare Energieträger und auf Elektrizität von 
Wasserkraftwerken mit mehr als 1 Megawatt Leistüng. 

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden vvie folgt ergänzt: 

Art. 24 (neu) 
1 Bei einer Herabsetzung des Rentenalters werden mit dem Erlös der Energie-

steuer nach Artikel 41qüater die entstehenden Mehrkosten gedeckt. 
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2 Der Erlös der Energiesteuer wird darüber hinaus zur sozialverträglichen Reduk-
tion der Beiträge der Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber/innen für AHV, IV, EO 
und ALV sowie der Beiträge der Selbständigerwerbendeh für AHV, IVündEO ver-
wendet. Nichterwerbstätige, die ein im Gesetz bestimmtes Mindesteinkommen 
nicht erreichen, erhalten im Umfang der durchschnittlichen energiesteuerbe-
dingten Mehrbelastung eine Steuerrückerstattung. 

3 Die Energiésteuer wird in regelmässigen; voraussehbaren Schritten eingeführt. 
Das Gesetz kann für Härtefälle befristete Steuererleichterungen vorsehen. 

Die Tandeminitiative verfolgt das Ziel, die mit der 10: AHV-Revision einhergehende Erhö-
hung des Rentenalters rückgängig zu machen, ohne die grossen sozialen Verbesserungen der 
Revision zu gefährden, welche va. den Frauen und den Rentnerinnen mit kleinerem Einkommen 
zugute kommen (Splitting, Betreuungs- und Erziehungsgutschrift, verbesserte Rentenformel, 
Vorbezugsrecht). Einen direkten Beitrag zur grossen Umverteilung der Arbeit vermag allerdings 
auch diese Vorlage nicht zu leisten. 

Zur Zeit befinden sich zudenri yerschiedene Initiativprojekte in Vorbereitung: Die Gesellschaft 
für gerechte Arbeitsverteilung (GeGAV) hat eine Volksinitiative zur Arbeitsverteilung ausgearbei-
tet. Der Initiativtext ist bereits bei der Bundeskanzlei deponiert. Die Unterschriftensammlung soll 
im Sommer 1997 beginnen. Der vorgeschlagene Verfassungstext lautet wie folgt: 

BV Art. 34octies: Arbeitsverteilung 

Der Bund trifft Vorkehrungen, damit 

a) alle Frauen und Männer im erwerbsfähigeri Alter ihren Unterhalt durch be-
zahlte Arbeit zu angemessenen Bedingungen bestreiten können - nötigenfalls 
unter Verkürzung der Arbeitszeiten; 

b) eine gleichberechtigte Verteilung der gesellschaftlich notwendigen Nicht-
erwerbsarbeit sowie von Diensten im Interesse der Allgemeinheit zwischen den 
Geschlechtern ohne soziale und berufliche Benachteiligung möglich ist; 

I i . ' , 

c) allen Menschen im erwerbsfähigen Alter eine angemessene berufliche Weiter-
bildung oder Umschulung ermöglicht wird. 

Die Initiative würde eine verfassungsmässige Grundlage für eine Umverteilung liefern, an 
die konkretere Vorschläge anknüpfen können. 

. Die Initiative wird ideell von der SPS unterstützt, welche jedoch auch éin eigenes Initiativ-
projekt verfolgt, nämlich eine «Volksinitiative gegen (Jugend-)Arbeitslosigkeit». Unter diesem Titel 
wird eine flexible Implementierung der grossen und kleinen Verteilung der EnA/erbsarbeitszeiten 
angestrebt. Die inhaltliche Stossrichtung des Vorhabens wird vvie folgt beschrieben (SPS 1995b): 

«Wenn mehr als SO'OOO Menschen in der Schweiz arbeitslos sind, können 
Lohnabhängige über 60 Jahreri auf Kosten der Arbeitslosenversicherung in den vor-
zeitigen Ruhestand treten. 

Diese Massnahme wird durch jene Unternehmen finanziert, welche im vor-
angegangenen Jahr die Arbeitszeiten nicht durchschnittlich um mindestens eine 
ha/be Stunde pro Woche und Lohnabhängigen gesenkt haben. Der Bund erlässt Be-
stimmungen gegen den Missbrauch. 
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Der Bund sorgt füi" die Bereitstellung einer genügenden Zahl von Lehrstellen und 
Ausbildungsplätzen. Zu diesem Zweck kann er einen Lastenausgleich zwischen 
Branchen uhd Betrieben, welche unterschiedlich viele Lehrstellen und Ausbil-
dungsplätze zur Verfügungstellen, einführen. 

Der Bundesrat regelt bis zum Inkrafttreten eines Gesetzes den vorzeitigen Ruhe-
stand auf dem Verordnungsweg. Er kann die getroffene Regelung.auf Selbständig-
erwerbende ausdehnen. » 

Im Rahmen der Evaluation verschiedener Möglichkeiten präsentierte die paritätische Ar-
beitsgruppe SPS/SGB im April 1996 ein «Modul-Papier» (SPS 1996), in dem die möglichen 
Bestandteiîe des Initiativprojekts vorgestellt wurden. Es werden an dieser Stelle nur jene Module 
ausführlicher dargestellt, welche relativ direkt die «grosse» Umverteilung betreffen. 

Modul A) Übersturidenabbau 

«Textvorschläg: Überstunden, die 5% der Jahresarbeitszeit einer vollen Stelle 
überschreiten, sind nur durch Freizeit abzugelten.» (SPS 1996, 2) 

Modul B) Teilzèitarbeit 

«Die Teilzeitarbeit und die Stellenteilurig werden vom Bund gefördert. Dabei sind 
verschiedene Modelle réâlisierbar, die je nach Branche ausgestaltet werden. Als 
Lenkungsinstrument ist eine Abgabe auf der Lohnsumme vorgesehen, die an jene 
Betriebe zurückerstattet wird, welche Teilzeitstellen bereitstellen. 

(...) Denkbar ist auch ein simpler Steuerabzug oder eine Differenzierung der 
Direktbeiträge an die ALV. Gegen Lohndurnping bei Tieflohnjobs soll der Bundes-
rat Mindeststandards (Mindestlöhne) erlassen.» (ebd., 3) 

Modul D) Grosse Umverteilung der Arbeit 

«Die sogenannte Tandem-Initiative «Zusammen arbeiten» ist ein Resultat der SP-
Arbeitsgruppe, die sich mit der Verteilung der Arbeit auf Frauen und Männer be-
fasste^ (...) Der Bundsoll die schrittweise Reduktion der Erwerbsarbeit bis auf 30 Wo-
chenstunden mittels einer Lenkungsabgabe fördern. Gleichzeitig soll niit einer 
Lenkungsäbgabe die Hausarbeit auf die erwachsenen Partner verteilt werden. 

Textvorschlag: a) Bezahlte Arbeit für alle 

7. Der ßund trifft Massnahmen mit dem Ziel, dass alle arbeitsfähigen Frauen und 
Männer, die weder in Ausbildung noch im Rentenalter stehen, ihren Lebens-
unterhalt durch Erwerbsarbeit verdienen können. 

2. Zu diesem Zweck erhebt der Bund eirie Lenkungsabgabe proportional zu deren 
Lohnsumme. Diese Mittel werden den Betrieben nach Massgabe der betrieblich 
verwirklichten Arbeitszeitverkürzung vollumfänglich zurückerstattet. Der Bund 
erlässt Bestimmungen gegen den Missbrauch. 

3. Die Lenkungsabgabe läuft aus, wenn die gesamtwirtschaftliche durch-
schnittliche Wochenarbeitszeit 30 Stunden erreicht hat. (..) 
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b). Alle für unbezahlte Arbeit , 

1. Der Bund trifft Massnahmen zur Förderung der gleichmässigen Übernahme von 
Haus- und Betreuungsarbeit durch Männer und Frauen. 

2. Zu diesem Zweck erhebt er einen Zuschlag'zur direkten Bundessteuer Diese Mit-
tel werden vollumfänglich denjenigen Haushalten zurückerstattet, deren er-
wachsehe Mitglieder die bezahlte und unbezahlte Arbeit gleichmässig unter sich. 
aufteilen. Der Bund erlässt Bestimmungen gegen den Missbrauch. (...)» (ebd., 5) 

Modul E) Kinderfreundliche Arbeitszeitverkürzung 

«Textvorschlag: Initiative zur kinderfreundlichen Arbeitszeitverkürzung 

1. Wenn in der Schweiz mehr als SO'OOO Menschen als arbeitslos registriert sind, 
können Arbeitnehmende mit Kindern unter 5 Jahren ihre Erwerbsarbeit auf bis 
zu 20 Wochenstunden auf Kosten der Arbeitslosenversicherung reduzieren. Die 
Arbeitslosenversicherung kompensiert nach Massgabe der Lohnhöhe und der 
Aufteilung der Ervyerbsarbeit zwischen den Elterri zwischen 50 bis 100 Prozent 
des Lohnausfalls. 

2. Diese Massnahme wird durch jene Unternehmen finanziert, welche überdurch-
schnittlich lange Arbeitszeiten aufweisen und. die Arbéitszeiten im vorange-
gangenen Jahr nicht durchschnittlich um mindestens éine halbe Stunde pro Wo-
che und arbeitnehmende Person geserikt haben. Der ßund erlässt Bestimrnungen 
gegen den Missbrauch.» (ebd., 6) !̂  

Modul F) Genfer Vorschlag (Ziel: 32-Stundenwöche) 

Modul G) SGB-Vorschlag(Schrittweise Reduktion auf 37-Stundenwoché) 

Modul H) GeGAV-lnitiative (siehe oben)' 

Diese Vorschläge.befindet sich momentan in der Vèrnehnrilassùng. Für die weitere Diskus-
sion soll die Zahl der Projekte auf maximal drei reduziert-werden, wobei die aktive Bekämpfung 
der Jugendarbeitslosigkeit Bestandteil der zu verfolgenden Vorschläge bleiben muss. Die Ent-
scheidung über eine allfällige Lancierung sowie dèn Zeitpunkt wird am nächsteri Parteitag im Früh-
jahr 1997 getroffen. ' 

Auch der SCäB plant parallel zu den Verhandlungen in einzelnen Branchen eine «Volks-
initiatiye zur Reduzierung und Flexibilisierung der Arbeitszeit» • die momentan in den einzelnen 
Gewerkschaften diskutiert wird. Im Entwurf heisst es u.a. : «Die Arbeitszeitverkürzung.darf keine 
Lohnkürzungen zur Folge haben.» jrotzderr\)N\rd als Variante vorgeschlagen, diese.Forderung auf 
jene Arbeitnehmenden zu beschränken, diè weniger als der Durchschnitt verdienèn (d.h. weni-
ger als 4800 Franken). Der Entwurf der SG.B sieht vor, die gesetzliche Arbeitszeit auf 37 Stünden 
zu senken, wobei eine noch nicht näher bestimmte Anzahl von Überstunden rinöglich bliebe. Die 
Sozialpärtner könnten ausserdem auch flexiblere Arbeitszeiten vereinbaren, jedoch unter Einhal-
tung der 37 Stunden im Jahresmittel. Die Finanzierung der Arbeitszeitverkürzung soll aus dem 
kontinuieriichen Produktivitätsfortschritt erfolgen, der - wie der SGB betont - auch den Arbeit-
nehmenden zugüte kommen müsse. Die SGB-lriitiative wird frühestens iri der zweiten Hälfte Î 997 
lanciert werderi (Tagesanzeiger, 9. Januar 1997,1 und 11). -
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5. Offene Fragen und Probleme 
Wie bereits mehrfach enA/ähnt, handelt sich bei den Vorschlägen zur Umverteilung von Ar-

beit grösstenteils uhn höchstens lose zusammenhängende Kataloge von Einzelforderungen, nicht 
aber um integrierte Konzepte, die spezifisch auf diese Problematik hin entwickelt worden sind. 
Die Wechselwirkungen der einzelnen Vorschläge bleiben weitgehend unbeachtet. Diese man-
gelnde Integration gilt es bei der abschliessenden Diskussion der wichtigsten offenen Fragen und 
Probleme der erhobenen Forderungen zu bedenken. Aus Frauensicht zèntral ist sicher die Tatsa-
che, dass die Umverteilungsfrage bei vielen nicht im Kontext von Gleichstellung sondern anderer 
prioritärer Ziele steht (5.1.). Weil Umverteilung von Arbeit oft sozusagen «nebenher» läuft, wer-
den die entsprechenden Forderungen zu wenig detailliert ausgearbeitet (5.2.). Besonders unter-
belichtet bleibt dabei neben der privaten Reproduktionsarbeit der Bereich der öffentlichen 
Nichterwerbsarbeit, in dem die Diskussion vorwiegend von Wurischdenken geprägt ist (5.3.). Die 
Umverteilungsdiskussion wird auf der Basis der impliziten Annahme vom «Ende der Arbeitsge-
sellschäft» geführt. Denkt man die Konzepte konsequent zu Ende, müsste man allerdings eher 
von einer Ausweitung der Arbeitsgesellschaft sprechen (5.4). 

5.1. G e s c h l e c h t e r v e r h ä l t h i s se u n d U m v e r t e i l u n g 
. Untersucht man die Begründungen, die für eine Umverteilung von Arbeit geliefert werden, 

zeigt sich, dass die Umverteilung zwischen den Geschlechtern gerade in den Kreisen, die sich.aktu-
ell am intensivsten mit einem grundlegenden Wandel der Arbeitsgesellschaft befassen, ein 
«Anhängsel» ariderer Ziele ist (vgl. 2.2.). Im Vordergrund stehen die Problème Erwerbslosigkeit 
(va. für die Gewerkschaften) oder auch eine ökologische Neuorientierung der Gesellschaft (z.B. 
bei Hans Ruh). Wie so oft wird damit die «Frauenfrage» zur untergeordneten Nebensache - mit 
entprechenden Konsequenzen für die aus diesen Zielen abgeleiteten Forderungen. Dies gilt nicht 
für den momentan am weitesten ausgearbeiteten Vorschlag zur Umverteilung, das SPS-Modell 
der doppelten 25-Stunden-Woche. Umgekehrt bleiben allerdings bei den Frauenverbänden, die 
die Gleichstellung der Geschlechter'ins Zentrunri stellen, volkswirtschaftliche Fragen wie EnA/erbs-
losigkeit oder weitergehende Überiegungen zur wirtschaftlichen Basis bzw. den Auswirkungen 
der von ihnen erhobenen Forderungen weitgehend ausgeblendet. 

Dass die Gleichstellung der Geschlechter nur ein Anhängsel anderer Prioritäten ist, äussert 
sich zuriächst einmal darin, dass die Umverteilung der NichtenA/erbsarbeit als quasi automatische 
Folge einer allgemeinen Arbeitszeitreduktion beträchtet wird: Wenn die Männer erst einmal weni-
ger Zeit f ür Ervverbsarbeit aufwènden müssen, werden sie sich automatisch äuch mehr an Haus-
und Familienarbeit beteiligen. Dass dem nicht so ist, zeigt jede,Befragung zur Arbeitsteilung in 
Familien und jede Zeitbudgetstudie. Konsequenz dieser vereinfachenden, ja naiven Unterstellung 
ist der wohl gravierendste Mangel der bisherigen Umverteilungsdiskussion: Es werden - mit Aus-
nahme des SPS-Modells - keine spezifischen Mechanismen entwickelt, die aktiv auf eine Gleich- ' 
Verteilung der privaten Reproduktionsarbeit zwischen den Geschlechtern hinwirken könnten. Die 
Vorschläge bewegen sich auf der unverbindlichen Ebene der Bewusstseinsbildurig bzw. auf der 
Ebene der Beseitigung von Hindernissen. Als einziger Vorschlag eines Anreizsystems steht somit 
bis jetzt der Arbeitsmixbonus der SPS im Raum. Der Arbeitsmixbonus wirkt auf den ersten Blick 

, bestechend einfach und einleuchtend; das Modell hat zudem den Vorzug, mit einem zweiten Me-
chanismus zur Steuerung des Angebots an kurzen EnA/erbsarbeitszeiten gekoppelt zu sein, sich 
also nicht einseitig auf die Ebene der individuellen Nachfrage nach kürzeren Arbeitszeiten zu 
beschränken. Doch aüch der Arbeitsmixbonus ist mit eiriigen Problemen behaftet.'' 

38 Bei den Gewerkschaftsfrauen ist die Geschlechterfrage ebenfalls zentral; ihre Forderungen sind denn auch radikaler als die-
jenigen der jeweiligen Gewerkschaften. 

39 Zur Kritik arri Erwerbsarbeitsbonus vgl. 3.2.2. 
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Arbeitsmixbonus 
Damit der Arbeitsmixbonus funktionieren kann, muss die Familie bzw. ein Paar als eine Ein-

heit mit übereinstimmenden Interessen gesehen werden. Eine solche Annahme wurde lange in 
der traditionellen Familiensoziologie gepflegt und unteriiegt aucfi den ökonomischen Familien-
modèllen, die von einer gemeinsamen «Nutzenfunktion» ausgehen. Die Frauenforschung hat 
gezeigt, dass diese Annahme nicht haltbar ist, sondern innerhalb dèr Fariiilie Interessenkonflikte 
bèstehen - und Konflikte um die Arbeitsteilung sind ja gerade der Ausgangspunkt der Debatte 
um eine Umvertéilung dèr Reproduktionsarbeit. Das doch sehr optimistisch harmonische Famili-
enbild des SPS-Modells zeigt sich deutlich in einem der drei Rechenbeispiele zur Funktiorisweise 
des Bonus (SPS 1995a, 39): 

«Beispiel: Ein Paar in günstigen finanziellen Verhältnissen, Mann vollzeit, Frau teil-
zeiterwerbstätig: 

Situation vorher: 
• Erwerbseinkommen Mann (40 Std./Woçhé) Fr Z'OOO 
• Ervyerbseinkommen Frau (30 Std./Woche) Fr 3'000 
• Gesamieh/verbseinkommen Fr lO'OOO 

Situation nachher: 
• Erwerbseinkommen Mann (30 Std./Woche) Fr 5'250 
• Erwerbseinkorhmen Frau (30 Std./Woche) Fr. 3'000 
• Arbeitsmixbonus (2 mal 600.—) Fr 7'200 
• Gesamteirikommen Fr 9'450 

(geringfügige Einbussé gegenüber vorher)» 

In diesem Beispiel veriiert der Mann 1750 Franken EnA/erbseinkommen; nach Bezug des 
Arbeitsmixbonus immer noch 1 ' 150 Franken. Die Frau gewinnt 600 Franken dazLi. Als Familie büs-
sen sie insgesamt immer noch 550 Franken ein. Selbst wenn mahannimmt, dass die Familie äls. 
Ganze zu einem Einkommensverzicht in dieser Grössenordnung bereit ist, kann man doch daran 
zweifeln, ob der Mann als Individuum freiwillig auf eine so radikale Umverteilung innerhalb der 
Partnerschaft eingeht. Denn im Austäusch fürden Einkommensveriust gewinnt er nicht Freizeit 
hinzu - ein beliebtes Argument für partiellen Lohnverzicht bei Arbeitszeitverkürzungen-, son-
dern nur eine-andere (gesellschaftlich wenig geschätzte) Art von Arbeit: Haus- und Familienar-
beit anstatt seirier beruflichen Tätigkeit. In diesem Beispiel ist also kaum einzusehen, inwiefern 
der Arbeitsmixbonus ein wirksamerer Anreiz zu einer Verhaltensänderung des Mannes sein soll 
als.die pure Überzeugungskraft von Gerechtigkeitsargumenten. Die implizite Annahme der 
gleichgerichteten Interessen unterschlägt die Machtfrage zwischen den Geschlechtern (vgl. 
unten). ' . . -

Ein zweites Problem des Arbeitsmixbonus besteht auf der Verfahrensebene darin, dass die 
Familie sozusagen eine «black box» bildet. Kriterium für die Bonusberechtigung ist der Umfang 
der EnA/erbsarbeit der (Ehe-)Partrier und die Existenz von Kindern unter 16 Jahreri. Die Annähme 
ist die, dass Paare, die beide Teilzeit arbeiten, sich auch tatsächlich die-Haus- und Fämilienarbeit 
aufteilen. Dies muss nicht zvvingend der Fall sein. Die faktische Arbeitsteilung kann jedoch mit 
vernünftigem Aufwand und unter Wahrung der persönlichen Freiheit dei- Bürgerinnen und Bür--
ger nicht überprüft werden, was auch der SPS-Arbeitsgruppe durchaus bewusst ist (SPS 1995a, 
38). Dieses Argument trifft allerdings nicht nur den Arbeitsmixbonus, sondern jeden Mechanis-
mus, der in die Privatsphäre der Familie eingreift: Eirie echte Kontrolle von aussenjst schwer mög-
lich und wohl aüch nicht wünschbar In dieser Hinsicht würde auch ein «Zwangsmechanismus», 
wie z.B. eine Neuformulierung der Pflichten der Ehepartner im Eherecht, die als Gedarikerispiél 
in einigen Dokumenten auftaucht, aber von keiner Organisation ernsthaft vertreten wird, nicht 
weiterführen. Wenn, wie beim Arbeitsrtiixbonus, staatliche Zahlungen ins Spiel kommen, wii-d 
sich die Kontrollfrage allerdings nicht ganz umgehen lassen (vgl. 5.2.). 
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Wie bei der Vorstellung des Arbeitsmixbonus bereits bemerkt (vgl.:3.5.2.), wird auch hier 
vor allem vori Erziehungs- und Betreuungsarbeit gesprochen, und innerhalb der Kernfämilie kann 
nur Betreuungsarbeit mit einem Bonus entschädigt werden. Sowohl bei Paaren ohne Kinder wie 
bei Paaren mit Kindern kann die materielle Hausarbeit weiterhin einseitig der Frau angelastet wer-
den. Für erstere gibt es keinen vergleichbaren Anreizmechanismus zur Aufteilung der Hausarbeit, 
für letztere reichen Teilzeitarbeit und Existenz von Kindern für eine Bezugsberechtigung aus. Da 
empirisch gesehen nicht nur der Zeitaufwand für private Repröduktionsarbeit, sondern auch die 
Aufgabenzuteilung im Haushalt geschlechtsspezifisch ist (vgl. Berk 1985) und Männer eher bei 
der Kinderbetreuüng helfen als z.B. beim Putzen, ist eine weitere Ungleichheit der Lasten sogar 
sehr wahrscheinlich.'" Auch dieser Einyvand bezieht sich nicht allein auf den Arbeitsmixbonus, son-
dern betrifft auch andere momentan aktuelle Formen der Forderüng nach rhaterieller Honorie-
rung von Familienarbeit. Unserer Ansicht nach findet hier ein gefähriicher Rückschritt in der Dis-
kussion um die unbezahlte Arbeit von Frauen statt. Nachdem die feministische Kontroverse um 
die Hausarbeit in den 70er und fî ühen 80er Jahren die Hausarbeit klar und deutlich als Arbeit 
sichtbar gemacht hat, trägt die Fokussierung auf «höhenA/ertige» Erziehungs- und Betreuungs-
arbeit in der gegenwärtigen Debatte dazu bei, einen (Gross-)Teil der privaten Repröduktionsar-
beit wieder zum Verschwinden zu bringen. Kinderbetreuung wird offensichtlich für diskussions-
würdiger und «salonfähiger» gehalten als Waschen, Putzen, Kochen. Die simple Forderung, jede 
erwachsene Person könne und solle die anfallende materielle Hausarbeit selbst erledigen, hilft 
hier sicher nicht weiter. . 
t • ! . • • . 

Mascha Madörin (1996, 139) weist noch auf eine weitere grundsätzliche Gefähr hin, näm-
lich die «staatliche Verpflichtung zu Arbeit ohne Lohn». Sie sieht den Arbeitsmixbonus im Umfeld 
der Tendenz, Sozialleistungen wie z.B. Arbeitslosenhilfe oder Fürsorgeunterstützung zunehmend 
an Leistungen für die Gemeinschaft zu knüpfen. Diese Gegenleistungen stellen èin sehr unglei-
ches Tauschverhältnis dar: Arbeit wird nicht zu marktüblichen Preisen eritlöhnt, sondern nur durch 
(minimale) Lebensunterhaltskosten abgegolten. Mit einem Arbeitsmixbonus würde ebenfalls, so 
die Kritik von Madörin, die Aufstockung des Einkommens an Leistungen im NichtenA/erbsbereich 
gekoppelt. Dèr Arbeitsmixbonus wäre nur ein Beitrag an die «Subsistenzkapitalkosten» (ebd., 
138), d.h. an die Kosten für die Produktionsmittel im Häushalt wie Nahrurigsmittel, Obdach etc., 
also an den Unterhalt, entspräche aber nicht einer Bezahlung der «Sub'sistenzarbeitskosten» 
(ebd.), d.h. der Kosten für die Arbeitskraft! Die Arbeitsleistung, die heute ganz ohne Lohn 
erbracht wird, wäre auch mit einem Bonus von 600 Franken (bzw. 1 '200 Franken bei einem Paar) 
unterbezahlt. Diese Kritik ist sicher bedenkenswert. Allerdings ist der Arbeitsmixbonus wohl nicht 
so direkt mit den von Madörin enA/ähnten Leistungen (Arbeitslosenhilfe, Fürsorge, Erziehungs-
gelder o.ä.) zu vergléichen, denn das Modell geht von einer freien Wahl aus und weridet sich nicht 

. in erster Linie an Personen in einer prekären finanziellen Lage. Familien können sich weiterhin für 
eine traditionelle Arbeitsteilung oder für eine «Doppelverdiener»-Partnerschaft mit teilwéiser 
Externalisierung von Haus- und Familienarbeit entscheiden."' Nicht von der Hand zu weisen wäre 
die Gefahr der zwangsweisen Koppelurig von NichtenA/erbsarbeit und «Überlebenspauschalen» 
(ebd. 140), vvenn zusätzlich die Kritik von Serge Gaillard am EnA/erbsarbeitsbönus zutreffen würde 
(vgl. 3.2.2.): Wenn dieser Bonüs dazu führen würde, dass vor allem bei den schlecht bezahlten 
Arbeitsplätzen mit anspruchslosen Tätigkeiten die Arbeitszeit reduziert würde. In diesem Falle 
könnten die Betroffenen tatsächlich vor der «Wahl» stehen, sich einen Zweitjob zu süchen oder 
ihr niedriges Einkommen mit dem Arbeitsmixbonus aufzubessern. 

40 Ganz abgesehen davon, dass die Verantyvortung für die Organisation des Haushaltes u.U. ebenfalls weiterhin bei der Frau 
bleiben kann. 

41 In diesem Zusammenhang ist eher auf die Gefahr einer Zunahme von Einkommensungleichheit hinzuweisen. Wenn die in-
dividuelle Wahlfreiheit weiterbesteht (was im SP-Modell selbstverständlich der Fall ist, ebenso bei Verfechtern individueller 
Arbeitszeitreduktionen wie den Grünen oder den bürgerlichen Parteien), wächst das Gefälle zwischen Singles/Familien, die 
insgesamt mehr Erwerbsarbeit leisten (und für̂  Haus- und Familienarbeit bezahlte externe Dienste in Anspruch nehmen, 
z.B. eine Putzfrau oder eine Kinderkrippe) und Familien, die eine egalitäre Arbeitsteilung praktizieren. 
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Arbeitsteilung, Ungleichheft und Geschlechterdifferenz 
Dass die Gleichstellung der.Geschlechter oft nicht das primäre Ziel der Umverteilungskon-

zepte ist, äussert sich auch-darin, dass den ungleichen Machtverhâltnisséri zwischen Mann und 
Frau zu wenig Beachtung geschenkt und die Komplexität der Geschlechterbeziehungen nicht 
angemessen rèflektiert wird. Eine radikale Veränderung der Arbeitsteilung im Arbeitsmarkt und 
in der unbezahlten Arbeit käme einer Revolution der Geschlechten/erhältnisse gleich: Sie tangiert 
sowohl die Ungleichheit zwischen Frau und Mann wie die (jeschlechterd/^erenz als solche. 
Arbeitsteilung ist ein soziales Tauschverhältnis, beruhend auf Kooperation und gegenseitiger Ab-
hängigkeit. Im Gegensatz zum ökonomischen Tausch, bei dem eine Leistung eine genau spezifi-
zierte und durchsetzbare Gegenleistung auslöst, erzeügt der soziale Tausch eine diffuse Schuld, 
die zu einem unbestimniten Zeitpunkt eingelöst werden muss. In einem ungleichen Tauschver-
hältnis, in däs die eine Seite kontinuierlich mehr gesellschaftlich hochbewertete Ressourcen ein-
bringt (in unserer Gesellschaft: Geld), die'der anderen Seite nicht zur Verfügung stehen, löst diese 
ihre diffuse Schuldverpflichtung mit Entgegenkommen und Unterwerfung ein (vgl. Chafetz 
1990). Die traditionelle Arbeitsteilung mit dem Mann als « Ernährer» und der Fraüals unbezahlter 
Arbeitskraft in der Familie stéllt ein solches Machtungleichgewicht her, das auch in der «moder-
neren» Variante, in der die Frau Teilzeit erwerbstätig ist und imnier noch bedeutend weniger Res-
sourcen einbringt, nicht völlig aufgelöst werden kann. Die Frau «bezahlt» folglich auch mit ihrer 
Arbeit im Haushalt. Eine Gleichverteilung der Erträge auf dem Arbejtsmarkt ist damit Vorausset-
zung für ein gleichgewichtige Arbeitsteilung in der Familie. Solange die Gleichstellung aüf dem 
Arbeitsmarkt nicht venA/irklicht ist, läuft jede Massriahme zur materiellen oder immateriellen Auf-
wertung von Hausarbeit Gefahr, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung eher noch zu verfesti-
gen. Eine solche Umverteilung würde allerdings die Männer gleichzeitig ihren Machtvorsprung 
kosten. Dieser Punkt wird vor allem von jenen unterschlagen, die einfach än individuelle Beyvusst-
seinsveränderungen appellieren, bleibt aber auch bei einem Anrèizsystem wie dem SPS-Arbeits-
mixbonus ein grosses Problem. Sind 600 Franken tatsächlich eine Kompensation für die Aufgabe 
bequemer. Privilegien? -

Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in Beruf und Haushalt ist zudem ein wichtiger Me-
chanismus zur Auf rechterhaltuiig dér Geschlechterdifferenz als solcher Die Frauenforschung und 
mit ihr die Frauenbewegung gingen zum Verständnis der Geschlechterverhältnisse lange von der 
Unterscheidung zwischen dem biologischen Geschlecht (sex) und dem sozialen Geschlecht (gen-
der) aus: Das biologische Geschlecht wurde im Einklang mit dem Alltagsverständnis als gegeben 
und unveränderiich betrachtet,-während das soziale Geschlécht die je nach Gesellschaft 
unterschiedlichen Rollenerwartungen, Verhaltensweisen und sozialen Identitäten bezeichnete. In 
der neueren Geschlechterforschung wird diese Unterscheidung aus verschiedenen Gründen in 
Frage gestellt: Nun wird auch die Tatsache, dass wir zwei und nur zwei Geschlechter unterschei-
den und die Geschlechterdifferenz gerade ari körperiichen Merkmalen «ablesen», als eine kultu-
rell geformte Konvention betrachtet."^ Geschlechtszugehörigkeit wird als kulturell enA/örbene Ver-
haltensform aufgefasst; sie muss in sozialen Situationen, in der Begegnung mit anderen, 
wechselseitig dargestellt und zugewiesen werden. Menschen «haben» nicht einfach ein 
Geschlecht, sondern stellen sich mit ihrem Körper (mit Blicken, Bewegungen, Sprache, Stimme, 
Kleidüng etc.) als Frauen oder Männer dar Als Geschlechtszeichen können u.a. auch die Tätig-
keiteri dienen, die eine Person ausübt. Arbeit - sowohl die bezahlte wie die unbezahlte - ist eine 
zentrale Arena der Geschlechtsda.rstellung und -Zuweisung. Die Ségrégation des Arbeitsmarkts, 
also die weitgehende Trennung in weibliche'und männliche Arbeitsbereiche, trägt dazu bei, die 
Geschlechterdifferenz zu akzentuieren und als «natüriich» erscheinen-zu lassen: Wenn ein 
bestimmter Beruf nur von Frauen bzw. nur von Männern.ausgeübt wird, scheint sich dies mit einer 
grundlegenden Differenz zwischen den Geschlechtern erklären zu lassen. Frauen «sind» eben 
anders und interessieren sich deshalb «naturgemäss» für anderes als Männer Weil Ségrégation 
immer auch mit Hierarchie verbunden ist, erscheint so auch diese Ungleichheit zwischen den 

42 Vgl. zür Entwicklung des Geschlechterbegriffs in der Frauenforschung ausführlicher Heintz 1993. 
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Geschlechtern durch ihr je anderes «Wesen» legitimiert (vgl. Heintz et al. 1997). Ähnlich verhält 
es sich mit der rigiden geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung im Haushalt. In der Hausarbeit wer-
den nicht nur Güter und Dienstleistungen produziert, sondern auch Geschlechtszugehörigkeit 
(Berk 1985). 

«Im Haushalt gélingt es Männern durch die systematische Pflege von kleinen prak-
tischen Idiotien (Formen des «Arbeitsunvermögens» gewissermassen) bestimmte 
Tätigkeiten, weiblich zu konnotieren und durch ihre Behandlung als «wesens-
fremde» Arbeit auch eirie männliche Essenz darzustellen^ Die triviale Vermeidung 
bestimmter Hausarbeiten stellt so in einem Zug Mann-Sein, Männlichkeit, Weib-
lichkeit bestimmter Tätigkeiten und eine Ungleichheit der Arbeitsverteilung her.» 
(Hirschäuer 1994, 689) 

Diese enge Verknüpfung von Arbeit, Reproduktion der Geschlechterdifferenz, und Un-
gleichheit zwischen den Geschlechtern ist es, was die Umverteilung von Arbeit zu einem so 
schwierigen Unterfangen macht. Es geht dabei eben nicht nur um die Arbeitsbelastung an sich 
oder um diè Frage, ob Männer nicht auch Spass am Kochen und Waschen haben könnten, son-
dern auch um die Aufrechterhaltung der Geschlechterdifferenz und -hiérarchie. Die förtwährende 
Unterscheidung der Menschen in zwei Geschlechter ist eine fündamentale Voraussetzung für 
Ungleichheit. Damit eine Hierarchie zwischen Männern und Frauen bestehen kann, müssen sie 
erst einmal und immer wieder unterscheidbar sein. 

Egalitäts- versus Differenzmodell der Gleichstellung 
Angesichts der ko'mplexen Verschränkung von Arbeit und Geschlecht lassen sich nicht nur 

Zweifel am Interesse der Männer an einer echten Umverteilung anmelden. Es,fragt sich auch, 
inwiefern die Frauen für radikale Umverteilung zu gewinnen sind. Inwiefern entspricht dem 
«objektiven» Interesse der Frauen an einer Umverteilung von Arbeit auch der subjektive Wunsch 
danach? Diese unbequeme, aber zentrale Fragèwird in den meisten Konzepten praktisch ausge-
blendet bzw. mit Appellen an Bevvusstseinsänderungen zugedeckt. Die Wünschbarkeit von 
Umverteilung für Frauen wird diskussionslos als evident gesetzt - überzeugt werden müssen in 
dieser Logik vor allem die Männer bzw. die Arbeitgeber, die die EnA/erbsarbeitszeit yerkürzen sol-
len. Eine umwälzende Neuverteilung von Arbeit würde für viele Frauen allerdings eine ebenso 
grosse Ümorientierung bedeuten wie für Männer, und auch sie sind mit den oben skizzierten Fra-
gen der Aufrechterhaltung der Geschlechtsidentität konfrontiert. Konsequent zu Ende gedacht, 
führt die Abschaffung der «Ernährerehe», die sich bei einer egalitären Verteilung von Arbeit und 
Einkommen ergibt, natüriich auch zur Abschaffung der Option «Hausfrau» (vgl. 5.4.) - ejner 
Option, die heute in der Schweiz von èiner nicht zu unterschätzeriden Anzahl Fraüen (zumindest 
phasenweise) immer noch gelebt wird. Kampagnen zur Bewusstseinsänderung müssten sich 
sicher ebensosehr an Frauen richten wie an Männer - wenn auch mit anderen Inhalten! 

Modellen wie der doppelten 25-Stunden-Woche und Vorstellungen zur Gleichverteilu'ng 
von Arbeit liegt ein ausgeprägtes Egalitätsnhodell der Gleichstellurig zugrunde. Egalität nicht mehr 
im Sinne der Anpassung weiblicher Lebensläufe an diejenigen der Männer, wie es das liberale 
Gleichberechtigungsmodell vorsieht, sondern eine modifizierte, gewissermassen «androgyne» 
Variante mit «weiblichen» und «iTiânnlichen»'Elèmehten: Mit Erwerbs- und Familienlaufbahn. 
Dennoch sind solche Konzepte eine Absage.an das (vor allem in den 70er Jahren aufgekommene) 
Differenzmodell der Gleichberechtigung, das von einer «weiblichen Kultur» und einem spezifisch 
«weiblichen -Lebenszusariimenhang» ausgeht, die es zu entfalten und vor allem aufzuwerten, 
gelte. ' 

5.2. K o n k r e t i s i e r u n g s m ä n g e l 
Das Gruridproblem des Fehlens kohärenter Konzepte zur Umverteilung von Arbeit hat zur 

Folge, dass auch nur wenige Konkretisierungen bezüglich der praktischen Realisierung der zahl-
reichen disparaten Vorschläge bestehen. Dieser Mangel betrifft erstens die kosten (vgl. auch 3.7.), 
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zweitens die Organisation und Integration der zur Diskussion stehenden Umvèrteilungsmodelle, 
und schliesslich die konkreten Strategien der Umsetzung (Implementierung, Übergangsbestim-
mungen etc.). ' • . 

Zur Umverteilung der EnA/erbsarbeit existieren bezeichnénderweise die ausgereiftesten 
Vorstellungen, gefolgt von den Ideen zur Umverteilung deröffentlichen NichtenA/erbsarbeit (Frei-
wiiiigenarbeit). Am wènigsten konkret präsentieren sich die (wenigen) Vorschläge zu einer Umver-
teilung der privaten NichtenA/erbsarbeit (Haus- und Familienarbeit). Diese Rangfolge ist umso gra-
vierender, als die Haus- und Familienarbeit quantitativ ebenso bedeutend ist wie die EnA/erbsarbeit 
und die Arbeit in diesem Bereich ausserdem am einseitigsten verteilt ist. Im Rahmen der Zielset-
zung einer grossen Umverteilung der Arbeit müssten die Modelle aber genau hier ansetzen, da 
sonst die Gefahr besteht, dass Vorstösse in den anderen Arbeitsbereichen Strukturen schaffen 
(oder erhalten), die mit der paritätischen Verteilung der privaten NichtenA/erbsarbeit hur ungenü-
gend vereinbar sind. . 

Kosten-ZFinanzierunigsfräge . 
Wie bereits erwähnt, fehlen zuveriässige und seriöse Schâtzûngèn und Modellrechnungen 

zu der Frage, welche Kosten eine Umverteilung der Arbeit - je nach Konzept-verursachen würde. 
Unklar ist auch, ob und inwiefern allfälligen Mehrkosten tatsächlich Einsparungen in anderen 
Bereichen gegenüberstünden (z.B; eine Reduktion der Aufwendungen der ALV durch die poten-
tiell verringerte EhA/erbslösenquote bei einer Arbeitszeitreduktion). Dieser Unsicherheitsfaktor 
betrifft zwar alle Arbeitsbereiche, in besonderer Deütlicihkeit aber das Feld der priyaten und öffent-
lichen NichtenA/erbsarbeit. Zwei Gründe lassen sich dafür verantwortlich machen: Einerseits trägt 
selbstverständlich die ungenügende Datenlage zu Volumen und monetärem VVert von Nichter-
werbsarbeit zu diesem Missstand bei.-Zum anderen wird aus den Antworten in unserer Umfrage 
deutlich, dass sich die einzelnen Organisationen in ihren Überiegungen zumeist auf einen Arbeits-
bereich beschränken und die anderen mehr oder weriiger aussér acht lassen. So beschäftigen sich 
die Gewerkschaften primär mit der Umverteilung der EnA/erbsarbeit, während die bürgeriichen 
Frauenverbändeam Bereich der Freiwilligeriarbeit interessiert sind.' 

Obwohl also praktikable Lösungen nur von integralen Konzepten zur Verteilung sämtlicher 
in einer Gesellschaft anfallenden Arbeiten zu enA/arten sind, fehlen gerade die umfassenden 
Modelle, wèlche auch die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Bereichen berück-
sichtigen könnten. Ganzheitliche Konzepte finden sich noch am ehesten bei den Sozialethikern 
und in'der ökologisch orientierten Linken. Allerdings fehlt auch diesen Mpdellen die Detailarbeit. 
Es bleibt beispielsweise unklar, welche Auswirkungen ein obligatorischer Sozialdienst hätte. Spart 
er Arbeitskosten? Konkurrenziert er privatwirtschaftliche Arbeitsplätze und ti"ägt damit zu einem 
Lohnzerfall bei? Fördert er dadurch womöglich die Zuriahme der Erwerbslosigkeit und verursacht 
zusätzliche statt reduzierte Kosten? Besteht überhaupt ein Bedarf dafür? (vgl. 5.3.) Für die ver-
schiedenen Szenarien sind also unbedingt sorgfältige Kosten-Nutzen-Analysen anzustreben. 
Ohne eine fundierte Evaluation der Risiken ist än eine Umsetzung entsprechender Vorschläge 
nicht zu deriken. 

Die ungeklärte Kostenfrage ist va. auch ari das grundsätzliche und politisch heikle Problem 
der Einkommensumverteilung gekoppelt.'Die unabdingbare (EnA/erbs-)Arbèitszeitred,uktion kann 
nur in Verbindung mit einer massiven Umverteilung der Eirikommen.realisiert werden, indem min-
destens die unteren Einkommen in irgendeiner Form Ausgleichszahlungen beziehen müssten. 
Gesamtwirtschaftlich kostenneutrale Modelle von Bonuszahlungen, wie z.B. das SPS-Modell des 
doppelten Arbeitsbonus, belasten Unternehmen bzw. Haüshalte mit «unenA/ünschtem Verhalten» 
zusätzlich, um diejenigen, die das «enA/ünschte Verhaltèn» zeigen, zu belohnen, Das heisst, dass 
es notwendigenA/eise Gewinnerinnen und Veriiér.erinnen gebèn wird und damit grosse politische 
Widerstände zu enA/arten wären. Klar ist auch, dass die, konkrete Einlösung der Geschlechter-
gleichstellurig auf dem Arbeitsmarkt (v.a. Stichwort «Lohngleichheit») massgebliche Kpsten nach 
sich ziehen wird - auch hier ist davon auszugehen, dass dies nicht ohne Veriuste für die Männer 
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ausgehen kann. Das Beispiel der 10. AHV-Revision verdeutlicht allerdings dié Richtung, in welche 
die anfallenden Kosten für Umverteilung tendenziell auch «umgelagert» werden könnten: Der 
Betreüungsbonus wird von den Frauen mit einer Erhöhung des Rentenalters erkauft. Die Finanzie-
rungsfrage muss aus all diesen Gründen und Indizien alsein zentrales Problem einer Umverteilung 
der Arbeit betrachtet und ernst genommen werden. Sowohl zij diesem Punkt wie auch zu wei-
teren volkswirtschaftlichen Problemen der verschiedenen Modelle sind fundierte ökonomische 
Studien vonnöten, für die wiederünri.die einschlägige Datengrundlage erst noch zu schaff eri ist. 

Organisation von Umverteilungsmassnahmen 
Auch zur Frage, wie entsprechende Massnahmen effizient zu orgähisieren wären, sind eher 

vage Ideen anzutreffen..VVie sollen beispielsweise Bonus-Systeme praktisch (logistisch) aussehen? 
Wie soll eih obligatorischer Gemeinschaftsdienst konkret funktionieren? Vorherrschend ist dies-
bezüglich die Argumentation, durch Abwicklung einer geplanten Massnahme über bestehende 
Institutionen (z.B- AHV-Ausgleichskassen o.ä.) entstünde kein^oder nur ein geringer Mehrauf- ' 
wand. Dies mag zutreffen für neue Formen von Transferleistungen, ist aber z.B. bei der Einrich-
tung eines Gemeinschaftsdienstes sicher eine Unterschätzung der komplexen Aufgabe. 

Bei Bonus-Modellen im Bereich der NichtenA/erbsarbéit stellt sich ausserdem die Frage der 
Kontrolle. Wo und in welcher, Weise sind staatliche Eingriffe und Kontrollmechanismen zulässig? 
(vgl. 5.1.) Zwar ist die Feststellung der Anspruchsberechtigung auch bei anderen Sozialleistungen 
ein Problem, etwa bei der Fürsorge oder den Ergänzüngsleistungen.-Im Gegensatz zu solchen Lei-

.stungen rriüssten bei Bonusmechanismen wie dem Arbeitsmixborius zwar nicht die finanziellen 
Verhältnisse offengelegt werden. Es genügten Angaben über EnA/erbsumfang und Kinder Eine 
echte Kontrolle der faktischeri Arbeitsteilung in der Familie würde allerdings die Privätsphäre viel 
direkter tangieren*- indem das persönliche .Verhalten offengelegt werden müsste. Dies ist nicht 
praktikabel. Hält man sich die häufig erregten Debatten über echte, oder vermeintliche. Misŝ  
bräuche beim Bezug von Sozialleisturigen vor Augen, kann aber nicht enA/artet werden, dass in 
diesem Bereich Kontrolle nicht zum Thema würde. 

|m selben Zusammenhang ist es nicht äuszuschliessen, dass irgendwann Gegenleistungen 
im Sinne von «Leistungsanforderuhgen» und «Qualitätskontrollen» thematisiert werden könn-
ten. Soll die Anspruchsberechtigung vom «Erfolg» derfamilialen Arbeit abhängig gemacht wer-
den? Verfällt die Bonusberechtigung bei «krassem Versagen», z.B. bei Familien, deren Kinder ver-
halterisauffällig, delinquent oder psychisch krank sind? Bei der heute zu beobachtenden Tendenz, 
staatliche Transferzahlungen an Gegenleistungen zu knüpfen, wäre eine solche Entwicklung auch 
im Bereich monetäre Anerkennung von Haus- und Familienarbeit nicht völlig äuszuschliessen. Sie 
wäre in diesem Bereich besonders verhängnisvoll, denn die Besonderheit der privaten Reproduk-
tionsarbeit besteht gerade in ihrer Gegensätzlichkeit zu den Strukturen dér EnA/erbsarbeit, die aüf 
Leistung und universalistischen Massstäben beruht (vgl. Qstner 1978). 

Umsetzungsstrategien 
Die Planung konkreter Schritte und der zeitlichen /^bfolgè derselben (inkl. Ûbergangsrégè- ' 

lungen etc.) sowie ein Zeithorizont für die Realisierung der definierten Ziele fehlen in der Mehr-
zahl der Vorschläge für die Umverteilung der Arbeit. Auch dies ist u.a. durch die Abwesenheit-
kohärenter Modelle mitbedingt, ebenso aberauch durch die Tatsache, dass die Prioritäten der 
Zielsetzungen nicht deutlich herausgearbeitet werden. Eine Ausnahme bildet hier (wiederum) das 
Konzept der doppelten 25-Stunden-Woche der SPS.(1995a, 22f), in welchem die Zielprioriäten 
explizit formuliert werden (langfristige vs. mittelfristige Zielvorstellungen), und wo ausserdem, klar-
gelegt wird, zu wessen Gunsten bei Zielkonflikten entschieden werden soll (vgl. auch däs Zitat in 
Abschnitt 2:2.). Ansonsten werden langfristige Strategien, z.B. für eine zeitlich gestaffelte Um-
setzung der Forderungen vernachlässigt. Zu fördern wäre also eine breite gesellschaftliche Dis-
kussion über die angestrebten Ziele und Prioritäten im Zusammenhang mit einer Umverteilung 
.von Arbeit. Erst yor einem solchen Hintergrund können konkrete Massnahmen bewertet und 
deren «Zumutbarkeit» für verschiedene gesellschaftliche Gruppen beurteilt werden. 
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So wie der Festlegung von Prioritäten und einer möglichen Abfolge von Realisierungsschrit-
, ten zu wenig Beachtung geschenkt wird, so v\/ird auch zu wènig reflektiert, welches relative 
Gewicht den verschiedenen möglichen Interventionsebenen (z.B. iridividuellen Verhaltens-
änderungen, betrieblichen Regelungen, Gesetzen o.ä.) zukomnnen könnte. Auf welcher Ebene 
liegen die zentralen Ansatzpunkte für eine Umverteilung der Arbeit? Welche Veränderungen las-
sen sich schnell erreichen? Wo sind kurzfristig und langfristig die effektiysten Auswirkungen zu 
erwarten (Kosten-Nutzen-Aspekt)? Auch diese Fragen sind im Vorfeld einer Implementierung not-
wendigerweisé zu klären. 

5.3., S o z i a l z e i t b z w . F r e i w i i i i g e n a r b e i t 
Bezüglich der Umverteilung der Arbeit im Bereich der öffentlichen NichtenA/erbsarbeit ist 

die Diskussion besonders stark von, idealistischen Annahmen und oft auch von puren Vermu-
^ tungen geprägt. Djese Einschätzung lässt sich schon anhand der Grundsatzfrage verdeutlichen, 

ob Freiwilligenarbe\t als obligatorisch erklärt Vierden soll oder nicht. Oft wird in diesem Zusam-
menhang mit Bedarfs- oder Kostengründen argumentiert. Vermutlich ist äber ein Obligatorium 
nur dann politisch durchsetzbar, wenn damit auch eine entsprechende monetäre Abgeltung 
•(EnA/erbsersatz) vèrknûpft wird. Demgegenüber wird als wegweisendes Motiv für die Umvertei-
lung äuf f reivyilliger Basis in eher undifferenzierter Weise der Begriff der «Solidarität» bemüht. Es 
ist jedoch fraglich, ob ein Obligatorium für öffentliche Nichterwerbsarbeit die gesellschaftliche 
Solidarität tatsächlich fördern oder aber weiter untergraben würde. Eine positive Auswirkung ist 
jedenfalls nur dann wahrscheinlich, wenn parallel auch die Umverteilung in den anderen Berei-
chen der Arbeit gewährleistet wird. ' \' . • -, 

In diesem Zusammenhäng sind die Argumenté der Studienkommission Allgemeine Dienst-
pflicht (SKAD), die sich in ihrem Abschlussbericht an den Bundesrat klar gegen éine Ausweitung 

. der Dientspflicht stellt, aufschlussreich. Die SKAD (1996) hält erstens einen Bedarf für einen obli-
gatorischen Gemeinschaftsdienst in absehbarer Zeit nicht für gegeben, und meldet zweitens Zwei-
fel am Nutzen bzw. der Effizienz eines solchen Dienstes ah. Die Dienstpflichtigen vvären im all-
gemeinen eher für unqualifizierte Aufgaben einzusetzen, ausserdem bestünde die Gefahr der 
Konkurrenzierung .von Arbeitsplätzen und von Lohndumping. 

. «Eih Gemeinscha ftsdienst widerspricht elementaren ökonomischen Erkenntnissen, 
weil erden Grundsätzen des effizienten Mitteleinsatzes, der Arbeitsteilung und der 
Spezialisierung aufgrund individueller Fähigkeiten und Neigungen zuwiderläuft. » 
(SKAD1996, 31) 

Die Kommissiori führt ausserdem Bedenken rechtlicher Art än. Dä eine staatlich verordnete 
Dienstpflicht einen schweren Eingriff in die Freiheit des Individuums darstelle, sei sie nur unter 
drei Voraussetzungen akzeptabel: Es brauche eine gesetzlichè Grundlage, es müsse ein öffentli-
ches Interesse, gegeben sein, und die Verpflichtung müsse verhältnismässig sein. Insbesondere die 
Verhältnismässigkeit wird verneint; - , .. 

«Die blosse Wünschbarkeit einer Aufstockung von personell unterdotierten 
Spitälern oder Pflegeheimen mit Dienstpflichtigen oder die Nützlichkeit obligato-
rischer Sanitätskurse für Erwachsene oder der abstrakte Hinweis auf den Gedanken 

, . der Solidarität (...) vermögen keine Dienstpflichten zu begründen.» (ebd., 28) 

Offene Fragen bestehen vveiter bezüglich der Inhalte der zu fördernden öffentlichen Nicht-
enA/erbsarbeit. Gemeinhin wird für eine Anerkennung von «gesellschaftlich nützlichen» Arbeiten 
plädiert. Aber was ist gesellschaftlich sinnvoll und nützlich? Es handelt sich dabei um eine 
definitorische Frage, deren Bearitwortung nur durch eine Klärung der gesellschaftlichen Werte 
gelingen kann.' Dies ist der wohl heikelste Punkt in der Diskussion um die Einführung jeglicher 
Form der Anerkennung.vop NichtenA/erbsarbeit - und insbesondere des Gemeinschaftsdienstes. 
Wie brisant das Problem tatsächlich ist, lässt sich daran erkennen, dass es meist durch willkürii-
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che Setzungen auf deklaratorischer Ebene «gelöst» oder überhaupt nicht explizit erwähnt wird. 
. Meist wird als nützliche Arbeit definiert, was sozialen und/öder ökologischen Nutzéri vèrspricht. 

Implizit wird schljcht als;.sinnvoll bzw. nicht sinnvoll betrachtet, was ins jeweilige politische Credo 
passt. 

Wenn es um einen Gemeinschaftsdienst geht, werden insbesondere die folgenden Berei-
che kontrovers djskutièrt: 

- • Militärdienst: Soll der Militärdienst ângerèchnet werden oder nicht? Geht man davon 
aus, dass die Entscheidung über «gesellschaftlich nützliche» Tätigkeiten demokratisch 
gefällt werden müsste, müsste der Militärdienst Bestandteil eines obligatorischen Ge-
haéinschaftsdienstes sein. Solange der Souverän die Milizarmee nicht abschafft, resp. sie 
in eine Berufsarmee umwandelt, ist der dort geleistete Arbeitsaufwand konsequen-
tenA/eise der zu-verteilendèn Arbeit zuzurechnen und daher auch in einen allfälligen, 
Gemeinschaftsdienst zu integrieren. Obwohl der Nutzen der Armee in verschiedenen 
Organisationen strittig ist, weist die~ deutliche. VenA/erfung der Armeeabschaffungs-
Initiativè implizit darauf hin, dass däs Militär zurii gegenwärtigen Zeitpunkt als gesell-
schaftlich notwendig angesehen vyird. Hinzu kommt, dass die Ausschliessung des obli-, 

' gatorischen Militärdienstes aus dem konzept eines Gemeinschaftsdienstes die Männer 
benachteiligen würde, da sich für sie faktisch eine Doppelbelastung ergäbe - immer 
vorausgesetzt, die übrige private Reproduktionsarbeit yvürde ebenfalls gerecht verteilt. 
Dieses Argument ist ällefdings nur bezüglich des Arbeitsaufwandes gültig, nicht be-
züglich der mangelnden materiellen Honorierung von Nichterwerbsarbeit, da der 
Eryverbsausfall beim Militärdienst ja bereits finanziell entschädigt wird. 

• Faniilienarbeit/Kinderbetreuung: Hier sind Überschneidungen mit Massnahmen im 
Bereich der privaten NichtenA/erbsarbeit möiglich: Falls die familiale Arbeit béreits durch 
ein Bonussystem (via Sozialversicherungen oder Steuern) honoriert wird, führt deren 
Anerkennung als Bestandteil des Gemeinschaftsdienstes zu einer doppelten Privilegie-
rung der betroffeneri Personen. Zusätzlich ergäbe sich hierwieder das Problem der feh-
lenden Transparenz: Welche Leistung in einer ausserfamiliären Tätigkeit im Rahmen eines 
Gemeinschaftsdienstes erbracht wird, ist sichtbar und übe,rprüfbar;!für,Familienarbeit gilt 

. . das nicht. 

• Anderes: Nur selten wird darüber nachgedacht, ob das Engagement,in der Politik oder 
in Kultur--und Sportvereinen u.ä: zu einem .Gemeinschaftsdienst gerechnet, werden 
sollte. Im (Gegensatz zu den Kategorien «soziale» ünd «ökologische» Dienste, deren Nut-
zen offensichtlich als unmittelbar einleuchtend gilt, auch wenn ihre Inhalte nicht näher 
definiert werden, stehen Kultur, Sport und Politik im Rüch des bloss Eigennützigen: Sei 
es, dass sie als privates Hobby und Vergnügen betrachtet werden, oder als nur dem 
persönlichen Éhrgeiz und Machtstreben dienend: Die Eingrenzung auf «Soziales» und 
allenfalls «Ökologie» verdeckt die übrige Freiwiiiigenarbeit und die Notwendigkeit eirier 
systematischen Dèfinitio.ri der «nützlichen» Arbeit. . ' 

Aus der Perspektive einer gerechten Verteilung von Arbeit zwischen den Geschlechtern geht 
es bei der Urriverteilung öffentlicher Nichterwerbsarbeit vor allem'darum, die geschlechts-
spezifische Ségrégation dieses Bereich aufzulösen. Anders als bei der Haus- und Familienarbeit 
ist derzeitliche Anteil der Männer und Frauen etwa gleich gross bzw. leisten Männer eher etwas 
mehr"' Die Aufgabe besteht hièr also darin, die Arbeitsinhajte anders aufzuteilen: Männer dazu 
zu bringen, auch soziale Aufgaben zu übernehmeri, Frauen den Zugang zu Politik oder Ehrenäm-
tern in Kultur; Sport o.ä. zu ebnen. Wenn das Ziel die konsequente Umverteilung der Arbeit zwi-
schen den Geschlechtern,ist - und nicht einfach eine ideelle oder materielle Aufwertung sozialer 

^ 43 Sicher dann, wenn auch der Militärdienst eingerechnet würde. 
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Freiwiiiigenarbeit -, dann genügte èin Obligatorium nicht. Es müsste ausserdem ein «Obligator 
rium innerhalb des Obligatoriums» geschaffen, vyerden, und zwar hinsichtlich der Inhalte der zu 
leistenden Arbeit. Diese Auflage könnte beispielsweise durch konkrete Bestimmungen bezüglich 
der inhaltlichen Zusammensetzung eines Gemeinschaftsdienstes aus dem Katalog anerkannter 
Tätigkeiten umgesetzt werden, dass also z.B. ein Teil des Dienstes im Militär, ein Teil im ökologi--
sehen Bereich und ein Teil in kommunalen Milizämtern o.a. geleistet werden müsste. Andernfalls 
besteht die Gefahr, dass die Frauen weiterhin die Sozialarbeit leisten ünd die Männer sich mit dem 
Engagement in Militär, Politik und Vereinswesen gesellschaftliches Prestige zu sichern suchen. 

Auch im Fall der Einführung von abgeschwächten Formen der Umverteilung von öffentli-
cher NichtenA/erbsarbeit (etwa durch Begünstigungen im Rahnren der Sozialversicherungen oder 
der Steuern) sind Steuerungsmechanismen einzubauen, die eine Gleichbehandlung aller Arbei-
ten gewährleisten! Damit Freiwiiiigenarbeit von den Steuern abgezogen oder bei Sozial-
versicherungen angerechnet werden kanri. nfiuss sie monetär bewertet werden. Im Bereich Frei-
wiiiigenarbeit werden Tätigkeiten äuf .ganz, unterschiediichém Quälifikätipnsniveau ausgeübt. 
Damit sich hier nicht geschlechtsspezifisch unterschiedliche Bewertungen einschleichen, müsste 
eine quälifikationsunabhängige Urnrechnung von Zeit in Geld vorgenommen werden. Durch ein 
solches Vorgehen Würde zudem der Wille zu solidarischem Handeln honoriert, statt eine nach 
zweckrationalen Kriterien gemessene.Leistung. 
5 .4 . iS te l l enwer t v o n A r b e i t 

Eine zentrale Frage im Zusammenhang mit der Umverteilung der Arbeit ist, ob die Exi-
stenzsicherung an die EnA/erbsarbeit gekoppelt bleiben soll oder nicht. Hierzu sind mindestens 
zwei diametral entgegengesetzte Positionen auszumachen: • . 

. - ' • ' . • ' 
• Denke man die verschiedenen Vorschläge und deren wahrscheinliche Auswirkungen konse-

quent durch, dann sei eine Entkoppelung unumgänglich. Nur unter dieser Voraussetzung 
bestünde hinsichtlich der Kombination verschiedener (bezahlter urid unbezahlter) Arbeitsfor-
men eine echte Wahlfreiheit (vgl. auch Madörin 1996). Auch zur Förderung.der Gleichwer-
tigkeit aller Arbeiten sei eine von EnA/erbsarbeit unabhängige Existenzsicherung deshalb die 
effektivste Lösungsvariante. Kritisch anzumerken ist allerdings .̂dass auch bei eirier finanziel-
len Sicherung durch ein - wie auch immèr ausgestaltetes - Grundeinkommen, ein Nichter-
werbsbonus p.a. die Gefahr der sozialen Ausgrenzung der NichtenA/erbstätigen bestehen 
bleibt; Menschen, die sich mit einem Lebensstandard zufriedengeben, der wohl ungefähr 
durch das Existenzminimum definiert würde, und die sonst keinèr f/wërbsarbeit nachgingen, 
könnten auch weiterhin als Profiteure angesehen werden, unabhängig von ihrem Engagement 
in anderen Arbeitsbereichen. - , 

• Die ändere Position setzt sich dafür ein, dass die EnA/erbsarbeit weiterhin die Grundlage der 
Existenzsicherung bildet. Diese Forderung setzt einè veränderte Organisation dès (EnA/erbs)-. 
Arbeitsmarktes voraus, die sämtlichen arbeitsfähigen Personen die Teilnahme an der EnA/erbs-
arbeit ermöglicht («Vollbeschäftigung»). Wäre dieser Zugang zur Ervverbsarbeit gewährleistet, 
stellt sich die Frage, ob es NichtenA/erbstätigkeit als Option überhaupt noch gäbe. Denn damit 
würde auch der «Familieriernährer» abgéschafft. Jeder und jede, sollte sich selbst durch 
EnA/erbsarbeit ernähren können (vgl. z.Ei. Meier 1993). Wenn (z.B. im Modell der SPS) EnA/erbs-

. arbeit urid Familie dank 25-Stündenwoche und unterstützenden flankierenden Massnahmen 
bestens vereinbar sein werden, gibt es keinen iSrund mehr, weshalb nicht alle EnA/achsenen 
enA/erbstätig sein sollten bzw. sogar müssten: Explizit formuliert wird diese radikale Folgerung 
nur selten. In einem Referat an einer internen Tagung der Arbeitsgruppe Umverteilung der SPS 
(19i94) wies Patricia Schulz auf die Konsequenzen eines solches Modells hin: 
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offene Fragen und Probierine ' , 

«Avec un tel horaire et sauf pour les personnes s'occupant de. très jeunes enfants 
ou d'autres personnes à Charge, chacun-e peut exercer une activité rémunérée, à 
raison de 25 heures/semaine, à condition que quelqués autres mesures de politique 
sociale soient prises - mais elles lé seraient nécessairement si le modèle entrait en 
vigueur (crèches, harmonisation dés scolaires et professionels, etc.). 

(...) -

// me sernble que pour le modèle des 25heures fonctionne sur un plan économique 
et pour qu'il ait un effet antidiscriminatoire, il faut remplir deux conditions vu le 
choix de fonder la protection sociale sur le travail, même redéfini: ceci pose la ques-

• tion du choix/de là contrainte. ' ^ 

Il faut d'une part forcer les hommes à assumer une partégalitaire du TF [travail fa-
milial], ce qui permettrait aux femmes de diminuer leur part de TF, d'augmenter si 
nécessaire leur TR [travail rémunérée] et surtout de bénéficier de conditions égali-
taires dans la formation et l'emploi. Il faut d'autre part interdire aux femmes le 
choix entre TF et TR et les contraindre à exercer le TR, ce qui empêcherait aussi les 
hommes de choisir une implication unique dans le TR.» (Eckklammern P.G.) 

Ob als Zwang oder auch nur als Wunschmodell: die Verallgemeinerung der EnA/erbsbeteili-
gung.stéllt paradoxenA/èise fäktisch eine Ausweitung der Arbeits- und Leistungsgesellschaft dar. 
Entgegen dem Bild des (enA/ünschten) Bedeutungsverlustes von EnA/erbsarbeit, erfährt diese im 
Gegenteil eine massive Ausbreitung: Sehr viel mehr Menschen wären in diesem Fall inden Arbeits-
markt integriert."" 

t ' ' ' -- . 

Im Bereich der Haus- und Familienarbeit fällt mit individualisierten Arbeitszeitmodellen 
ebenfalls mehr Arbeit an! Rerrich (19.94) hat in einer empirischen Studie gezeigt, dass die .Orga-
nisation der alltäglichen Lebensführung immer aijfwendiger wird. Je flexibler und individueller die 
Arbeits- und Lebensmodelle ausgestaltet sind, umso mehr Zeit muss innerhalb der Familien für ' 
die Koordination von Zeitplänen und. Aktivitäten der einzelneri Familienmitglieder aufgewendet 
werden. Dieser Mehraufwand fällt - wie die Verantwortung der Hausr und Familienarbeit über-
haupt - vor allem den Frauen als zusätzliche Arbeit zu. 

Die Bedeutung von Arbeit nimmt tendenziell zudem auch dadurch eher zu als ab, indem 
der Arbeitsbegriff ausgedehnt wird. Tätigkeiten, die bis anhin der Rechenhaftigkeit des Ar-
beitsmarkts entzogen waren und im öffentlichen Bewusstsein nicht als «richtige» Arbeit galten, 
werden nun gezählt, bewertet und als Leistung beurteilt, denn nur dann kônnén sie als gesell- . 
schaftliche Leistung hnaterièll anerkannt und iri allfällige Ausgleichssysteme einbezogen werden: ^ 

' Damit wächst auch der soziale Druck bzw. die Verpflichtung zür Arbeit in der «Freizeit» (Stich- . 
wort «Sozialzeit»). Bei der Einführung eines obligatorischen Gemeinschaftsdienstes etwa wären 
solche Folgen kaum zu umgehen. Die Diskussion über den Stellenwert der Arbeit und ent- . 
sprechende zukünftige Entwicklungss'zenarien yvürde bisher v.a. in idealisierender Weise geführt. 

X Die mit den verschiedenen Vorschlägen zur Umverteilung von Arbeit verbundenen Folgen müss-
ten konsequenter «zu Endé gedacht» werden und zum Thema einer breiten öffentlichen Debatte 
über die anzustrebenden gesellschaftlichen Wertè und Ziele gemacht werden. 

44 Hondrich (1988) kommt in ähnlicher Weise bei der Überprüfung der These vom «Ende der Leistungsgesellschaft» zum 
Schluss, dass heute z.B. die Familie als Ganzes mehr Erwerbsarbeit leistet als früher: zyvar nimmt mit kürzeren «Normalar-
beitszeiten» das Arbeitsvolumen der Männer ab; dafür werden Frauen vermehrt erwerbstätig, wenn aüch oft Teilzeit. Ins-
gesamt ergibt sich eiri grösseres Arbeitsangebot. 
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Anhang 
O r g a n i s a t i o n e n mi t a u s w e r t b a r e n A n t w o r t e n : 

ADF/SVF Association suisse pour les droits de la femme/Schweizerischer Verband für Frauen-
rechte . - . " 

BSF, 

Caritas 

CNG 

CVP 

EFS 

EKF 

FDP 

FGS. 

Bund Schweizerischer Frauenorganisationen 

Christlichnationaler Gewerkschaftsbund der Schweiz, 

Christlichdemokratische Volksparteider Schweiz 

Evangelischer Frauenbund der Schweiz 

Eidgenössis(:he Kommission für Frauenfragen 

Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz 

Frauengewerkschäft Schweiz 

Föderatiwerband des Personals öffentlicher Dienste 

GBl ' Gewérkschaft Bau & Industrie 

Grüne Partei der Schweiz 

Gesellschaft für gerechte Arbeitsverteilung 

GPS 

GeGAV 

JP/IES . Justitia et Pax, zusammen mit dem Institut für Sozialethik des Schweizerischen Evan-
gelischen Kirchenbunds . . . - . 

Pro Fariiilia 

SEK Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund, Frauenkommission 

SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund 

SGF Schweizerischer Gemeinnütziger Frauenverein 

SKF Schweizerischer Katholischer Frauenbund 

SKV Schweizerischer Kaufmännischer Verband 

SMUV Gewerkschaft Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen 

SPS Sozialdemokratische Partei der Schweiz 

VHTL . Gewerkschaft Verkauf, Handel, Transport, Lebensmittel 

VPOD Schweizerischer Verband des Personals öffentlicher Dienste . 
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Fazit der Eidg. Kommission für Frauenfragen 
Die gerechtere Verteilung der bezahlten und unbezählten Arbeit zwischen Frauen und Män-

nern ist eine der zentralen Forderungen der F.raijen- und Gleichstellungspolitik. Damit Frauen und 
Männer im Ervyerbsleben tatsächlich gleichgestellt und gleichberechtigt sind, müssen Arbeitsfor-
men gefunden werden; mit denen beide Geschlechter ihre.Verantwortung sowohl für Betreu-
ungs- und Hausarbeit wie für Erwerbsarbeit wahrnehmen können. 

In der politischen Diskussion sind jeinzelne Elemente einer Arbeitsumverteilung (Arbeits-
zeitflexibilisierung, Arbeitszeitredüktipn, arbeitsmarkt- und sozialpolitische Rahmenbedingun-
gen) heftig umstritten. Ausgeklammert bleiben dabei allerdings häufig die trauen- und gleich-
stellungsspolitisch relevanten Elemente einér solchen Umverteilung. Unter Arbeit wird nur 
bezahlte Arbeit verstanden, und Ärbeitsumverteilung wird ausschliesslich als Aufteilung der Ar-
beit zwischen Beschäftigten und EnA/erbslosen bzw. -suchenden definiert. 

In ihren Berichten und Stellungnahmen hat die Eidg. Kommission für Frauenfragen immer 
wieder auf verschiedene Möglichkeiten der Arbeitsumverteilung zwischen den Geschlechtern auf-
merksam gemacht und Empfehlungen ari yerschiedene Adressatinnen und Adressaten formuliert. 
In; ihrem Bericht «Viel erreicht - wenig vefândért? Zur Situation der Frauen in der Schweiz» von 
1995 hat sie darauf hingewiesen; dass die Frage, wer in einer Gesellschaft welche Arbeit zu wel-
chen Bedingungen verrichtet, eine der Schlüsselfragen der Gleichstellung ist. Im Zusammenhang 
damit stehen die Rahmenbedingungen, unter welchen gesellschaftlich notwendige und sinnvol-
le Arbeit wie Kinderbetreuung, Pflege von kranken,, behinderten oder älteren Personen geleistet 
werden kann. Angesichts der steigenderi EnAi'erbslosigkeit und der Finanzknappheit von Bund, 
Kantonen und Gemeinden stellen sich diese Fragen heute mit grösserer Dringlichkeit denn je. 

Diè Eidg. Kommission für Fraüenfragen hat deshalb Eva Nadai und Peter Gerber beauftragt, 
bei wichtigen politischen Akteurinnen wie den Parteien, Gewerkschaften und Arbeitgebern, den 
Frauenorganisationen sowie bei weiteren interessierten Kreisen nachzufragen, welche Ideen, Vor-
stellungen und Konzepte sie zur Arbeitsumvertèilurig zwischen den Geschlechtern entwickelt ha-
ben. Ihre mittels einer schriftlichen Erhebung durchgeführte Bestandesaufnahme zeigt auf ob -
und inwièweit die Befragten die Forderung nach gerechter Verteilung dér Arbeit zwischen den 
Geschlechtern in ihre Konzepte aufgenommen und die einzelnen Schritte äuf diesem Weg kon-
kretisiert haben. , • 

Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass die Umverteilung von Arbeit in dei- politischen 
Agenda der Befragten einen unterschiedlichen Stellenwert einnimmt. Unter Ärbeitsumverteilung 
wird nicht immer dasselbe verstanden. Unterschieden werden kann zwischen einer «grossen» und 
einer «kleinen» Umverteilung. Während die «grosse» Umverteilung die unbezahlte Arbeit mit-
einbezieht und auf eine gerechtere Verteilung der Arbeit zwischen den Geschlechtern zielt, meint 
die «kleine» Umverteilung die Verteilung der bezahlten Arbeit auf Erwerbstätige und EnA/erbslo-
se bzw.-suchende. 

Auffallend ist, dass bei den befragten politischen Akteurinnèn die Vorstèllungen über die 
notwendigen Schritte häufig vage sind. Es fehlt am konsequenten Einbezug beider Aspekte von 
Arbeitsumverteilung in ein Gesamtkonzept, bei dem sowohl die Umverteilunig der bezahlteri und 
ijnbezahlten Arbeit zwischen den Geschlechtern als auch die Verteilung der Arbeit zwischen Be-
schäftigten und Erwerbssuchenden behandelt werden. Wenig Klarheit herrscht vor allem auch 
darüber, wie eine gerechtere Verteilung der unbèzaNten Arbeit gefördert und realisiert werden 
kann. Mit einer paritätischen Verteilung der EnA/erbsarbeitszeit auf beide Geschlechter ist eine 
ebensolche für die Haus- und Betreuungsarbeit noch nicht garantiert. In bezug auf öffentliche 
NichtenA/erbsarbeit fehlen insbesondere Vorstellungen über Einsatzbereiche, Bedarf, Organisati-
on, Kosten und Finanzierung. Ungeklärt ist.zudem die Frage der Konkurrenzierung der Erwerbs-
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arbeit durch obligatorisch verordnete und unentgeltlich zu leistende Dienste an der Gemeinschaft. 
' Nicht untersucht sind die wechselseitigen Auswirkungen von Arbeitsumverteilung in den ver-
schiedenen Béreichen auf die Lebenssituation von Frauen. . -

Jede Umverteilung von Arbeit führt zu neuen Zielkonflikten. Zielkonflikte deshalb, weil mit 
einer Neuverteilung von Arbéit nicht nur eine Umverteilung von Einkommen, sondern auch eine 
Veränderung von Macht- und Einflussbereichen stättfindet. Über die anzustrebenden Ziele und 
Prioritäten sowie über die Konsequenzen neuer Lösungen muss eine breite öffentliche Diskussi-
on stattfinden. Über Umverteilung von Arbeit kann riicht gesprochén Werden, ohne dass gleich-
zeitig über den Stellenwert; von Arbeit in der Gesellschaft nachgedacht vvird. Soll und kann Er-
werbsarbeit weiterhin die (Grundlage der Existenzsicherung darstellen? Gerade für Frauen geht 
es dabei ja auch um Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit bzw. um das Ziel der ökono-
mischèn Unabhängigkeit (vom Mann). 

Von den verschiedenen (Volks-)lnitiativen zur Arbeitsumverteilung sind neue Impulse zu er-
warten. Die vori ihnen ausgehenden Anregungen sollten äufgenommen und als Anlass zu einer. 
breiten öffentlichen Diskussion genutzt werden. ' ' ' 

(• ! '. . : • • . " . . 
Die politischen Akteürinnen sind aufgefordert, ihre Vorstellungen zu konkretisieren und Pri-

oritäten zu bestimmen. Die verschiedenen Ansatzpunkte für eine Umverteilung der Arbeit sind 
weiterzueritwickeln und der istelleriwert- betrieblicher und gesetzlicher Regèlungen ist zu defi-
nieren. Um die politische Debatte voranzubringen, ist es vor allem wichtig, konkrete Vorschlâgé 
zu den einzelnen.Realisierungsschritten und möglichen Interventionsebenen zu entwickèln. Be-
sonders zu prüfen ist die Frage, inwieweit die Einzelnen mit einern (finanziellen) Anreizsystem zu 
einer andereri Arbeitsteilung zu bewegen sind. Aijch der Kosten-Nutzen-Effekt (Aufwand und 

- Ertrag) müss zur Diskussion gestellt werden. 
Fraüen- und gleichstellungspolitische Perspektiven müssen dringend in die laufende Dis-

kussion über Arbeitsverteilung eingebracht werden. Eine äktive Mitgestaltung bei der (Weiter)-
Entwicklung von Ideen und Konzepten ist unabdingbar - , 

Für die Eidg. Kommission für Frauenfragen stehen dabei die folgenden Fragen im Mittel-
punkt: - , 

7. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit neue Arbeitszeitmodelle zu 
einer gerechteren Verteilung der bezahlter) und unbezahlten Arbeit führen ? Tragen die 
Vorschläge tatsächlich zum Abbau von geschlechtsspezifischen Rollenzuweisungen bei? 

2. Welche Arbeitszeitmodelle brauchen wir für Erziehende und Betreuende? Wel-
che Formen kommen den Bedürfnissen von Beschäftigten entgegen, die für Kinder und 
pflegebedürftige Angehörige Betreuungsaufgaben wahrnehmen? Wie können diese 
Modelle finanziell und sozialversicherungsrechtlich abgesichert werden? 

3. Wie kann sichergestellt werden, dass bei Arbeitszeitverkürzungen die Erwerbs-
einkommen noch existenzsichernd sind? Schon jetzt gibt es auch in der Schweiz zahl-
reiche Frauen und Männer, die trotz (Vollzeit)Erwerbstätigkeit so wenig verdienen, dass 
ihre Existenzsicherung nicht mehr gewährleistet ist («Workirig poor»). Frauen sind 
davon, nicht zületzt aufgrund der traditionell niedrigeren Bewertung der typischen 
«Frauenberufe» und «Frauentätigkeiten» bereits Jri stärkerem Masse betroffen als 
Männer 

4. Wie können Männer motiviért werden, ihren Anteil an der unbezahlten Betreu-
ungs- und Hausarbeit zu übernehmen? Welche Strategien führen zu einer Erweiterürig 
der tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten von Frauen? 
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5. Welche Folgen hat es füi- die Gesellschaft, die bezahlte und unbezahlte Arbeit 
nicht gerechter aufzuteilen ? Welcher Stellenwert soll künftig welcher Arbeit beigemes-
sen werden? Was ist als gesellschaftlich sinnvolle und notwendige Arbeit zu verstehen? 
Welche finanziellen und anderen Kosten entstehen einer Gesellschaft, wenn eine sin-
/rende Anzahl Beschäftigter immer mehr bezahlte Arbeit übernehmen muss, vyährend 
zunehmend rnehr Menschen im erwerbsfähigen Alter überhaupt keine oder keine exi-
stenzsichernde bezahlte Arbeit ausüben können? 

Der Bericht von Éva Nadai und Peter Gerber gibt eine Übersicht über in der Schweiz vor-
handene Ideen und Vorschläge und liefert Informationen und Kriterien, die für die produktive und 
kritische Bearbeitung der zentralen Fragen zur Umverteilung der Arbeit unentbehriich sind. 

.i . . .. s • . ' ' 
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Bilan de la Commission fédérale pour les 
questions féminines 

Une plus juste répartition entre les femmes et les hommes du travail réniunéré et du travail 
non rémunéré est l'une des exigences fondamentales de la politique d'égalité. Afin que femmes 
et hommes soient effectivèmeht égaux dans la vie active et jouissent des mêmes droits, il faut 
imaginer des formes de travail qui permettent à chacun des. deux sexes de prendre conscience 
de ses responsabilités, aussi bien dans les tâches ménagères et éducatives que dans l'activité pro-
fessionnelle. 

Certains éléments de la nouvelle répartition du travail, tels que flexibilité et réduction du 
temps de travail, condifions-cadres du marché du travail et de la politique sociale, font l'objet 
d'âpres discussions politiques. Mais les éléments de cette redistribution qui relèvent d'une.poli-
tique des femmes et de l'égalité sOnt fréquemment passés sous silence. On n'entend partraväil 
que le travail rétribué, et par nouyelle répartition du travail qu'un partage eritre travailleurs et chô-
riieurs ou derpandeurs d'emploi. ' 

Dans ses rapports et prises de position, la Commission fédérale pour les questions fémini-
nes n'a cessé d'attirer l'attention sur diverses possibilités de redistribution des tâches entre les 
sexes, et d'adresser des recommandations à différent-e-s destinataires. Dans son étude parue en 
1995.et intitulée «Des acquis - mais peu de changements? La situation des'femmes en Suisse»; 
elle a montré que la question de savoir qui dans une société accomplit quel travail et à quelles 
conditions est l'un des problèmes-clés de l'égalité. Cette problématique renvoie aux conditions-
cadres dans lesquelles des tâches socialement importantes et utiles comme la garde des enfants, 
les soins aux malades, aux handicapés et aux personnes âgées peuvent être effectuées. Comp-
te tenu de l'aggravation du chômage et des restrictions financières imposées par la Confédéra-
tion, les cantons et les communes, ces questions se posent aüjourd'hui avec une urgence plus-
grande que jamais. . . . 

C'est'pourquoi la Commission.fédérale pour les questions féminines a chargé Dr Eva 
Nadai et Peter Gerber d'enquêter auprès de partenaires politiques importants, tels que partis, syri-
dicats et employeurs, organisations de femmes et autres cercles intéressés, pour savoir comment 
iis conçoivent la redistribution du travail entre les sexes, et quelles idées ils ont développées à ce 
sujet. Cette enquête, effectuée au moyen d'un sondage écrit, moritre dans quelle mesure les or-
ganes sollicités ont (ou non) tenu compte de l'exigence d'une plus juste répartition du travail 
entre les sexes et quels pas ils ont faits dans cette direction. 

Les résultats accusent des différences importantes selon les instances consultées: le terme 
, «redistribution du travail» n'est pas toujours entendu de la même manière. On,peut distinguer 
entre une «grande» redistribution - qui inclut le travail non rémunéré et vise à une répartition 
plus juste entre les sexes - et une «petite» redistributiori - qui ne s'opérerait qu'entre les travail-
leurs et les chômeui-s ou demändeurs d'emplpi-

II est frappant de constater que, parmi les personnes interrogées, la façon dont chacune se 
représente les pas à faire est souvent bien vague. En fait, il manque une conception d'ensemble 
qui intégrerait les deux aspects d'une nouvelle répartition des tâches; entre femmes et hommes 
(travail rémunéré et travail non rémunéré) et entre les personries actives et celles en recherche 
d'emploi. Et surtout, on rie voit pas très bien comment uhe plus juste répartition dû travail non 
rémunéré pourrait être encouragée et réalisée. Une répartition égale du temps de travail profes-
sionnel entre les deux sexes ne garantit pas la même parité dans les tâches éducatives et mé-
nagères. Tout ce qui touche au travail non professionnel public est particulièrement mal défin|: 
domaines d'insertion, besoins, organisation, coût, financement. On ne sait pas grand-chose non 
plus sur la concurrence,que peuvent se faire un sen/ice obligatoire gratuit à la communauté et un 
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travail rémunéré. Et op n'en sait guère plus sur les effets réciproques qu'ont sur-les conditions de 
vie des femmes de nouvelles répartitions du travail, et cela quel que soit le domaine. 

Toute redistribution du travail, dans la mesure où elle ne se traduit pas seulement par une 
nouvelle répartition des revenus, mais aussi par une modification des rapports de pouvoir et d'in-
fluence, conduit à des conflits sur les buts à attéindre. Sur ces buts et sur les priorités, de même 
que sur les conséquences de nouvelles solutions! une discussion ouverte doit avoir lieu. On ne 
peut parier d'une redistribution du travail sans en même temps réfléchirà la place que celui-<:i oc-
cupe dans la société. Peut-il et doit-il continuer dé représenter le fondement de notre sécurité 
économique? Pour les femmes, en particulier, il y va aussi de l'auto-détermination, de la liberté 
de décision et dê l'objectif d'indépendance économique (par rapport au mari). 

On peut attendre de nouvelles impulsions des diverses initiatives populaii-es sur la redistri-
bution du travail: Les idées qui en découlent devraient être reçues et utilisées comme autant d'oc-
casions d'ouvrir une large discussion publique. . . 

Les partenaires politiques sont invités à concrétiser leurs conceptions èt à définir leurs prio-
rités. Il s'agit de pousser plus avant la réflexion sur ce remodelage et de préciser la valeur des ré-
glènientations en matière de lois et d'entreprises. Pour faire avancer le débat politique,' il impor-
té de développer des projets concrets pour chacuri des pas à réaliser et aux différents niveaux d'in-
terventions possibles. 11 importe surtout de se demanderdans quelle mesure un système (financier) 
d'éncouragagement pourrait inciter les particuliers à adopter une autre division du travail. L'ef-. 
fet coût-profit (dépenses et revenus) doit aussi être débattu. 

Dans ces discussions en cours, les perspectives de la politique d'égalité doivent à tout prix 
être introduites. On ne saurait pousser plus.loiri les idées èt les concepts sans une active collabo-
ration des femmes. 

La Commission fédérale pour les questions féminines considère comme fondamentaux les 
points.suivants: . • 

7. A quelles conditions les nouveaux.modèles de temps de travail peuvent-ils con-
duire à une plus juste répartition du travail rémunéré et du travail non rémunéré? Les 
propositions présentées contribuent-elles effectivement à abolir l'habitude d'attribuer 
les rôles en fonction du sexe ? 

\ • . -
2. Quels modèles de temps de travail devons-nous développer pour les personnes 

qui assument des tâches éducatives et de prise en charge de personnes dépendantes? Et 
sous quelles formes répondre aux besoins de celles et ceux qui prennent en charge les 
personnes nécessitant des soins (enfants, personnes dépendantes)? Comment ces 
modèles peuvent-ils être couverts financièrement et sur le plan des assurances sociales? 

3. Comment peut-on garantir que, en cas de diminution du temps de travail, les 
revenus correspondront encore au minimum vital? Aüjourd'hui déjà, il y a en Suissé un 
grand riombre de femmes et d'hommes qui, bien qu'employés à plein temps, gagnent si 
peu que leurs moyens d'existence ne sont plus assurés («working poor»). Et si les femmes 
sont plus touchées que les hommes, c'est aussi à cause de la dépréciation dont pâtissent 
traditionnellement les professions et les activités dites «typiquement féminines». 

4. Comment peut-on motiver les hommes à assumer leur part des tâches éducatives 
et domestiques, lesquelles ne sont pas rétribûées? Quelles stratégies conduisent-elles à 
une extension de la marge de manoeuvre décisionnelle des femmes? 
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5. Quelles conséquences la répartition inéquitable du travail rétribué et du travail 
non rétribué peut-elle avoir pour la société? Quelle valeur faudra-t-il dans l'avenir attri-
buer à quel travail? Qu'entend-oh par travail nécessaire et signifiant pour la société? A 
quelles conséquences financières et à quels coûts supplémentaires une société doit-elle 
faire face lorsqu'un nombre décroissant de travailleuses et de travailleurs doit assumer 
toujours plusd'activités rémunérées, tandis qu'un nombre croissant dé personnes en âge 
d'être actives ne trouve plus de travail du tout, ou n'en trouvent aucun qui leur 
garantisse des moyens d'existence? 

Le rapport d'Eva Nadai et de Peter Gerber donne une vue d'ensemble des idées èt des pro-
jets qui ont cours en Suisse; il fournit également des informations et des critères dont ne saurait 
se passer!üne réflexion productive et critique sur les questions centrales que pose la redistribu-
tion du travail. 
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Conclusioni della Commissione fédérale per i 
problemi della donna 

Una ripàrtizione più équa del lavoro retribuito e non retribuito'tra donne e uomini costi-
.tuisce una delle rivendicazioni centrali della politica delle donne e della politica delle pari oppor-
tunité. Ma affinché le,donne e gli uomini godano dawero di pari opportunité e pari diritti nella 
vita professionale occorre trovare delle modalità di lavoro che consèntano a entrambi i sessi di as-
sumere le proprie resporisabilità per quanto concerne sia il lavoro domestico e di cura, sia l'atti-
vità lucrativa. ' • ' , . ^ 

Nel dibattito politico la controversia infierisce su taluni elementi riguardànti la ridistribüzio-
ne del lavoro (flessibilizzazione del tempo di lavoro, riduzione del tempo di lavoro, condizioni-
quadro occupazionali e sbciöpolitiche). Spesso e volentieri si dimenticario tuttavia completamente 
gli aspetti rilevanti sotto il profilo della politica delle donne e delle pari opportunité. Per lavoro si 
intende solo il lavoro retribuito, e per ridistribuzione del lavoro si intende esclusivamente la ri-
pàrtizione del lavoro tra persone occupate e persone disoccupate risp. in cerca di occupazione. 

Nei suoi rapporti e nelle sue prese di posizione, la Commissione fédérale per i problemi del-
la donna ha sempre attirato l'attenzione sulle possibilità di ripartire il lavoro tra i sessi. Essà ha pu-
re emesso raccomandazioni all'indirizzö di vari destinatari e destinatarie. Nel rapporto «Molte rea-
lizzazioni - pochi cambiarnenti? La situazione delle donne in Svizzera», pubblicato nel 1995, ha 
evidenziato che la questione di chi fa quale lavoro e a quali condiziorii in una determinata società 
è cruciale ai fini delle pari opportunité. Éssaè legata aile condizioni-quadro:entro le quali si svol-
ge il lavoro socialmente utile e necessario, p. es. la son/eglianza della proie, là cura delle persone' 
ammalate, invalide o anziane. Di fronte alla crescente disoccupazione e aile ristrettezze finanziarie 
della Confederazione, dei cantoni e dei-comuni, la quèstione si pone oggi con più urgenza che 
mai. 

La Commissione fédérale per i problemi della donna ha pertanto incaricato la.sociologa Eva. 
Nadai e il ricercatore Peter Gerber di iridagare presso i maggiori attori politici - segnatamente 
i partiti, i sindacati e i datori di lavoro, le organizzazioni delle donne, e ulteriori cerchie interessa-
te - quali idée è progetti hanno sviluppato pér quanto riguarda la ridistribuzioné del lavoro tra i 
sessi. L'inventario allestito con uri'indagine mediante questionario evidenzia se.e in quale misura 
le persone e organizzazioni interpellate hanno reçepito la rivendiçazione dell'equa ripàrtizione del 
lavoro tra i sessi e quali passi concreti hanno compiuto verso l'attuazione. 

1 risultati dell'indagine mostrano che la ridistribuzione del lavoro occupa un posto più o me-
no rilevante nell'agenda politica delle persone interpèllate. Per ridistribuzione del lavoro non si in-
tende sempre la stessa cosa. Puô infatti trattarsi di una «grande» o di una «piccola» ridistribu-
zione. Mentre la «grande» ridistribuzione ingloba il lavoro non retribuito e mira a una ripàrtizione 
più equa.del lavoro tra i sessi, per «piccola» ridistribûzione si intende la ripàrtizione del lavoro re-
tribuito tra persone occupate .e persone disoccupate risp. in cerca di lavoro! 

Significativo è il fatto che tra chi opéra in campo politico le idée sui passi da compiere so-
no dél tutto vaghe. Manca l'inserimento sistematico di entrambi gli aspetti della ridistribuzione 
del lavoro in un piano globale che consideri sia la ripàrtizione del lavoro retribuito é nori retribui-
to tra i sessi sia la ripàrtizione del lavoro tra persone occupate e persone in cerca di occupazione. 
Manca inoltre chiarezza su come promuovere e realizzare una distribuzione più equa del .lavoro 
non retribuito. Suddividendo semplicemente in modo paritario tra i sessi il tempo dedicato al 
lavoro retribuito non è ancora-garantito che si suddivida in .modo altrettanto paritario il lavoro 
domestico e di cura. Per quanto riguarda il lavoro non retribuito a carattere pubblico, mancano 
soprattutto delle idée sui campi.di inten/ento, il fabbisogno, l'organizzazione, i costi e il finan-
ziamento. Per nulla chiara è inoltrè la questione di come evitare che il lavoro retribuito sia sotto-
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postö alla çoncorrenza da parte di sen/izi alla comunità, imposti obbligatoriamente e da prestare 
gratuitamente. Non si sono analizzate neppure le ripercussioni e gli effetti sinergici che la ridi-
stribuzione del lavoro. nei vari settori puö avere sulla situazione delle donne. 

Ogni ridistribuzione del lavoro provoca nuovi conflitti riguardo agli obiettivi. E questo-per-
ché ogni nuova ripartizioné del lavoro non comporta solo una ridistribuzione del reddito, bensi 
anche un cänribiamento delle sfere di potere e di influenza. E' necessario che vi sia un ampio di-
battito pubblico sugli obiettivi é le priorité, ma anche sulle conseguenze delle soluzioni preconiz-
zate. Non si puô parlare di ridistribuzione del lavoro senza nel contempo riflettere sulla posizio-
ne che il lavoro occupa nella scala di valori della società. L'attività lucrativa puô e deve continua-
re a essere il fattore basilare della sicurezza esistenziale? Per le donne in particolare la questione 
rimanda a'criteri quali l'autodeterminazione e la liberté decisionale risp: rinrianda all'obiettivo 
dell'indipendenza economica (dali'uomo). 

Dallé varie iniziative popolari sulla ridistribuzione del lavoro giungeranno nuovi impulsi. Saré 
opportuno raccogliere gli spunti che offrono per awiare un ampio dibattito pubblico. 

Chi agisce in campo politico dovré concretizzareje proprie idée e darsi delle priorité. E' ne-
cessario elaborarè ulteriormente i vari nnodelli di ridistribuzione del lavoro e occorre definire la por-
tata delle regolamentazioni aziendali e legali. Per far progredire il dibattito pubblico è necessario 
soprattutto elaborarè prpposte concrète per ogni singola tappa realizzativa e ogni possibile livel-
lo d'inten/ento. Bisogna in, particolare verificare in che misura si puô stimolare la singola persona 
a accettare una'diversa ripàrtizione del lavoro con un sistema di incentivi (finanziari). Il dibattito 
deve estendersi anche all'analisi dei costi e.dei benefici. 

. Nel dibattito in corso sulla ridistribuzione del lavoro è urgenté integrare le esigenze deri-
vanti dalla politica delle donne e delle pari opportunité. E' indispensabile partecipare attivamen-
te all'elaborazione delle idée e dei piani realizzativi. 

In questo ambito, la Commissione fédérale per i problemi della donna pone al centro l'at-
tenzione i seguenti interrogativi: 

7. Quali sono le condizioni da adempiere affinché i nuovi mode/// d; gestione del 
tempo di lavoro conducano a una distribuzione più equa del lavoro retribuito e non 
retribuito? Quanto aile proposte avanzate, contribuiscono effettivàmente a ridurre le 
àttribuzioni di ruolo sessuate? 

2. Quali mode/// di gestione,del tempo di lavoro occorrono per le persone con 
oneri educativi e di cura? Quali modalità soddisfano meglio le esigenze delle persone 
occupate che assistono la proie o parent/ bisognosi di cure? Come si possono conferire a 
tali mode/// basi solide sotto il profilo finanziario e delle assicurazioni sociali? 

3. Come garantire che in caso di riduzione del tempo di lavoro i redditi da attività 
lucrativa siano ancora sufficienti per il sostentamento? Già oggi si conta Jn Svizzera un 
numéro cospicuo di donne e uomini che malgrado un'attività lucrativa (a tempo pleno) 
guadagnano cosi poco da non poter sopperire ai propri bisogni («working poors»). Le 
donne risultano moito più colpite degli uomini, dato che le professiôni e le attività 
tipicamente «femminili» sono tradizionalmente sottovalutäte. 

4. Come s; possono motivare gli uomini a ffinché si accöllinö la loro quota di lavoro 
domestico e di cura non retribuito? Quali stratégie conducono a un ampliamento delle 
reali possibilità d'azione delle donne? 
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5. Quali conseguenze vi soho per la società se non si riesce a ripartire in modo più 
equo il lavoro retribuito e non retribuito? Che importanza si vuole attribuire in futuro al 
lavoro? Che cosa si intende per lavoro utile é necessario alla società? Quali costi finan-
ziari e di altra natura sussistono per una sociétà qualora un numéro sempre più piccolo 
di persone occupate deve sobbarcarsi sempre più lavoro retribuito, mentre sempre più 
persone in età da attività lucrativa non trovano lavoro o non trovano un lavoro retribuito 
sufficientemente, cosi da poter assicurare l'esisfenza? 

|l rapporto di Eva Nadai e Peter Gerber offre una panoramica delle idée e delle proposte che 
circolano in Svizzera. Inoltre fornisce informazioni e criteri indispènsabili per elaborarè in modo 
produttivo e critico le qüestioni essenzjali inerenti alla ridistribuzione del lavoro. 
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